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Geleitwort

Die volkswirtschaft liche Einkommensbelastungsquote zeigt jedes 
Jahr, dass Bürger und Betriebe über die Hälft e ihres Einkommens 
an den Staat abführen müssen. Damit fällt unser Steuerzahlerge-
denktag leider in die zweite Jahreshälft e. Das ist aber noch nicht 
alles, denn der Staat greift  noch an vielen anderen Stellen mit 
Zwangsabgaben zu. 

Die vorliegende Schrift  schärft  den Blick genau dafür, denn das 
Deutsche Steuerzahlerinsti tut des Bundes der Steuerzahler hat 
50 Bereiche analysiert, in denen Bürger und Betriebe jenseits der 
Steuern belastet werden. Neben den verschiedenen Sozialversi-
cherungsabgaben sind es vor allem die unterschiedlichsten Ge-
bühren und die vielen Quasi-Steuern. Das Spektrum reicht von 
der Abgabe an den Deutschen Weinfonds über die EEG-Umlage 
bis zur Zuckerabgabe. 

20 dieser 50 nichtsteuerlichen Abgaben berücksichti gen wir be-
reits bei der Berechnung des Steuerzahlergedenktages. Die ande-
ren 30 Abgaben fl ießen nicht in den Steuerzahlergedenktag ein, 
da nur besti mmte Personengruppen und betriebliche Bereiche 
von ihnen unmitt elbar betroff en sind. Zwangsabgaben sind es 
dennoch. Einige davon sollten abgeschaff t oder reformiert wer-
den . Hier denke ich an die Künstlersozialabgabe oder an das Was-
serentnahmeentgelt. 

Vor allem aber brauchen wir mehr Klarheit über den Umfang 
staatlicher Zwangsabgaben. Bislang fehlte ein Gesamtüberblick 
über den nichtsteuerlichen Bereich. Das Deutsche Steuerzahler-
insti tut schließt jetzt diese Lücke und leistet damit einen Beitrag 
für mehr Transparenz staatlichen Handelns. Es ist höchste Zeit, 
über das Gesamtausmaß staatlicher Eingriff e zu diskuti eren. Da-
für liefert das vorliegende Kompendium einen wichti gen Anstoß. 

Reiner Holznagel

Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V.
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I. Zur Steuer- und Abgabenbelastung in 
Deutschland 

Bürger und Unternehmen werden in Deutschland mit einer Viel-
zahl von Abgaben belastet. Die quanti tati v bedeutendste Abga-
benart sind die Steuern, die bei Belastungsanalysen und abga-
benpoliti schen Diskussionen meist im Mitt elpunkt stehen. Steu-
ern sind als Geldleistungen erhobene Zwangsabgaben, die keinen 
Anspruch auf eine Gegenleistung auslösen. Sie werden von ei-
nem öff entlich-rechtlichen Gemeinwesen (Bund, Land, Kommu-
ne) zur Erzielung von Einnahmen aufgrund von entsprechenden 
Gesetzen erhoben. Sie sind daher nur dann zu zahlen, wenn der 
Tatbestand zutriff t, an den das Gesetz die Steuerpfl icht knüpft .1 Je 
nach Zählweise 2 existi eren in Deutschland 30 bis 40 verschiedene 
Steuerarten.3 2015 lagen die Steuereinnahmen gemäß Volkswirt-
schaft licher Gesamtrechnung (VGR) bei rund 703 Mrd. Euro.4 

Die wichti gsten nichtsteuerlichen Abgaben sind die Sozialver-
sicherungsbeiträge bzw. Sozialabgaben.5 2015 betrugen die Ein-
nahmen aus den Sozialabgaben gemäß der VGR rund 501 Mrd. 

1 Siehe die Legaldefi niti on gemäß § 3 Abs. 1 Abgabenordnung: „Steuern sind Geldleis-
tungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von 
einem öff entlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen aufer-
legt werden, bei denen der Tatbestand zutriff t, an den das Gesetz die Leistungspfl icht 
knüpft ; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.“

2 So sind unterschiedliche Gruppierungen möglich: Die Lohnsteuer und die Kapital-
ertragsteuer können z. B. als einzelne Steuerarten gezählt werden, aber auch unter 
die Einkommensteuer subsumiert werden. Genauso besteht die kommunale Vergnü-
gungsteuer streng genommen aus fünf Einzelsteuern (Tanzsteuer, Kinosteuer, Spiel-
automatensteuer, Sexsteuer und Wett bürosteuer). 

3 Zum deutschen Steuersystem siehe ausführlich DSi (2013b). Zu Bagatellsteuern siehe 
ergänzend Fichte/te Heesen (2015).

4 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2016a). Im Unterschied zur VGR-Abgrenzung lagen die 
kassenmäßigen Steuereinnahmen 2015 bei rund 673 Mrd. Euro (vgl. Stati sti sches 
Bundesamt 2016b). Die Abweichung beruht unter anderem darauf, dass in der VGR-
Abgrenzung auch manche steuerähnliche Abgaben bzw. Quasi-Steuern zu Steuern 
gezählt werden. Siehe Fn 15. 

5 Zu Sozialversicherungsbeiträgen siehe ausführlich Kapitel II.1.
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Euro.6 Steuern und Sozialabgaben werden oft  zum Brutt oinlands-
produkt ins Verhältnis gesetzt und die so ermitt elten Steuer- und 
Abgabenquoten als maßgeblicher Belastungsindikator – auch bei 
internati onalen Vergleichen – herangezogen.7 Damit wird sugge-
riert, dass die staatlich beeinfl usste Abgabenbelastung sich le-
diglich auf Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beschränkt. 
Dem ist jedoch bei weitem nicht so. Die tatsächliche Abgabenbe-
lastung ist nämlich höher als die „offi  ziell“ ausgewiesene, denn in 
Deutschland existi eren zahlreiche weitere Abgaben. 

Neben den Sozialversicherungsbeiträgen an den Staat existi eren 
staatlich veranlasste Zwangsbeiträge im privaten Bereich, die ein 
Pendant zu den Beiträgen an die gesetzliche Sozialversicherung 
darstellen. Dabei handelt es sich um Beiträge zur privaten Kran-
ken- und Pfl egeversicherung, deren Aufk ommen 2014 rund 28 
Mrd. Euro betrug.8 

Als eine wesentliche Abgabenkategorie, die nicht in den Steu-
er- und Abgabenquoten enthalten ist,9 sind die Gebühren zu 
nennen.10 Ihr kassenmäßiges Aufk ommen11 betrug 2014 rund 
57 Mrd. Euro.12 Diese Summe umfasst jedoch auch die Einnah-
men von Bund, Ländern und Kommunen aus sonsti gen Entgelten, 

6 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2016a). Auch hier gibt es eine Abweichung zu den kas-
senmäßigen Einnahmen, die bei den einzelnen Sozialversicherungsbeiträgen weiter 
unten beziff ert werden.

7 Im Gegensatz dazu ermitt elt das Insti tut jedes Jahr die Volkswirtschaft liche Einkom-
mensbelastungsquote, die die Belastung der Einkommen mit Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen veranschaulichen soll. Bei der Volkswirtschaft lichen Einkommens-
belastungsquote wird das Aufk ommen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
ins Verhältnis zum Volkseinkommen gesetzt. Siehe ausführlich KBI (2006), S. 25 ff .

8 Siehe Kapitel II.1.2.7.
9 Gemäß VGR-Abgrenzung werden Verwaltungsgebühren von Unternehmen zu den 

Steuern gezählt. Das berücksichti gte Aufk ommen von 155 Mio. Euro ist aber im Ver-
gleich zum gesamten Gebührenaufk ommen vernachlässigbar gering.

10 Zu Gebühren siehe ausführlich Kapitel II.2.
11 Gemäß VGR lassen sich die Gebühreneinnahmen nicht eindeuti g abgrenzen.
12 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2015). Dies sind lediglich die Gebühreneinnahmen der 

Kern- und Extrahaushalte. Hinzu kommen noch Gebühren, die von staatlichen Unter-
nehmen erhoben, stati sti sch aber nicht erfasst werden.
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z. B. aus Beiträgen. Rund die Hälft e dieser Einnahmen, nämlich 
24 Mrd. Euro, entf allen auf kommunale Gebühren- und Beitrags-
einnahmen. Zur gesamten Beitragsbelastung tragen neben den 
Beiträgen an den Staat auch staatlich induzierte Zwangsbeiträge 
im privaten Bereich bei.13 

Schließlich kommt noch eine weitere Abgabenkategorie hinzu, 
die in der öff entlichen Wahrnehmung eher ein Schatt endasein 
führt: die steuerähnlichen Sonderabgaben bzw. Quasi-Steuern.14 
In amtlichen Stati sti ken werden Quasi-Steuern nicht vollständig 
dargestellt. Dies liegt unter anderem daran, dass die Einnahmen 
aus manchen Quasi-Steuern nicht in öffentliche Haushalte fl ie-
ßen. Als Quasi-Steuern können durchaus auch einige Abgaben 
bewertet werden, die in den vorgenannten Abgabenkategorien 
eingeordnet wurden. Die Abgrenzung ist daher nicht trennscharf 
und nicht abschließend. Das Insti tut klassifi ziert letztlich 32 Abga-
ben als Quasi-Steuern. Ihr kassenmäßiges Aufk ommen belief sich 
2014 auf rund 49 Mrd. Euro. 15

Im Folgenden werden die nichtsteuerlichen Abgaben ausführli-
cher dargestellt. Dabei bildet das Kapitel zu Quasi-Steuern den 
Hauptt eil dieser Ausarbeitung. Die hier vorgenommene Darstel-
lung der Abgaben ist nicht abschließend und erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sodass zu den genannten Abgaben 
noch weitere Belastungstatbestände hinzukommen können, die 
hierin nicht genannt sind.16 Die jeweiligen Kapitel schließen mit 
einer Beurteilung besti mmter Abgaben sowie Reformvorschlägen 

13 Zu Beiträgen siehe ausführlich Kapitel II.2.
14 Zu Quasi-Steuern siehe ausführlich Kapitel III.
15 Es handelt sich um kassenmäßige Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass einige 

Quasi-Steuern gemäß VGR-Abgrenzung zu Steuern (Jagdabgabe, Fischereiabgabe, 
Produkti onsabgabe Zucker, Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz, Bankenabgabe, 
Fremdenverkehrsbeitrag, Glücksspielabgaben) oder zu Sozialabgaben (U1-Umlage, 
U2-Umlage, Insolvenzgeldumlage, Winterbeschäft igungsumlage, Künstlersozialabga-
be) gezählt werden.

16 Dazu gehören z. B. die Zahlungen der Unternehmen für Emissionsrechte, Beiträge 
zum Erdölbevorratungsverband oder Gebühren für die Mobilfunklizenzen.  
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und Handlungsempfehlungen, die zusammenfassend im letzten 
Kapitel kompakter dargestellt werden.17 

17 Gewiss kann jede der hier genannten Abgaben ausführlich analysiert und bewertet 
werden. Eine ausführliche Analyse aller Abgaben würde jedoch den Rahmen dieser 
Ausarbeitung sprengen. 
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II. Sozialversicherungsbeiträge, Gebühren und 
Beiträge

1. Sozialversicherungsbeiträge

1.1 Sozialversicherungsbeiträge

Die quanti tati v bedeutendsten nichtsteuerlichen Abgaben sind 
die Sozialversicherungsbeiträge. Sozialversicherungsbeiträge bzw. 
sozialversicherungsrechtliche Solidarabgaben18 gelten als Beiträ-
ge eigener Art. Im Unterschied zu den klassischen Beiträgen die-
nen die Sozialversicherungsbeiträge nicht dem Vorteilsausgleich, 
sondern dem Risikoausgleich unter den Versicherten sowie der 
allgemeinen Fürsorge der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer. Die 
Arbeitgeber ziehen dabei aus der Beitragsentrichtung keinen in-
dividuellen Vorteil.19

Die meisten Bürger Deutschlands unterliegen einer gesetzlichen 
Sozialversicherungspfl icht; viele sind zudem auf freiwilliger Basis 
Mitglieder der Sozialversicherung.20 Aufgrund dessen entrichten 
sie von ihrem beitragspfl ichti gen Arbeitsentgelt entsprechende 
prozentuale Sozialversicherungsbeiträge, die für die meisten Bür-
ger somit den Charakter einer Zwangsabgabe haben. 

Grundsätzlich werden die Sozialversicherungsbeiträge bei abhän-
gig Beschäft igten paritäti sch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gezahlt.21 Die paritäti sch gezahlten Beiträge werden – genauso 
wie die Lohnsteuer – direkt vom Brutt oarbeitsentgelt des Arbeit-

18 Vgl. Kirchhof (2007a), Rdnr. 110 ff .
19 Vgl. ausführlich Kirchhof (2007a); ders. (2007b). 
20 Da es eine allgemeine Versicherungspfl icht in der Kranken- und Pfl egeversicherung 

gibt, gilt der Kranken- und Pfl egeversicherungsbeitrag als Zwangsabgabe unabhängig 
davon, ob der Versicherte als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Kranken- und 
Pfl egeversicherung oder privat versichert ist. 

21 Eine wesentliche Ausnahme ist die gesetzliche Unfallversicherung, bei der Arbeitge-
ber die vollen Beiträge zahlen. Zudem ist in der gesetzlichen Krankenversicherung der 
Arbeitnehmeranteil wegen des kassenindividuellen Zusatzbeitrags höher als der Ar-
beitgeberanteil.
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nehmers abgezogen und an die Beitragseinzugsstellen überwie-
sen.22 Daher werden die Sozialversicherungsbeiträge nicht selten 
als einkommensbezogene Steuern wahrgenommen. Im Gegen-
satz zur gegenleistungslosen Steuer führt die Beitragszahlung zu 
einem Leistungsanspruch: dem Versicherungsschutz im Krank-
heits-, Pfl ege-, Arbeitslosen-, Unfall- und Altersfall. 

Das Aufk ommen aus Sozialversicherungsbeiträgen gemäß VGR 
lag 2015 bei rund 501 Mrd. Euro.23 

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung entf alten übri-
gens wie die Quasi-Steuern auch eine steuerähnliche Wirkung 
– vor allem dann, wenn die Beitrags-Leistungs-Äquivalenz erheb-
lich eingeschränkt ist.24 Dies ist insbesondere bei den Beiträgen 
zur Kranken- und Pfl egeversicherung der Fall, weil die Beiträge 
zu diesen beiden Sozialversicherungszweigen bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze einkommensabhängig erhoben werden, die 
Leistungen aber – mit Ausnahme des Krankengelds – unabhän-
gig vom Einkommen gewährt werden.25 Daher werden die Bei-
träge zur gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung teilwei-
se zur Einkommensumverteilung eingesetzt, sodass sie dadurch 
zu steuerähnlichen Abgaben muti eren und von einigen Autoren 
als Quasi-Steuern bezeichnet werden.26 Auch der Beitrag zur Ar-
beitslosenversicherung hat teilweise eine steuerähnliche Wir-
kung. Zwar wird die Hauptleistung der Arbeitslosenversicherung, 
das Arbeitslosengeld, einkommensabhängig gewährt, jedoch 
fi nanzieren die Versicherten mit ihren einkommensabhängigen 
Beiträgen auch einkommensunabhängige Arbeitsförderungsleis-

22 Selbständige zahlen und tragen die Beiträge in der Regel in voller Höhe selbst.
23 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2016a). Darin enthalten ist auch das Aufk ommen aus 

den meisten Quasi-Steuern im sozialen Bereich (U1-Umlagebeitrag, U2-Umlagebei-
trag, Insolvenzgeldumlage, Winterbeschäft igungsumlage und Künstlersozialabgabe). 
Siehe dazu Kapitel III.3.1.

24 Vgl. auch Brümmerhoff  (2007), S. 390.
25 Siehe ausführlich KBI (2010), S. 63 ff .
26 Vgl. Sti ft ung Marktwirtschaft  (2005), S. 38; RWI (2011), S. 7 und 11; Penter/Augurzky 

(2014), S. 155.
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tungen.27 Ähnlich ist es in der Unfall- und geringfügig in der Ren-
tenversicherung, über die neben einkommensbezogenen Renten- 
und Entschädigungsleistungen auch einkommensunabhängige 
Präventi ons- und Rehabilitati onsleistungen fi nanziert werden.28 
Das Insti tut klassifi ziert jedoch hauptsächlich Sonderabgaben als 
Quasi-Steuern, sodass die klassischen Sozialversicherungsbeiträ-
ge grundsätzlich nicht in diese Kategorie fallen.29

In die Kategorie „Sozialversicherungsbeiträge“ werden nicht nur 
Beiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen aufgenommen, 
sondern auch die ähnlich konzipierten staatlich veranlassten 
Zwangsbeiträge an die private Kranken- und Pfl egeversicherung. 
Ihr Aufk ommen lag 2014 bei rund 28 Mrd. Euro.30

1.2 Die Sozialversicherungsbeiträge im Einzelnen

1.2.1 Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung

Mit der Zahlung des Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) erwerben Versicherte einen Anspruch auf eine Rente im Al-
ter, wegen Todes an Hinterbliebene oder Erwerbsminderung. Zu-
dem haben Versicherte Anspruch auf Rehabilitati onsleistungen.31 
Pfl ichtversichert sind vor allem abhängig Beschäft igte, arbeitneh-
merähnliche Selbständige32 sowie Selbständige in besti mmten 
Berufen (z. B. Lehrer, Erzieher oder Pfl egepersonen).33 

27 Siehe Kapitel II.1.2.3.
28 Siehe Kapitel II.1.2.1 und II.1.2.5.
29 Zur Defi niti on der Quasi-Steuern siehe Kapitel III.1.
30 Siehe Kapitel II.1.2.7.
31 Siehe im Einzelnen §§ 13 ff . SGB VI. Zu den Aufgaben der GRV vgl. auch KBI (2011a).
32 Bei sogenannten arbeitnehmerähnlichen Selbständigen handelt es sich um Personen, 

die „im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Täti gkeit regelmäßig keinen versiche-
rungspfl ichti gen Arbeitnehmer beschäft igen und auf Dauer und im Wesentlichen nur 
für einen Auft raggeber täti g sind“. Siehe § 2 Nr. 9 SGB VI.

33 Siehe §§ 1 ff . SGB VI. 
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Der Beitragssatz beträgt 2016 18,7 Prozent des beitragspfl ichti gen 
Einkommens, das durch die Beitragsbemessungsgrenze auf 6.200 
Euro/Monat (alte Bundesländer) bzw. 5.400 Euro/Monat (neue 
Bundesländer) begrenzt ist. Der monatliche Höchstbeitrag be-
trägt 2016 somit 1.159,40 Euro in den alten bzw. 1.009,80 Euro in 
den neuen Bundesländern. Für Versicherte der knappschaftlichen 
Rentenversicherung gelten abweichend ein Beitragssatz von 24,8 
Prozent (davon 9,35 Prozent Arbeitnehmer- und 15,45 Prozent 
Arbeitgeberanteil) und eine Beitragsbemessungsgrenze von 
7.650 Euro/Monat (alte Bundesländer) bzw. 6.650 Euro/Monat 
(neue Bundesländer).34

Die GRV entstand auf Grundlage des Gesetzes über die Invalidi-
täts- und Altersversicherung von 1889. Damals war die Invaliden-
rente bei Eintritt  der Erwerbsunfähigkeit die relevanteste Leis-
tung. Die Altersrente wurde erst mit Vollendung des 70. Lebens-
jahrs gewährt. Der durchschnitt liche Beitragssatz lag damals bei 
2 Prozent.35 Heute ist die Altersrente die mit Abstand wichti gste 
Leistung der GRV. Auf sie entf allen etwa zwei Dritt el der Gesamt-
ausgaben (2014: 183,7 Mrd. Euro). Erst danach folgen mit gro-
ßem Abstand die Hinterbliebenenrenten (39,2 Mrd. Euro) und die 
Erwerbsminderungsrenten (16,1 Mrd. Euro).36 Die gesamten Bei-
tragseinnahmen der GRV lagen 2015 bei rund 207,3 Mrd. Euro.37 

Davon entf ielen lediglich 0,7 Mrd. Euro auf die knappschaft liche 
Rentenversicherung.38

34 Siehe § 3 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016.
35 Vgl. BMAS (2015), S. 329.
36 Vgl. DRV (2015), S. 243 ff .
37 Vgl. DRV (2016). Davon entf allen 12,1 Mrd. Euro auf die Beiträge des Bundes für Kin-

dererziehungszeiten. 
38 Vgl. DRV (2015), S. 242 ff .



9

Abbildung 1: Entwicklung des Beitragssatzes zur GRV in Prozent seit 1960 

Hinweis:  Einen Höchststand von 20,3 Prozent erreichte der Beitragssatz vom 01.01.1997 bis 31.03.1997. 
Vor allem aufgrund der konjunkturellen Entwicklung fi el der Beitragssatz seit 2011 von 19,9 
auf 18,7 Prozent.

Quelle: DRV (2015), S. 262.

1.2.2 Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung

Mit der Zahlung des Beitrags zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erwerben Versicherte einen Versicherungsschutz im 
Krankheitsfall. Dieser umfasst sowohl die Übernahme der Be-
handlungskosten als auch die Zahlung eines Krankengeldes als 
Lohnersatzleistung.39  Pfl ichtversichert sind vor allem abhängig 
Beschäft igte (mit Ausnahme der Beamten und geringfügig Be-
schäft igten) bis zu einem Jahresarbeitsentgelt von 56.250 Euro, 
Rentner und Sozialleistungsempfänger.40 Selbständige sind grund-
sätzlich von der Versicherungspfl icht in der GKV befreit, können 
der GKV aber als freiwilliges Mitglied beitreten.41 Kinder und nicht 
erwerbstäti ge Ehegatt en können über die Familienversicherung 
beitragsfrei mitversichert werden.42 

39 Siehe im Einzelnen §§ 11 ff . SGB V.
40 Siehe §§ 5 ff . SGB V.
41 Siehe § 9 SGB V.
42 Siehe § 10 SGB V.
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Streng genommen gibt es zwei Beiträge zur GKV: 1. einen allge-
meinen und für alle Versicherten einheitlichen Beitrag von 14,6 
Prozent, der bei abhängig Beschäft igten von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zu gleichen Teilen gezahlt wird und 2. den kassen-
individuellen Zusatzbeitrag, der allein vom Versicherten gezahlt 
wird.43 Der Zusatzbeitrag ist je nach Krankenkasse unterschied-
lich hoch. Im Jahr 2016 liegt er zwischen 0,0 und 1,7 Prozent44 

und im amtlichen Durchschnitt  bei 1,1 Prozent45. Die Beitragsbe-
messungsgrenze liegt bundeseinheitlich bei 4.237,50 Euro/Mo-
nat. Der monatliche Höchstbeitrag beträgt somit im Durchschnitt  
665,29 Euro.46

Die GKV entstand mit dem Gesetz die Krankenversicherung der 
Arbeiter betreff end, das am 1. Dezember 1884 in Kraft  trat. Ne-
ben ärztlichen Behandlungsleistungen war das Krankengeld we-
gen der damals noch unausgereift en Regelung zur Entgeltf ortzah-
lung im Krankheitsfall die wichti gste Leistung der GKV. Die Beiträ-
ge wurden zu einem Dritt el vom Arbeitgeber und zu zwei Dritt eln 
vom Arbeitnehmer gezahlt.47 

Die gesamten Ausgaben der GKV betrugen 2015 213,6 Mrd. Euro. 
Heute entf ällt der größte Anteil der Ausgaben der GKV auf die 
Krankenhausbehandlung (70,3 Mrd. Euro), gefolgt von den Aus-
gaben für die ärztliche und zahnärztliche Behandlung (48,4 Mrd. 
Euro) und den Arzneimitt elausgaben (34,9 Mrd. Euro). Für das 
Krankengeld werden 11,2 Mrd. Euro ausgegeben. Die gesamten 
Beitragseinnahmen der GRV lagen 2015 bei 194,8 Mrd. Euro.48

43 Siehe §§ 241 f. SGB V.
44 Vgl. BdSt Deutschland (2016a). 
45 Siehe Bekanntmachung des durchschnitt lichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Ab-

satz 2 des Fünft en Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 2016.
46 Siehe § 4 Abs. 2 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016. Zu den Leistun-

gen und der Finanzierung der GKV siehe auch KBI (2010).
47 Vgl. BMAS (2015), S. 143 ff .
48 Vgl. BMG (2016a).
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Abbildung 2: Entwicklung des Beitragssatzes zur GKV in Prozent seit 1960 

Hinweis:  Der konti nuierliche Ansti eg des Beitragssatzes ist vor allem auf steigende Leistungsausgaben 
infolge von Leistungsausweitungen und des medizinischen Fortschritt s zurückzuführen. 

Quelle: DRV (2015), S. 262, eigene Recherche.

1.2.3 Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

Mit der Zahlung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 
erwerben Versicherte hauptsächlich einen Anspruch auf die Zah-
lung einer Lohnersatzleistung, des Arbeitslosengeldes. Zudem 
haben Versicherte Anspruch auf die Teilnahme an Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen.49 Pfl ichtversichert sind in der Regel alle ab-
hängig Beschäft igten mit Ausnahme vor allem der geringfügig Be-
schäft igten und Beamten.50 Selbständige können auf Antrag der 
Arbeitslosenversicherung beitreten.51 

Der Beitragssatz beträgt aktuell 3 Prozent des beitragspfl ichti gen 
Einkommens, das durch die Beitragsbemessungsgrenze auf 6.200 
Euro/Monat (alte Bundesländer) bzw. 5.400 Euro/Monat (neue 
Bundesländer) begrenzt ist.52 Der monatliche Höchstbeitrag be-

49 Siehe §§ 29 ff . SGB III.
50 Siehe §§ 24 ff . SGB III.
51 Siehe § 28a SGB III.
52 Siehe § 341 Abs. 4 SGB III i. V. m. § 3 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 

2016.
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trägt somit 186 Euro in den alten bzw. 162 Euro in den neuen 
Bundesländern.53

Die ALV entstand mit dem Gesetz über Arbeitsvermitt lung und 
Arbeitslosenversicherung, das am 16. Juli 1927 in Kraft  trat. Der 
Beitragssatz betrug damals auch 3 Prozent; die Zahlung des Ar-
beitslosengeldes war auf 26 Wochen begrenzt.54 Heute kann das 
Arbeitslosengeld bis zu zwölf Monate bezogen werden. Für über 
50-Jährige steigt die Dauer auf bis zu 24 Monate.55 Das Arbeitslo-
sengeld beträgt grundsätzlich 60 Prozent, für Leistungsempfänger 
mit Kindern 67 Prozent des Arbeitsentgelts.56 Das Arbeitslosengeld 
ist die quanti tati v bedeutendste Leistung der ALV. Rund die Hälft e 
der Ausgaben entf iel 2015 auf die Lohnersatzleistung. Die gesamten 
Beitragseinnahmen der ALV lagen 2015 bei rund 29,9 Mrd. Euro.57

Abbildung 3: Entwicklung des Beitragssatzes zur ALV in Prozent seit 1960 

Hinweis:  Aufgrund von Leistungsausweitungen, steigender Arbeitslosigkeit und der deutschen Wie-
dervereinigung sti eg der Beitragssatz bis Anfang der 1990er Jahre konti nuierlich an. Einen 
Höchststand von 6,8 Prozent erreichte der Beitragssatz vom 01.04. bis 31.12.1991. Bis Ende 
2006 blieb er auf einem hohen Niveau von 6,5 Prozent. Seitdem fi el er infolge von Reformen 
und einer guten Arbeitsmarktentwicklung auf nunmehr 3 Prozent. 

Quelle: DRV (2015), S. 262.

53 Zu den Leistungen und der Finanzierung der ALV siehe auch KBI (2008).
54 Vgl. Glismann/Schrader (2002), S. 16.
55 Siehe § 147 SGB III.
56 Siehe § 149 SGB III.
57 Vgl. BA (2016), S. 8 ff .
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1.2.4 Beitrag zur Sozialen Pfl egeversicherung

Mit der Zahlung des Beitrags zur Sozialen Pfl egeversicherung 
(SPV) erwerben Versicherte einen Versicherungsschutz bei Ein-
tritt  von Pfl egebedürft igkeit. Im Pfl egefall erhalten die Versicher-
ten einen festen monetären Leistungssatz, der abhängig von der 
Versorgungsform und der Pfl egestufe ist.58 Der Versichertenkreis 
der SPV ist weitgehend deckungsgleich mit demjenigen der GKV.59 

Der Beitragssatz liegt im Jahr 2016 bei 2,35 Prozent und wird bei 
abhängig Beschäft igten paritäti sch von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gezahlt.60 Zum 1. Januar 2017 wird er auf 2,55 Prozent 
angehoben.61 Kinderlose Versicherte entrichten einen Zusatzbei-
trag von 0,25 Prozent, der alleine von den Arbeitnehmern zu zah-
len ist.62 Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bundeseinheitlich 
bei 4.237,50 Euro/Monat.63 Der monatliche Höchstbeitrag be-
trägt somit 99,58 Euro und für Kinderlose 110,18 Euro.

Die SPV ist der mit Abstand jüngste Zweig der Sozialversicherung. 
Sie wurde erst zum 1. Januar 1995 eingeführt. Die Hauptleistung 
der SPV ist eine monetäre Unterstützung im Pfl egefall. Der Leis-
tungssatz ist je nach Pfl egestufe und Unterbringung (ambulant 
oder stati onär) unterschiedlich. Bei Einführung der SPV lag der 
Beitragssatz bei 1 Prozent. Die gesamten Ausgaben der SPV be-
trugen 2015 rund 29 Mrd. Euro. Die gesamten Beitragseinnah-
men der SPV lagen im selben Jahr bei rund 30,6 Mrd. Euro.64

58 Siehe §§ 28 ff . SGB XI.
59 Siehe §§ 20 ff . SGB XI. Siehe auch S. 7.
60 Siehe § 55 Abs. 1 SGB XI. Ausnahme ist der Freistaat Sachsen, in dem die Arbeitneh-

mer 1,675 Prozentpunkte des Beitragssatzes tragen (siehe § 58 Abs. 3 SGB XI).
61 Siehe Zweites Gesetz zur Stärkung der pfl egerischen Versorgung und zur Änderung 

weiterer Vorschrift en, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 54 vom 28.12.2015, S. 2424 ff .
62 Siehe § 55 Abs. 3 SGB XI.
63 Siehe § 4 Abs. 2 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016.
64 Vgl. BMG (2016b).
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Abbildung 4: Entwicklung des Beitragssatzes zur SPV in Prozent 

Hinweis:  Der Beitragssatz steigt vor allem wegen Leistungsausweitungen und der zunehmenden Anzahl 
an Pfl egebedürft igen konti nuierlich an und wird ab 1. Januar 2017 mit 2,55 Prozent einen 
neuen Höchststand erreichen.

Quelle: DRV (2015), S. 262.

1.2.5 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung

Mit der Zahlung des Beitrags zur gesetzlichen Unfallversicherung 
(GUV) erwerben Versicherte vor allem einen Versicherungsschutz 
im Falle eines arbeitsbedingten Unfalls oder einer Berufskrank-
heit. Dieser umfasst sowohl monetäre Entschädigungsleistungen 
als auch den Anspruch auf Rehabilitati onsleistungen. Daneben 
werden mit den Beitragseinnahmen Präventi onsleistungen fi -
nanziert.65 Pfl ichtversichert kraft  Gesetz sind alle abhängig Be-
schäft igten. Die einzelnen Unfallversicherungsträger können kraft  
Satzung die Versicherungspfl icht auf Unternehmer und ihre im 
Unternehmen mitarbeitenden Ehegatt en oder Lebenspartner 
ausweiten.66 Einige Berufsgenossenschaft en machen von dieser 
Möglichkeit Gebrauch.67

65 Siehe §§ 14 ff . SGB VII.
66 Siehe §§ 2 ff . SGB VII.
67 Vgl. BdSt Deutschland (2016c).
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Im Unterschied zu den anderen Sozialversicherungen wird der 
Beitrag zur GUV allein von den Arbeitgebern bezahlt.68 Ebenfalls 
gibt es keinen festen Beitragssatz. Der Beitrag ist abhängig von 
der zuständigen Berufsgenossenschaft  bzw. der Unternehmens-
branche und des Täti gkeitsfelds des Arbeitnehmers. Er ergibt sich 
aus der Multi plikati on der Entgeltsumme des Unternehmens, der 
Gefahrenklasse für die jeweilige Täti gkeit des Arbeitnehmers so-
wie einem von der Berufsgenossenschaft  festgelegten Beitrags-
fuß.69 2014 lag der Beitragssatz im Durchschnitt  bei 1,22 Prozent.70 

Die GUV wurde in Deutschland schritt weise in den Jahren 1884 
und 1885 errichtet. Hauptaufgabe der GUV ist die Absicherung 
der Arbeitnehmer nach Eintritt  eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit. Daneben soll die GUV geeignete Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten durch-
führen. Dabei entf ielen 2014 80 Prozent der Gesamtaufwendun-
gen der GUV von rund 12,2 Mrd. Euro auf die Entschädigungsleis-
tungen. Das Aufk ommen aus Umlagebeiträgen betrug 2014 rund 
12,1 Mrd. Euro.71

68 Siehe § 150 Abs. 1 SGB VII.
69 Siehe §§ 152 SGB VII.
70 Vgl. DGUV (2015a), S. 77.
71 Vgl. DGUV (2015b).
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Abbildung 5:  Entwicklung des durchschnitt lichen Beitragssatzes zur GUV 
in Prozent seit 1960

Hinweis:  Der Rückgang des Beitragssatzes ist vor allem auf die rückläufi gen Unfallzahlen zurückzuführen. 

Quelle: DGUV (2015a), S. 77.

1.2.6 Beiträge zur landwirtschaft lichen Sozialversicherung

Die landwirtschaft liche Sozialversicherung ist zwar ein Teil der 
gesetzlichen Sozialversicherung, jedoch ist sie als ein berufsstän-
disches Sondersystem für selbständig täti ge Landwirte und ihre 
Ehegatt en konzipiert, das die Alterssicherung, Kranken-, Pfl ege- 
und Unfallversicherung umfasst. Insbesondere die Regelungen 
zur Beitragsbemessung weichen von derjenigen für abhängig Be-
schäft igte ab.72 Das Aufk ommen aus Versicherungsbeiträgen lag 
2014 bei insgesamt 2,46 Mrd. Euro (siehe Tabelle 1). 

Die Alterssicherung der Landwirte (AdL) wurde zum 1. Oktober 
1957 eingeführt. Die ursprünglich als Altershilfe deklarierte Rente 
war als eine ergänzende Leistung zum Altenteil73 und zur privaten 
Altersvorsorge konzipiert. Mitt lerweile hat sie das Wesen einer 

72 Zur landwirtschaft lichen Sozialversicherung siehe ausführlich KBI (2011b), S. 41 ff .
73 Als Altenteil werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bezeichnet, auf 

die der ehemalige Eigentümer eines landwirtschaft lichen Betriebs nach der Betriebs-
übergabe gegenüber dem neuen Eigentümer vertragsgemäß Anspruch hat. Die Leis-
tungen können in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen erfolgen.
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Grundrente. Die Rentenhöhe orienti ert sich nicht am vorherigen 
Einkommen, sondern an der Dauer der Einzahlung und setzt eine 
Betriebsübergabe voraus.74 Dementsprechend werden die Beiträ-
ge einkommensunabhängig erhoben. 2016 beträgt der Beitrag 
236 Euro/Monat in den alten und 206 Euro/Monat in den neuen 
Bundesländern. Mitarbeitende Familienangehörige zahlen den 
hälft igen Beitrag.75 Das Beitragsaufk ommen lag 2014 bei 600,4 
Mio. Euro. Da die AdL hauptsächlich durch einen Bundeszuschuss 
fi nanziert wird, machen die Versichertenbeiträge lediglich rund 
22 Prozent der Gesamteinnahmen aus.76 

Die Krankenversicherung für Landwirte (KVL) besteht seit dem 
1. Oktober 1972. In der KVL sind sowohl akti ve als auch verren-
tete Landwirte sowie ihre Familienangehörigen versichert. Die 
Aufgaben und der Leistungskatalog sind weitgehend denen der 
GKV gleich. Während die Rentenbezieher den allgemeinen Bei-
tragssatz der GKV in Abhängigkeit der Höhe ihrer Altersbezüge 
entrichten, besti mmt sich der Beitrag der akti ven Mitglieder nach 
der Größe und Art der Betriebsfl äche.77 Die Beiträge der akti ven 
Mitglieder zur KVL liegen derzeit zwischen 86 und 575,44 Euro/
Monat; die Beiträge zur Pfl egeversicherung betragen 11,40 (bzw. 
für Kinderlose 12,62) bis 76,30 (84,47) Euro/Monat.78 Das Bei-
tragsaufk ommen lag 2014 bei 956,4 Mio. Euro. Da sich auch die 
KVL hauptsächlich durch Bundesmitt el fi nanziert, machen die 
Versichertenbeiträge lediglich rund 38 Prozent der Gesamtein-
nahmen aus.79 Das Aufk ommen aus Pfl egebeiträgen lag hingegen 
bei 117,3 Mio. Euro. Die Beiträge hatt en einen Anteil von rund 

74 Siehe im Einzelnen Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte. 
75 Die Beitragshöhe hängt dabei vom jeweiligen Beitragssatz und dem Durchschnitt sent-

gelt in der GRV ab. Siehe § 68 Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte.
76 Vgl. SVLFG (2015a). 
77 Siehe §§ 39 ff . Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte.
78 Vgl. SVLFG (2016a).
79 Vgl. SVLFG (2015b), S. 17.
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24 Prozent an den Gesamteinnahmen; der Rest entf iel auf Aus-
gleichsfondsmitt el.80 

Die landwirtschaft liche Unfallversicherung (LUV) ist wegen ihrer 
Gründung im Jahr 1886 der älteste Zweig der landwirtschaft li-
chen Sozialversicherung. Die Aufgaben und der Leistungskatalog 
sind weitgehend denen der GUV gleich. Die versicherten Land-
wirte entrichten einen Beitrag, der sich nach der Betriebsgröße 
und dem Unfallrisiko bemisst.81 Das Beitragsaufk ommen lag 2014 
bei 786,3 Mio. Euro, was rund 86 Prozent der Gesamteinnahmen 
ausmachte.82

Tabelle 1: Beitragseinnahmen der landwirtschaft lichen Sozialversicherung 2014

Beitrags-
einnahmen 
in Mio. Euro

Gesamt-
einnahmen 
in Mio. Euro

Anteil 
Beiträge an Ge-
samteinnahmen 

in Prozent

Alterssicherung 600,4 2.776,8 21,6

Krankenversicherung 956,4 2.528,2 37,8

Pfl egeversicherung 117,3 482,7 24,3

Unfallversicherung 786,3 911,3 86,3

Gesamt 2.460,4 6.699,0 36,7

Quelle: SVLFG (2015a), SVLFG (2015c).

1.2.7 Beiträge zur privaten Kranken- und Pfl egeversicherung

Wer kein Mitglied der gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversiche-
rung ist, ist in der Regel in der privaten Krankenversicherung ver-
sichert. Die Grundlage für die private Krankenversicherung wur-
de 1876 gelegt.83 Mit der Einführung der GKV, die zunächst nur 

80 Vgl. SVLFG (2015b), S. 22.
81 Siehe § 182 SGB VI. Vgl. auch ausführlich SVLFG (2016b).
82 Vgl. SVLFG (2015b), S. 9.
83 Siehe Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen, in: Reichsgesetzblatt , Nr. 9 vom 

07.04.1876, S. 125 ff .
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für besti mmte Gruppen gewerblicher Arbeiter verpfl ichtend war, 
wurden zugleich gewisse Befreiungsmöglichkeiten eingeführt.84 

Mitt lerweile sind rund 88 Prozent der Bürger Deutschlands ge-
setzlich und rund 12 Prozent privat kranken- und pfl egeversi-
chert.85 

Privat versichert, weil von der gesetzlichen Versicherungspfl icht 
nicht umfasst, sind in der Regel Selbständige, Beamte und ab-
hängig Beschäft igte mit einem regelmäßigen Jahresarbeitsent-
gelt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze (2016: 56.250 Euro). 
Die privat Versicherten entrichten für ihren Versicherungsschutz 
eine Prämie an das Versicherungsunternehmen ihrer Wahl. Seit 
1. April 2007 gilt in Deutschland eine allgemeine Krankenversi-
cherungspfl icht, sodass auch die privaten Versicherungsbeiträge 
den Charakter von Zwangsabgaben haben. 

Im Unterschied zur gesetzlichen Sozialversicherung, die nach 
dem Umlageverfahren konzipiert ist, wird bei der privaten Kran-
ken- und Pfl egeversicherung das Kapitaldeckungsverfahren ange-
wandt. Das bedeutet, dass nicht die gesamten Versicherungsprä-
mien zur unmitt elbaren Finanzierung der Leistungen ausgegeben 
werden, sondern dass ein Teil als Altersrückstellungen zurückge-
legt wird. Grundsätzlich muss für jeden privat Versicherten, also 
auch für Minderjährige, eine Prämie entrichtet werden. Eine 
beitragsfreie Mitversicherung wie in der gesetzlichen Versiche-
rung existi ert nicht. Die Leistungen der privaten Kranken- und 
Pfl egeversicherung unterscheiden sich zum Teil von den Leistun-
gen der gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung. Je nach 
Vertrags- und Tarifgestaltung können privat Krankenversicherte 
nämlich andere und höhere Leistungen empfangen als gesetzlich 
Krankenversicherte. 

84 Vgl. zur Historie Rudolph (2009), S. 37 ff .
85 Vgl. BMG (2015), S. 111.
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Die Beiträge für private Krankenvollversicherungen sind unter-
schiedlich hoch, da sie unter anderem vom Alter, Geschlecht und 
Vorerkrankungen des Versicherten abhängen. Die Beitragsein-
nahmen aus der privaten Krankenvollversicherung lagen 2014 
bei 25,8 Mrd. Euro.86 Für den privaten Pflegeversicherungsschutz 
wurden im selben Jahr rund 2 Mrd. Euro gezahlt.87 

2. Gebühren und Beiträge

2.1 Gebühren und Beiträge

Gebühren sind öff entlich-rechtliche Geldleistungen, die einen in-
dividuell zurechenbaren, von der öff entlichen Hand vermitt elten 
Vorteil ausgleichen. Sie fallen bei tatsächlicher, aber nicht immer 
freiwilliger Inanspruchnahme staatlicher Leistungen an. In der 
Regel sollen die Gebühren die Kosten decken.88 Gebühren lassen 
sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren. Innerhalb dieser beiden Kategorien existi e-
ren in Deutschland unzählige Gebührenarten. Im Folgenden wer-
den daher nur die wichti gsten überregionalen und kommunalen 
Gebühren behandelt. 

 Beiträge sind öff entlich-rechtliche Geldleistungen, die im Unter-
schied zur Gebühr nicht die tatsächliche, sondern die potenzielle 
Möglichkeit der Inanspruchnahme öff entlicher Leistungen entgel-
ten. Beiträge werden zur Finanzierung öff entlicher Einrichtungen 

86 Vgl. PKV (2015), S. 91. Die Krankenvollversicherung ist das Äquivalent zur gesetzlichen 
Krankenversicherung. Allerdings weicht das Leistungsniveau vom denjenigen in der 
GKV ab. So enthält eine private Krankenvollversicherung in der Regel Leistungen, die 
nicht im gesetzlichen Leistungskatalog enthalten sind, wie z. B. Zuschüsse zum Zahn-
ersatz und zu Sehhilfen oder Chefarztbehandlung bei einem stati onären Aufenthalt. 
Auf der anderen Seite enthält die private Krankenvollversicherung meist einen Selbst-
behalt, der in der GKV in der Regel fremd ist. Daneben bieten die privaten Versicherer 
ergänzende Zusatzversicherungen, wie z. B. Krankentagegeldversicherungen, an. Aus 
letzterem Geschäft  wurden 2014 Einnahmen von 9,1 Mrd. Euro erzielt. 

87 Vgl. ebd.
88 Vgl. ausführlich Kirchhof (2007a); ders. (2007b).



21

erhoben, die den Beitragspfl ichti gen (meist gruppenspezifi sch) 
zur Verfügung stehen und diese somit aus der Existenz der öff ent-
lichen Einrichtung einen Vorteil erwirken.89 

Gemäß VGR lassen sich die öff entlichen Gebühren- und Beitrags-
einnahmen nicht eindeuti g abgrenzen. Ihr kassenmäßiges Auf-
kommen betrug 2014 indes rund 57 Mrd. Euro.90 Diese Summe 
umfasst auch die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen 
aus sonsti gen Entgelten, zu denen die kommunalen Beiträge zäh-
len. Rund die Hälft e dieser Einnahmen, nämlich 24 Mrd. Euro, 
entf allen auf kommunale Einnahmen. 

Als Beiträge lassen sich aber nicht nur Beiträge an den Staat cha-
rakterisieren, sondern auch staatlich veranlasste Beiträge im pri-
vaten Bereich, z. B. die nachfolgend skizzierten Beiträge zu be-
rufsständischen Versorgungswerken oder zu Zusatzversorgungs-
kassen. 

2.2 Gebühren und Beiträge im Einzelnen

2.2.1 Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken

Auch für die kammerfähigen freien Berufe existi eren Sondersyste-
me der Altersversorgung. Sie sind ein Äquivalent zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und umfassen Leistungen im Alter, bei Invali-
dität und im Todesfall. Die ersten Versorgungswerke, wie z. B. die 
Bayerische Ärzteversorgung, entstanden im Jahr 1923. Sie fi rmie-
ren als Körperschaft en des öff entlichen Rechts. Rechtsgrundlage 
sind entsprechende Landesgesetze bezüglich berufsständischer 
Versorgung, z. B. Rechtsanwaltsversorgungsgesetze. Aktuell exis-
ti eren 91 berufsständische Versorgungswerke. Pfl ichtversichert 
sind in der Regel selbständige und angestellte Ärzte, Apotheker, 

89 Ebd.
90 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2015). Dies sind lediglich die Gebühreneinnahmen der 

Kern- und Extrahaushalte. Hinzu kommen noch Gebühren, die von staatlichen Unter-
nehmen erhoben werden, aber nicht beziff erbar sind.
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Architekten, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaft sprüfer, Steuerbe-
rater, Ingenieure und Psychotherapeuten.91 2013 gab es 925.696 
anwartschaft sberechti gte und 785.437 beitragsleistende Mitglie-
der.92 

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im sogenannten off enen 
Deckungsplanverfahren, einem Mischsystem zwischen Umlage- 
und Kapitaldeckungsverfahren.93 Die Beiträge orienti eren sich in 
der Regel am Beitrag zur GRV. Im Unterschied zur GRV können die 
Mitglieder der Versorgungswerke ihre Beitragshöhe im gewissen 
Rahmen selbst besti mmen, vor allem über die Beitragsbemes-
sungsgrenze hinaus höhere Beiträge leisten.94 Die durchschnitt li-
che Beitragshöhe lag 2014 bei 900,29 Euro/Monat. Das Beitrags-
aufk ommen betrug im selben Jahr rund 8,7 Mrd. Euro.95

2.2.2 Beiträge zu berufsständischen Zusatzversorgungskassen

Beiträge zu berufsständischen Zusatzversorgungskassen werden 
in manchen Wirtschaft szweigen aufgrund tarifvertraglicher Re-
gelungen zur Finanzierung einer zusätzlichen Altersversorgung 
erhoben.96 Pfl ichtversichert sind alle Arbeitnehmer, die vom je-
weiligen Tarifvertrag erfasst sind. Zusatzversorgungskassen sind 
gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien, die bei-
spielsweise im Baugewerbe sowie Dach- oder Steinmetzhand-
werk existi eren.

Für die Bauwirtschaft  ist beispielsweise die Zusatzversorgungskas-
se des Baugewerbes zuständig, die mit der Urlaubs- und Lohnaus-
gleichskasse der Bauwirtschaft  als Sozialkassen der Bauwirtschaft  
(SOKA-BAU) fi rmieren. Rechtsgrundlage ist der Bundesrahmen-

91 Vgl. BMAS (2015), S. 873 ff .
92 Vgl. ABV (2015). 
93 Vgl. ausführlich Heubeck (2014), S. 3 ff .
94 Vgl. BMAS (2015), S. 878.
95 Vgl. ABV (2015).
96 Vgl. auch BMAS (2015), S. 904 f.
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tarifvertrag für das Baugewerbe. Da die Tarifverträge der Bau-
wirtschaft  als allgemeinverbindlich erklärt wurden, unterliegen 
fakti sch alle Unternehmen aus dieser Branche der Versicherungs-
pfl icht. 2016 wird für zusätzliche Altersversorgungsleistungen 
von gewerblichen Arbeitnehmern ein Beitragssatz von 3,8 % (alte 
Bundesländer) bzw. 0,8 % (neue Bundesländer) erhoben. Bemes-
sungsgrundlage ist die Brutt olohnsumme aller gewerblichen Ar-
beitnehmer, die in dem betreff enden Betrieb beschäft igt sind. Für 
Angestellte gilt ein monatlicher Pauschalbeitrag von 79,50 Euro 
(alte Bundesländer) bzw. 25,00 Euro (neue Bundesländer).97 

Neben der zusätzlichen Altersvorsorge fi nanziert die SOKA-BAU 
über ein Ausgleichsverfahren teilweise die Kosten der Berufs-
ausbildung, die in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben anfallen. 
Hierfür erhebt sie 2016 einen Beitragssatz von 2,1 % der Brutt o-
lohnsumme der gewerblichen Arbeitnehmer. Darüber hinaus 
fi nanziert die SOKA-BAU ein Urlaubskassenverfahren, bei dem 
die Ansprüche der Arbeitnehmer auf eine Urlaubsvergütung si-
chergestellt werden. 2016 beträgt der Beitragssatz hierfür 14,5 
Prozent der Brutt olohnsumme der gewerblichen Arbeitnehmer.98 

2.2.3 Lizenzgebühren im Dualen System

Lizenzgebühren aufgrund der Verpackungsverordnung werden 
für Gewerbetreibende fällig, die sich am sogenannten Dualen Sys-
tem der Sammlung und Entsorgung von Verpackungen beteiligen. 
Hersteller und Vertreiber von Waren sind seit 199199 verpfl ich-
tet, für die Rücknahme der von ihnen in den Verkehr gebrachten 
Verpackungen zu sorgen.100 Dazu beteiligen sie sich an Systemen, 
die die Sammlung und Entsorgungen von Verpackungen beim 

97 Vgl. SOKA-BAU (2015). 
98 Vgl. ebd.
99 Siehe Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsver-

ordnung – VerpackV), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 36 vom 20.06.1991, S. 1234 ff .
100 Siehe §§ 23 ff . Kreislaufwirtschaft sgesetz und § 6 Verpackungsverordnung. 
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privaten Endverbraucher gewährleisten. Diese werden derzeit 
von neun Unternehmen angeboten. Am bekanntesten ist dabei 
das ehemalige Monopolunternehmen Der Grüne Punkt – Duales 
System Deutschland GmbH, das 2015 einen Marktanteil je nach 
Verpackungsmaterial zwischen rund 31 und 36 Prozent hatt e.101 

Die Gewerbetreibenden, die Verpackungen in den Verkehr brin-
gen, können das Duale System beanspruchen, indem sie Lizenzen 
bei den entsprechenden Unternehmen erwerben. Aufgrund des-
sen werden die Verpackungen des Lizenznehmers lizensiert bzw. 
mit einem Logo des Systembetreibers gekennzeichnet. Für die 
Lizenz werden Gebühren erhoben, die abhängig von der Verpa-
ckungsart und vom Verpackungsgewicht sind. Die Lizenzgebühren 
werden in der Regel über den Produktpreis auf den Endverbrau-
cherwarenpreis überwälzt. 

Die Umsätze der dualen Systeme aus entsprechenden Lizenzver-
trägen lagen 2011 bei rund 941 Mio. Euro.102 Aktuellere Zahlen 
dazu liegen nicht vor.

2.2.4 Lkw-Maut

Die Lkw-Maut ist eine Straßenbenutzungsgebühr für schwere 
Nutzfahrzeuge. Sie wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt.103 Ziel 
war es, Kosten für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von 
Bundesautobahnen den Verursachern anzulasten.104 Die Maut 
wird von Eigentümern und Haltern schwerer Nutzfahrzeuge, die 
ausschließlich für den Güterverkehr besti mmt sind und deren zu-
lässiges Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen105 beträgt, für die 

101 Vgl. BVSE (2016).
102 Vgl. Bundeskartellamt (2012), S. 98.
103 Siehe Gesetz zur Einführung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von 

Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (Autobahnmautgesetz für schwere 
Mautf ahrzeuge – ABMG), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 64 vom 7.12.2004, S. 3123 ff .

104 Vgl. Bundesregierung (2001).
105 Bis Ende September 2015 waren lediglich Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 

von mindestens 12 Tonnen mautpfl ichti g.
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Benutzung der Bundesautobahnen und besti mmten Abschnitt en 
der Bundesstraßen erhoben.106 

Der Mautsatz für jeden zurückgelegten Kilometer besteht aus
je einem Mautteilsatz für die Infrastrukturkosten und die 
verursachten Luftverschmutzungskosten. Der Teilsatz für die
Infrastrukturkosten bemisst sich nach der Achsenzahl des
Fahrzeugs. Hingegen bemisst sich der Teilsatz für die Luftver-
schmutzungskosten nach der Schadstoffkategorie. Der Gesamt-
mautbetrag pro gefahrenen Kilometer liegt somit aktuell zwischen 
0,081 Euro und 0,218 Euro (siehe Tabelle 2).107 

Tabelle 2: Höhe der Mautsätze seit 1. Oktober 2015

Mautt eilsatz für die Infrastrukturkosten je Kilometer

Achsenzahl Mautsatz in Euro

zwei 0,081

drei 0,113

vier 0,117

fünf oder mehr 0,135

Mautt eilsatz für die Luft verschmutzungskosten je Kilometer

Kategorie Mautsatz in Euro

A 0,000

B 0,021

C 0,032

D 0,063

E 0,073

F 0,083

Quelle: § 3 und Anlage 1 Bundesfernstraßenmautgesetz.

106 Siehe § 1 und § 2 Bundesfernstraßenmautgesetz. 
107 Siehe § 3 und Anlage 1 Bundesfernstraßenmautgesetz.
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Die Einnahmen aus der Lkw-Maut betrugen 2014 rund 4,46 Mrd. 
Euro.108 Sie fl ießen in den Bundeshaushalt und werden zweck-
gebunden für den Betrieb des Mautsystems, die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur für die Bundesfernstraßen und für die 
Durchführung von Programmen zur Umsetzung der Ziele Beschäf-
ti gung, Qualifi zierung, Umwelt und Sicherheit in Unternehmen 
des mautpfl ichti gen Güterkraft verkehrs verwendet.109

Abbildung 6: Aufk ommen aus der LKW-Maut in Deutschland in Mio. Euro

Quelle: Haushaltsrechnungen des Bundes.

2.2.5 Luft sicherheitsgebühr

Luft sicherheitsgebühren werden vor allem für die Durchsuchung 
von Fluggästen und deren Gepäck an Flughäfen erhoben.110 Ihre 
gesetzliche Grundlage erhielten sie im Jahr 1959.111 Gebühren-
pfl ichti g ist in diesem Fall das Luft fahrtunternehmen, das die Ge-
bühren jedoch über den Flugpreis an die Fluggäste überwälzt. Die 
Gebühr darf nicht weniger als zwei und nicht mehr als zehn Euro 

108 Vgl. BMF (2015), S. 1016.
109 Siehe § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz.
110 Luft sicherheitsgebühren werden aber auch z. B. für die Zulassung einer Ausnahme von 

dem Verbot des Mitf ührens von Waff en oder anderen verbotenen Gegenständen oder 
die Abnahme der Prüfung von Luft sicherheitskontrollkräft en erhoben. Siehe § 17 Abs. 
2 Luft sicherheitsgesetz i. V. m. § 3 und Anlage 1 Luft sicherheitsgebührenverordnung.

111 Siehe Gesetz zur Änderung des Luft verkehrsgesetzes, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 
43 vom 10.12.1958, S. 899 ff .
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je Fluggast betragen. Die für die Sicherheitskontrollen zuständi-
ge Bundespolizei oder die zuständigen Landesbehörden legen in 
diesem Rahmen die konkrete und kostendeckende Gebühr fest. 
Anpassungen der Gebührenhöhe erfolgen in der Regel zum 1. Ja-
nuar eines Jahres. Die tatsächliche Gebührenhöhe ist unter an-
derem vom Passagieraufk ommen des jeweiligen Flughafens und 
vom Standort der Sicherheitskontrollen (zentral oder direkt am 
Flugsteig) abhängig. Seit 1. Januar 2016 beträgt sie zwischen 4,02 
und 10 Euro (siehe Tabelle 3).112 

Tabelle 3: Höhe der Luft sicherheitsgebühr nach Flughäfen im Jahr 2016

Zuständigkeit der Bundespolizei Zuständigkeit der Landesbehörden

Flughafen Gebühr 
je Fluggast 

in Euro

Flughafen Gebühr 
je Fluggast 

in Euro

Berlin-Schönefeld 6,08 Braunschweig 9,00

Berlin-Tegel 6,87 Dortmund 5,29

Bremen 7,43 Friedrichshafen 9,70

Dresden 6,55 Hahn 4,40

Düsseldorf 5,50 Heringsdorf 4,02

Erfurt 10,00 Karlsruhe/Baden-Baden 5,76

Frankfurt a. M. 9,10 Kassel-Calden 10,00

Hamburg 5,31 Lübeck-Blankensee 6,98

Hannover 8,20 Magdeburg-Cochstedt 10,00

Köln/Bonn 6,14 Memmingen/Allgäu 4,52

Leipzig/Halle 5,37 München 6,39

Saarbrücken 10,00 Münster/Osnabrück 7,16

Stutt gart 5,69 Niederrhein 4,89

Nürnberg 7,79

Paderborn/Lippstadt 7,94

Rostock-Laage 4,52

Westerland/Sylt 8,29

Quelle: BMI (2015).

112 Vgl. BMI (2015).
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Die Einnahmen aus der Luft sicherheitsgebühr, die an Flughäfen 
mit bundespolizeilicher Zuständigkeit erhoben wurde, lagen 2014 
bei 376 Mio. Euro.113 Hinzu kam ein Aufk ommen bei den Bundes-
ländern von rund 118 Mio. Euro (siehe Tabelle 4). Somit lag das 
Gesamtaufk ommen aus Luft sicherheitsgebühren 2014 bei rund 
494 Mio. Euro.

Tabelle 4: Aufk ommen aus der Luft sicherheitsgebühr 2014

Bund/Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Bund 376,00

Baden-Württ emberg 4,88

Bayern 93,05

Berlin 0,00

Brandenburg 0,00

Bremen 0,00

Hamburg 0,00

Hessen 0,16

Mecklenburg-Vorpommern 0,40

Niedersachsen 0,52

Nordrhein-Westf alen 13,42

Rheinland-Pfalz 5,02

Saarland 0,00

Sachsen 0,00

Sachsen-Anhalt 0,08

Schleswig-Holstein 0,96

Thüringen 0,00

Summe 494,49

Quelle:  BMF (2015), Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Länder, Antworten der Landes-
fi nanzministerien auf DSi-Anfragen.

113 Vgl. BMF (2015), S. 362.
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 2.2.6 Personalausweis- und Reisepassgebühr

Deutsche Staatsangehörige „sind verpfl ichtet, einen Ausweis zu 
besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Mel-
depfl icht unterliegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich überwie-
gend in Deutschland aufh alten“.114 Für die erstmalige Ausstellung 
und die Neuausstellung eines Personalausweises nach Ende der 
Gültigkeitsdauer wird seit dem 1. November 1984115 eine Gebühr 
erhoben. Diese Verwaltungsgebühr soll die Kosten der Produk-
ti on und Ausgabe des Ausweises decken.116 Die Gebühr für die 
Ausstellung des Personalausweises beträgt zurzeit 22,80 Euro (für 
unter 24-Jährige) bzw. 28,80 Euro.117 Die Gülti gkeitsdauer eines 
Personalausweises beträgt grundsätzlich zehn Jahre, bei unter 
24-Jährigen sechs Jahre.118

Deutsche Staatsangehörige, die aus Deutschland ausreisen und 
nach Deutschland einreisen, sind grundsätzlich verpfl ichtet, „ei-
nen gülti gen Pass mitzuführen und sich damit über ihre Person 
auszuweisen“.119 Die Passpfl icht kann bei Ausreise in besti mmte 
Staaten entf allen. So gilt sie z. B. nicht für Reisen in die EU-Mit-
gliedsländer. Eine Gebühr für die Ausstellung eines Reisepasses 
wurde schon vor Gründung der Bundesrepublik erhoben.120 Sie 
beträgt zurzeit 37,50 Euro (für unter 24-Jährige) bzw. 59 Euro. Für 
die Ausstellung eines Kinderreisepasses wird eine Gebühr von 13 
Euro erhoben.121 Die Gülti gkeitsdauer eines Reisepasses beträgt 
grundsätzlich zehn Jahre, bei unter 24-Jährigen sechs Jahre.122

114 § 1 Abs. S. 1 Personalausweisgesetz.
115 Siehe Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Personalausweise, in: Bundes-

gesetzblatt , Teil I, Nr. 8 vom 01.03.1983, S. 194 f. Siehe auch Bundesregierung (1982).
116 Zu Verwaltungsgebühren siehe auch S. 33.
117 Siehe § 1 Abs. 1 Personalausweisgebührenverordnung.
118 Siehe § 6 Abs. 1 und 3 Personalausweisgesetz.
119 Siehe § 1 Abs. 1 Passgesetz.
120 Siehe Verordnung über Gebühren für die Ausferti gung von Pässen, sonsti gen Reise-

papieren und Sichtvermerken (Paßgebührenverordnung), in: Reichsgesetzblatt , Teil I, 
Nr. 41 vom 30.06.1932, S. 341 ff . Siehe Gesetz über das Paßwesen, in: Bundesgesetz-
blatt , Teil I, Nr. 20 vom 16.05.1952, S. 290 ff .

121 Siehe § 15 Abs. 1 Nr. 1 Passverordnung.
122 Siehe § 5 Abs. 1 und 2 Passgesetz.
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 2.2.7 Studiengebühren und Semesterbeiträge

Für den Besuch einer staatlichen Hochschule werden verschiede-
ne Benutzungsgebühren123 erhoben. Die Rechtsgrundlage für die 
Erhebung der Gebühren bilden die Hochschulgesetze der Bun-
desländer. Zu unterscheiden sind dabei die Studiengebühr, die 
Semestergebühr und der Semesterbeitrag.

Ab 2006 führte die Hälft e der Bundesländer schritt weise eine 
 Studiengebühr für das Erststudium ein. In der Regel betrug sie 
500 Euro pro Semester. Mittlerweile wurde sie in allen Bundes-
ländern abgeschafft, zuletzt in Niedersachsen zum Wintersemes-
ter 2014/15. Allerdings existieren in einigen Bundesländern Stu-
dien gebühren für Langzeitstudenten, für das Zweitstudium und 
für ein Seniorenstudium. Rechtsgrundlage bilden die Hochschul-
gesetze der Bundesländer. So müssen Langzeitstudenten in Hoch-
schulen in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen eine Studiengebühr von 500 Euro/Semester entrich-
ten. Eine Studiengebühr für das Zweitstudium wird derzeit in 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen erhoben und beträgt zwischen 200 und 650 Euro pro Semes-
ter. Gebühren für Senioren werden von Hochschulen in Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhoben. Sie 
sind je nach Hochschule unterschiedlich hoch.

Alle Hochschulen erheben von den Studierenden einen Semes-
terbeitrag. Ein Bestandteil des Semesterbeitrags ist der Verwal-
tungskostenbeitrag bzw. die Verwaltungskostengebühr, die in 
den Hochschulgesetzen der Bundesländer festgelegt ist und mit 
der grundsätzlich die Kosten einer Immatrikulati on oder Rück-
meldung gedeckt werden sollen. In der Regel beträgt sie 50 bis 
70 Euro. Hinzu kommen ein Beitrag für das Studentenwerk, ein 
Beitrag für die Studierendenschaft  bzw. den Allgemeinen Studie-

123 Zu Benutzungsgebühren siehe auch Kapitel II.2.2.9.
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rendenausschuss (AStA) sowie ein Beitrag für ein Semesterti cket 
zur Nutzung des öff entlichen Personennahverkehrs. Die Semes-
terbeiträge sind von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. 
Dies liegt unter anderem daran, dass nicht jede Hochschule alle 
oben genannten Beitragsbestandteile erhebt (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5:  Semesterbeiträge für das Sommersemester 2016 an ausgewählten 
Hochschulen

Hochschule Semesterbeitrag in Euro

Freie Universität Berlin 304,29

Universität Bremen 282,76

Technische Universität Dresden 257,90

Universität Erfurt 227,10

Goethe-Universität Frankfurt am Main 357,60

Universität Hamburg 305,00

Leibniz-Universität Hannover 383,32

Christi an-Albrechts-Universität Kiel 119,50

Universität Köln 255,72

Ludwig-Maximilians-Universität München 114,50

Westf älische Wilhelms-Universität Münster 245,62

Universität Potsdam 276,91

Universität Stutt gart 164,50

Quelle: eigene Recherche.

2.2.8 Kommunale Verwaltungsgebühren 

Verwaltungsgebühren werden als Gegenleistung für eine indivi-
duell veranlasste Amtshandlung und sonsti ge verwaltungsmä-
ßige Dienstleistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände 
erhoben. Zu derarti gen gebührenpfl ichti gen Amtshandlungen 
zählen z. B. Bescheinigungen, Genehmigungen oder beglaubigte 
Abschrift en. Die Erhebung einer Verwaltungsgebühr setzt eine 
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kostenverursachende und dem Verursacher oder Antragsteller 
individuell zurechenbare Leistung voraus. Die Verwaltungsgebüh-
ren sollen so bemessen werden, dass sie die voraussichtlichen 
Verwaltungskosten decken bzw. nicht überschreiten. Mündliche 
Amtsauskünft e sind in der Regel gebührenfrei.124 

Die Verwaltungsgebühren werden in kommunalen Satzungen 
festgelegt und sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich 
hoch.125 Das Aufk ommen aus kommunalen Verwaltungsgebühren 
konnte vom Insti tut mangels amtlicher Angaben nicht ermitt elt 
werden. 126 

 2.2.9 Kommunale Benutzungsgebühren 

Benutzungsgebühren werden von Gemeinden und Gemeindever-
bänden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öff entlicher 
Einrichtungen und Anlagen erhoben, sofern nicht ein privatrecht-
liches Entgelt gefordert wird. Die öff entlichen Einrichtungen und 
Anlagen müssen dabei überwiegend dem Vorteil einzelner Perso-
nen oder Personengruppen dienen.127 

Benutzungsgebühren können in Pfl ichtgebühren und freiwillige 
Gebühren untergliedert werden. Zu den Pfl ichtgebühren zäh-
len Gebühren für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, 
Abwasserbeseiti gung, Abfallentsorgung oder Straßenreinigung. 
Sie müssen aufgrund eines Anschluss- und Benutzungszwangs 
von allen Bürgern gezahlt werden. Freiwillige Gebühren werden 
hingegen für die Inanspruchnahme von dem öff entlichen Ge-
brauch gewidmeten Einrichtungen, wie z. B. Kindertagesstätt en, 

124 Siehe Kommunalabgabengesetze der Länder. Vgl. Kaufmann (2006), RdNr. 23 ff .
125 Ein Vergleich der Traugebühren fi ndet sich in BdSt Deutschland (2015), S. 56.
126 Das Stati sti sche Bundesamt beziff ert die gesamten Einnahmen der kommunalen Kern- 

und Extrahaushalte aus Gebühren und sonsti gen Entgelten im Jahr 2014 auf rund 23,7 
Mrd. Euro (vgl. Stati sti sches Bundesamt 2015b, S. 29). In dieser Summe sind zwar die 
Verwaltungsgebühren enthalten, sie werden jedoch nicht separat ausgewiesen.

127 Siehe Kommunalabgabengesetze der Länder. Vgl. Kaufmann (2006), RdNr. 33 ff .
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Schwimmbädern oder Sportplätzen, erhoben. Pfl ichtgebühren 
sollen so bemessen werden, dass sie die voraussichtlichen Kosten 
der Einrichtung oder Anlage decken, während freiwillige Gebüh-
ren die Kosten nicht überschreiten sollen.128 

Die Benutzungsgebühren sind von Gemeinde zu Gemeinde unter-
schiedlich hoch. Nachfolgend werden exemplarisch zwei kommu-
nale Benutzungsgebühren, die Abfall- und die Abwassergebühr, 
näher betrachtet.129 Gebührenpfl ichti g ist der Auft raggeber der 
Leistung, meist ein Grundstückseigentümer. Bei Mietshäusern 
werden die Abfall- und Abwassergebühren als Bestandteil der Be-
triebskosten an die Mieter weitergegeben.

Das Aufk ommen aus kommunalen Benutzungsgebühren konnte 
vom Insti tut mangels amtlicher Angaben nicht ermitt elt werden.130

Abfallgebühren

Abfallgebühren werden für die Entsorgung von Abfällen erhoben. 
Die Rechtsgrundlage für die Abfallentsorgung bildet zunächst das 
Kreislaufwirtschaft sgesetz. Dieses wird durch die Abfallgesetze 
der Bundesländer und Abfallgebührensatzungen der Gemeinden 
konkreti siert. 

Die Abfallgebühren bemessen sich vor allem nach der Abfallart 
(z. B. Restmüll, Biomüll, Altpapier), dem Fassungsvermögen des 
Abfallbehälters (in der Regel zwischen 60 und 1.100 Liter) und des 
Beseiti gungsintervalls (wöchentlich, zweiwöchentlich oder mo-

128 Siehe Kommunalabgabengesetze der Länder. Vgl. Kaufmann (2006), RdNr. 35 ff .
129 Siehe auch Kaufmann (2006), RdNr. 107 ff .; Stapelfeldt (2008).
130 Das Stati sti sche Bundesamt beziff ert die gesamten Einnahmen der kommunalen Kern- 

und Extrahaushalte aus Gebühren und sonsti gen Entgelten im Jahr 2014 auf rund 23,7 
Mrd. Euro (vgl. Stati sti sches Bundesamt 2015b, S. 29). In dieser Summe sind zwar die 
Benutzungsgebühren enthalten, sie werden jedoch nicht separat ausgewiesen. Hin-
zu kommt, dass Benutzungsgebühren auch von kommunalen Unternehmen erhoben 
werden, die nicht zu den kommunalen Kern- und Extrahaushalten gehören (vgl. dazu 
auch KBI 2012b). Diese Benutzungsgebühren werden stati sti sch nicht erfasst.
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natlich). Bei der Gebührenhöhe existi eren zwischen den Gemein-
den große Unterschiede. Allein in Nordrhein-Westf alen reicht 
die Bandbreite der jährlichen Gebühr für die zweiwöchentliche 
Leerung eines 120-Liter-Restmüllbehälters von 78 Euro/Jahr (Ge-
meinde Steinfurt) bis 360 Euro/Jahr (Gemeinde Schermbeck). Die 
Gebühr für die zweiwöchentliche Leerung eines 120-Liter-Behäl-
ters Biomüll liegt zwischen 13,20 Euro/Jahr (Rati ngen) und 135,60 
Euro/Jahr (Schwelm).131 Die Jahresgesamtgebühr liegt schließlich 
zwischen 123 Euro/Jahr (Steinfurt) und 528 Euro/Jahr (Münster) 
(siehe Tabelle 6).132 

Tabelle 6:  Abfallgebühren (Gebühr für zweiwöchentliche Abholung jeweils 
eines 120-Liter-Behälters Rest- und Biomüll zzgl. einer haushalts-
üblichen Menge Papierabfall) in Nordrhein-Westf alen 2015 für aus-
gewählte Kommunen

Kommune Jahresgebühr in Euro

Aachen 276,00

Bielefeld 226,44

Bonn 227,10

Dortmund 314,47

Duisburg 303,64

Krefeld 221,28

Münster 528,00

Rati ngen 149,40

Selm 484,32

Soest 210,00

Solingen 168,03

Steinfurt 123,00

Quelle: BdSt NRW (2015).

131 Vgl. BdSt NRW (2015b).
132 Zu einem Vergleich der Abfallgebühren im Saarland siehe auch BdSt Deutschland 

(2015), S. 55.
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Abwassergebühren

Abwassergebühren werden für die Beseiti gung des Abwassers 
und den Betrieb der entsprechenden Kanäle und Kläranlagen 
erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Abwasserbeseiti gung und 
somit die Abwassergebühren bilden das Wasserhaushaltsgesetz, 
die Abwasserverordnung und die Landeswassergesetze. Die Ab-
wassergebühren werden in entsprechenden Satzungen der Ge-
meinden festgelegt. 

Die Abwassergebühr besteht in der Regel aus einer Schmutzwas-
ser- und einer Niederschlagswasserkomponente. Die Gebühr für 
die Beseiti gung von Schmutzwasser bemisst sich nach der dem be-
treff enden Grundstück zugeleiteten Frischwassermenge. Die Nie-
derschlagswassergebühr bemisst sich hingegen in der Regel nach 
der bebauten Grundstücksfl äche, von der das Niederschlagswas-
ser in die Kanalisati on abfl ießt. Genauso wie bei der Abfallgebühr 
existi eren auch bei der Abwassergebühr große Unterschiede zwi-
schen den Gemeinden. In Nordrhein-Westf alen reicht die Band-
breite bei der Schmutzwassergebühr von 1,07 Euro/m³ (Gemein-
de Reken) bis 5,66 Euro/m³ (Gemeinde Monschau). Der Durch-
schnitt  liegt bei 2,97 Euro/m³. Die Niederschlagswassergebühr ist 
mit 0,15 Euro/m³ in Hövelhof am niedrigsten und mit 2,49 Euro/
m³ in Siegburg am höchsten. Hier liegt der Durchschnitt  bei 0,82 
Euro/m³.133 Die gesamte Abwassergebühr für einen Haushalt mit 
200 m³ Frischwasserverbrauch und 130 m² (versiegelter) Grund-
stücksfl äche lag 2015 in Nordrhein-Westf alen im Durchschnitt  bei 
700,69 Euro/Jahr. Am teuersten war es mit 1.302,30 Euro/Jahr in 
Monschau, am günsti gsten in Reken mit 246,50 Euro/Jahr (siehe 
Tabelle 7).134 

133 Vgl. BdSt NRW (2015c).
134 Zu einem Vergleich der Abwassergebühren in den Landeshauptstädten, in Rheinland-

Pfalz und in Bayern siehe BdSt Deutschland (2015), S. 50 f.
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Tabelle 7:  Abwassergebühren in Nordrhein-Westf alen 2015 für ausgewählte 
Kommunen

Kommune Gebühr für 
Schmutzwasser 

in Euro/m³

Gebühr für Nieder-
schlagswasser 

in Euro/m³

gesamte jährliche 
Abwassergebühr 
für einen Muster-
haushalt* in Euro

Aachen 2,75 1,04 685,20

Bonn 2,71 1,35 717,50

Dortmund 2,10 1,20 576,00

Duisburg 2,23 0,93 566,90

Hövelhof 1,85 0,15 389,50

Krefeld 3,50 0,95 823,50

Monschau 5,66 1,31 1.302,30

Münster 1,99 0,61 477,30

Rati ngen 2,00 1,00 530,00

Reken 1,07 0,25 246,50

Siegburg 4,38 2,49 1.199,70

Soest 2,92 0,70 675,00

Solingen 2,95 1,11 734,30

Durchschnitt 2,97 0,82 700,69

* Musterhaushalt: 200 m³ Frischwasserverbrauch und 130 m² Grundstücksfl äche

Quelle: BdSt NRW (2015c).

2.2.10 Erschließungs-, Ausbau-, Anschluss- und Wegebeitrag 

Die Kommunen erheben neben Steuern und Gebühren auch Bei-
träge. Die Beitragspfl icht entsteht insbesondere beim Ausbau und 
der Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur. Zur Deckung der ent-
standenen Kosten werden vor allem Erschließungs-, Ausbau- und 
Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben.135

135 Siehe ausführlich Arndt (2006); Stapelfeldt (2008).
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Erschließungsbeiträge werden von Grundstückseigentümern 
als Gegenleistung für den wirtschaft lichen Vorteil aus der Inan-
spruchnahme einer öff entlichen Einrichtung oder Anlage erho-
ben. Die Beiträge sollen den Aufwand aus der Herstellung, An-
schaff ung und Erweiterung öff entlicher Einrichtungen und An-
lagen decken. Als Erschließungsanlagen gelten beispielsweise 
öff entliche Straßen, Wege und Plätze, nicht befahrbare Verkehrs-
anlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege) 
sowie Parkfl ächen und Grünanlagen.136 Rechtsgrundlage für die 
Erhebung der Erschließungsbeiträge ist das Baugesetzbuch137, das 
als Rahmengesetz dient. Ergänzt und konkreti siert wird es durch 
die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer und durch kom-
munale Satzungen. 

Ausbaubeiträge werden im Unterschied zu den Erschließungsbei-
trägen nur für die Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung 
von öff entlichen Anlagen, insbesondere Straßen, erhoben. Sie 
gelten damit für solche Maßnahmen, die vom Erschließungsbei-
tragsrecht nicht erfasst sind. Die Rechtsgrundlagen für die Erhe-
bung der Ausbaubeiträge bilden die Kommunalabgabengesetze 
der Bundesländer und kommunale Satzungen. 

Anschlussbeiträge werden für den Ausbau leitungsgebundener 
Einrichtungen, an die Grundstücke angeschlossen werden (ins-
besondere Wasser-, Abwasser-, und Gasleitungen), erhoben. Die 
Beiträge sollen die Investi ti onskosten decken; laufende Kosten 
werden durch entsprechende Benutzungsgebühren fi nanziert. 
Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Anschlussbeiträge bil-
den die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer und kom-
munale Satzungen.138

136 Siehe § 127 Abs. 2 Baugesetzbuch.
137 Siehe §§ 127 ff . Baugesetzbuch.
138 Sofern Haus- oder Grundstücksanschlussleitungen nicht Teile der öff entlichen Einrich-

tung sind, wird vom Grundstückseigentümer ein Kostenersatz gefordert. Dieser ist 
ebenfalls in den Kommunalabgabengesetzen der Bundesländer geregelt.
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Die Bemessung und Erhebung der oben genannten Beiträge er-
folgt nach einem Drei-Phasen-Ansatz.139 In der Aufwendungs-
phase wird der beitragsfähige Aufwand ermitt elt. In der Vertei-
lungsphase wird die Verteilung des beitragsfähigen Aufwands 
zwischen der Gemeinde140 und den Grundstückseigentümern ei-
nerseits und zwischen den Grundstückseigentümern andererseits 
besti mmt. Für die Verteilung zwischen den Grundstückseigentü-
mern werden in der Regel die Grundstücksgröße und Nutzungsart 
als Maßstab verwendet. Schließlich folgt in der Heranziehungs-
phase die Heranziehung des Beitragspfl ichti gen durch den Erlass 
eines Beitragsbescheids.

Schließlich werden besondere Wegebeiträge für den Aufwand der 
Herstellung und des Ausbaus von Straßen und Wegen, die nicht 
dem öffentlichen Verkehr dienen, vom Grundstückseigentümer 
erhoben. Solche Straßen und Wege sind kostspieliger, als es ihrer 
gewöhnlichen Bestimmung gemäß notwendig wäre, weil sie im 
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung oder Ausbeutung von 
Grundstücken oder im Zusammenhang mit einem gewerblichen 
Betrieb außergewöhnlich beansprucht werden. Die besonderen 
Wegebeiträge sind nach dem Mehraufwand zu bemessen, die der 
Beitragspfl ichti ge verursacht.141 Die Rechtsgrundlage für die Erhe-
bung besonderer Wegebeiträge bilden in einigen Bundesländern 
die Kommunalabgabengesetze (Brandenburg, Niedersachen, 
Nordrhein-Westf alen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt) so-
wie die kommunalen Satzungen.

139 Siehe ausführlich Arndt (2008), Rdnr. 49 ff . 
140 Gemäß § 129 Abs. 1 Baugesetzbuch trägt die Gemeinde mindestens zehn Prozent des 

beitragsfähigen Erschließungsaufwands. Bei Ausbaubeiträgen sind in den Kommunal-
abgabengesetzen und den Satzungen unterschiedliche Gemeindeanteile festgelegt, 
die teilweise nach Straßen- und Wegeart diff erenzieren. Bei Anschlussbeiträgen sind 
in den Kommunalabgabengesetzen in der Regel keine Gemeindeanteile festgelegt.

141 Vgl. Stapelfeldt (2008), S. 294.
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2.2.11 Kurbeitrag

Ein Kurbeitrag bzw. eine Kurtaxe142 kann von Kurorten, Erholungs-
orten und sonsti gen Fremdenverkehrsgemeinden zur Deckung 
ihrer Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und 
Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu 
diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen erhoben werden. 
Die Rechtsgrundlage bilden die Kommunalabgabengesetze der 
Bundesländer, die durch die Satzungen bzw. Kurtaxordnungen der 
Gemeinden konkreti siert werden. Kurbeiträge fi nden sich in allen 
Kommunalabgabengesetzen der Flächenländer. 

Beitragspfl ichti g sind ortsfremde Personen, das heißt Personen, 
die sich zwar in der Gemeinde aufh alten, jedoch keine Einwoh-
ner der Gemeinde sind. In manchen Kommunalabgabengesetzen, 
z. B. in Baden-Württ emberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, 
sind Personen, die sich zur Berufsausübung oder zu Ausbildungs-
zwecken in der betreff enden Gemeinde befi nden, ausdrücklich 
vom Kurbeitrag befreit. Darüber hinaus erstreckt sich die Bei-
tragsbefreiung laut Satzungen meist auf Kinder und Begleitper-
sonen von Behinderten. Zum Einzug und zur Weiterleitung des 
Kurbeitrags sind in der Regel Vermieter von Unterkünft en oder 
Reiseunternehmer verpfl ichtet. 

Der Kurbeitrag ist als fester Betrag pro Tag und Person festge-
legt. Beispielsweise beträgt er in Bad Salzungen 1,50 Euro, im 
Ostseebad Binz 2,60 Euro und in Borkum 3,20 Euro. Das gesam-
te bundesweite Aufk ommen aus Kurbeiträgen lässt sich mangels 

142 Abweichend dazu wird der Kurbeitrag in Baden-Württ emberg, Sachsen und Sachsen-
Anhalt als Kurtaxe sowie in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Schleswig-
Holstein als Kurabgabe bezeichnet.
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amtlicher Zahlen nicht beziff ern.143 Es dürft e sich aber um einen 
dreistelligen Millionenbetrag handeln.144 

3. Reformbedarf und Handlungsempfehlungen

 Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung stehen grund-
sätzlich nicht zur Dispositi on. Hier sollten allerdings die Leistungs-
kataloge regelmäßig auf Einsparpotenziale geprüft  werden. Zu-
dem sollten gesetzliche Vorkehrungen geschaff en werden, um die 
Beitragslast zu begrenzen und die steuerähnliche Wirkung der So-
zialabgaben zu reduzieren bzw. die Beitrags-Leistungs-Äquivalenz 
zu stärken. Hierzu ist zu erwägen, die Beiträge zur gesetzlichen 
Kranken- und Pfl egeversicherung nicht mehr einkommensabhän-
gig zu erheben.145 Ebenfalls sollte erwogen werden, die einkom-
mensunabhängigen Arbeitsförderungsmaßnahmen nicht mehr 
durch einkommensabhängige Beiträge zu fi nanzieren. Vor allem 
sind aber eine sachgerechte Finanzierung versicherungsfremder 
Leistungen durch allgemeine Steuermitt el sicherzustellen und 
entbehrliche Fremdleistungen abzubauen.146 

Damit die Gebietskörperschaft en (insbesondere der Bund) den 
Sozialversicherungen keine Fremdlasten ohne fi nanziellen Aus-
gleich auferlegen, sollte gesetzlich verankert werden, dass die 
Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen durch entspre-
chende Bundeszuweisungen zu fi nanzieren sind. Eine entspre-
chende einfachgesetzliche Vorgabe ist notwendig, aber nicht hin-
reichend. Daher sollte das Grundgesetz um Finanzierungsgrund-

143 Sowohl das Stati sti sche Bundesamt als auch die Stati sti schen Landesämter weisen die 
Kurbeiträge nicht separat, sondern in einer gesamten Kategorie „zweckgebundene 
Abgaben“ aus. Auch auf Nachfragen konnten von den meisten Bundesländern keine 
Aufk ommenszahlen ermitt elt werden.

144 So nahm z. B. Bayern 2014 aus Kurbeiträgen rund 52,8 Mio. Euro ein. In Niedersach-
sen lagen die Einnahmen im selben Jahr bei rund 32,3 Mio. Euro. 

145 Vgl. m. w. N. KBI (2010), S. 66 f.
146 Zur sachgerechten Finanzierung versicherungsfremder Leistungen und zum Reduzie-

rungspotenzial siehe ausführlich KBI (2010); KBI (2011a); KBI (2011b).
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sätze für die Sozialversicherungen erweitert werden.147 Das Erfor-
dernis für eine solche Sozialfi nanzverfassung ergibt sich nicht nur 
aus den Zugriff en auf die Sozialversicherungsmitt el, sondern auch 
aus dem mitt lerweile hohen Umfang der Beitragsmitt el und der 
gesti egenen Beitragsbelastung. Maßgebliche Grundsätze einer 
solchen Sozialfi nanzverfassung wären, dass 1. die Leistungen der 
Sozialversicherung durch Sozialversicherungsbeiträge zu fi nanzie-
ren sind, 2. der Bund den Sozialversicherungen Mitt el zur Finan-
zierung versicherungsfremder Leistungen zuweist und 3. Rückla-
gen und Vorsorgefonds der Sozialversicherungen ausschließlich 
für ihre vorgesehenen Zwecke zu verwenden sind und überschüs-
sige Mitt el mit einer Beitragssatzsenkung an die Beitragszahler 
zurückgegeben werden.148 Eine konsti tuti onelle Regelung hätt e 
den Vorteil, dass für ihre Änderung keine einfache, sondern eine 
qualifi zierte Mehrheit bzw. Zweidritt elmehrheit im Parlament 
notwendig wäre. Die Hürde für einen Zugriff  auf die Sozialversi-
cherungsmitt el würde damit deutlich höher liegen als bei einer 
einfachgesetzlichen Lösung.

 In der gesetzlichen Unfallversicherung sollte mehr Wett bewerb 
zwischen den Trägern zugelassen werden.149 So ist es beispiels-
weise nicht sachgerecht und überholt, Arbeitnehmer abhängig 
vom Wirtschaft szweig, in dem sie täti g sind, besti mmten Berufs-
genossenschaft en zuzuordnen. Vorteilhaft er wäre die Gewährung 
einer freien Wahl des Trägers. Im bestehenden System sollten zu-
mindest die Verwaltungskosten reduziert werden, die weiterhin 
auf einem hohen Niveau sind.150

147 Vgl. zuletzt Kirchhof (2015). Zur früheren Diskussion über die Finanzverfassung der 
Sozialversicherung siehe auch Gössl (1992) und Kirchhof (1995).

148 Zur Problemati k der Zweckentf remdung von Sozialversicherungsreserven siehe aus-
führlich KBI (2012a); Fichte (2012). Siehe auch DSi (2013c). Zum Vorsorgefonds der 
Sozialen Pfl egeversicherung siehe Fichte (2014).

149 Siehe ausführlich KBI (2004).
150 Vgl. Fichte (2015).
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  Um die Belastung der Bürger durch alle staatlichen bzw. staatlich 
veranlassten Abgaben transparent und vollständig darzustellen, 
empfi ehlt es sich, die bestehenden Abgabenquoten um alle re-
levanten Belastungstatbestände zu erweitern. So sollte erwogen 
werden, die amtliche Sozialabgabenquote durch die Beiträge zur 
privaten Kranken- und Pfl egeversicherung (und ggf. berufsstän-
dische Versorgungswerke) – zumindest durch eine nachrichtliche 
Nennung – zu erweitern. Denn bei diesen Beiträgen handelt es 
sich zweifelsohne um Zahlungen, die die Bürger aufgrund staat-
lichen Zwangs entrichten müssen. Insofern sind sie unter Be-
lastungsaspekten ähnlich wie die Sozialversicherungsbeiträge 
einzustufen. Die Beiträge an die private Kranken- und Pfl ege-
versicherung beliefen sich 2014 auf rund 28 Mrd. Euro.151 Durch 
Berücksichti gung dieser Zwangsbeiträge in der Steuer- und Ab-
gabenquote würden sich diese für das Jahr 2014 um etwa einen 
Prozentpunkt erhöhen. Darüber hinaus ist zu erwägen, neben die 
amtlichen Steuer- und Abgabenquoten eine Gebühren- und Bei-
tragsquote zu stellen, die die Gebühren und Beiträge in Bezug 
z. B. zum BIP setzen, um die gesamte Belastung durch staatlich 
veranlasste Abgaben zu erfassen.

 Gebühren, die vor allem auf kommunaler Ebene erhoben wer-
den, sollten stets kostendeckend sein. So sehen zum Beispiel 
die Kommunalabgabengesetze der Länder entweder ein Kosten-
deckungsgebot oder ein Kostenüberschreitungsverbot vor. Um 
die Einhaltung dieser Vorgaben sicherzustellen und damit eine 
übermäßige Belastung der Gebührenzahler zu verhindern, sollte 
wieder eine kartellrechtliche Gebührenaufsicht eingeführt wer-
den. Eine solche Aufsicht wurde 2013 mit der 8. GWB-Novelle 
abgeschaff t, indem die Gebühren von einer kartellrechtlichen 
Kontrolle ausgenommen wurden. Dies hat dazu geführt, dass 
die Gebührenaufsicht von Kommunalaufsichtsbehörden und 

151 Hinzu kommen Beiträge zu berufsständischen Zusatzversorgungskassen, die jedoch 
mangels Angaben vom Insti tut nicht beziff ert werden können.
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Verwaltungsgerichten wahrgenommen wird, was jedoch weni-
ger wirksam als eine kartellrechtliche Aufsicht ist. So prüfen die 
Kommunalaufsichtsbehörden lediglich die Vereinbarkeit der Ge-
bühren mit den anwendbaren Vorschrift en und nicht ihre Zweck-
mäßigkeit. Zudem verfügen sie über weniger Experti se bezüglich 
der Prüfung der Gebührenkalkulati onen als darauf spezialisierte 
Kartellbehörden.152 

Um eine Überbelastung der Gebührenzahler zu verhindern, sollte 
ebenfalls eine angemessene Kalkulati on der Benutzungsgebüh-
ren sichergestellt werden. Defi zite gibt es diesbezüglich zum Bei-
spiel bei der Kalkulati on der kommunalen Abwassergebühren. So 
wird in vielen Bundesländern bei der Ermitt lung der Abschreibun-
gen vom Wiederbeschaff ungszeitwert ausgegangen.153 Dadurch 
fällt die Abschreibung und letztlich die kalkulierte Gebühr höher 
aus als beim opti onalen Ansatz eines niedrigeren Anschaff ungs-
werts. Dieser Eff ekt wird zusätzlich durch die Anwendung eines 
kalkulatorischen Zinssatzes von 7 Prozent erhöht, der angesichts 
der aktuellen Niedrigzinsphase unangemessen hoch ist.154 Zwar 
wirkt der Ansatz des Wiederbeschaff ungszeitwerts grundsätzlich 
nicht unverhältnismäßig belastend, wenn die in der Folge höhe-
ren Gebühreneinnahmen zur Wiederbeschaff ung oder Sanierung 
der Wasserentsorgungsinfrastruktur verwendet bzw. für diesen 
Zweck zurückgestellt werden,155 jedoch ist dies derzeit nicht ge-
währleistet.156 So ergeben sich aus den auf Grundlage des Wieder-
beschaff ungszeitwerts höher kalkulierten Gebühren Überschuss-

152 Siehe ausführlich Monopolkommission (2014), Tz. 1216 ff .
153 Lediglich in Baden-Württ emberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 

und Rheinland-Pfalz ist die Anwendung des Anschaff ungswerts gemäß der Kommu-
nalabgabengesetze grundsätzlich verpfl ichtend.

154 Hinzu kommt, dass die Anwendung des Wiederbeschaff ungszeitwerts und des kal-
kulatorischen Zinssatzes zu einer problemati schen doppelten Berücksichti gung der 
Infl ati on führen kann. Vgl. Karrenbrock (2004), S. 230.

155 Zur Anwendung des Wiederbeschaff ungszeitwerts grundsätzlich ablehnend Karren-
brock (2004). 

156 Siehe auch Gawel (2011). 
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einnahmen in den kommunalen Gebühren(teil)haushalten, die 
in die Gesamthaushalte übertragen und für allgemeine Zwecke 
verwendet werden.157 Durch eine solche Zweckentf remdung der 
Gebühreneinnahmen kommt es zu einer übermäßigen Belastung 
der Gebührenzahler. Dies kann durch die konsequente Anwen-
dung des Anschaff ungswerts in Verbindung mit einem geringeren 
kalkulatorischen Zinssatz verhindert werden. Dementsprechend 
wären die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer zu mo-
difi zieren.

Des Weiteren sollte die kommunale Wirtschaft stäti gkeit be-
grenzt werden. So ist die wirtschaft liche Betäti gung von Kommu-
nen in den letzten Jahren stark gesti egen, was tendenziell das Ri-
siko überhöhter Gebühren befördert.158

Schließlich sollte die Einführung unnöti ger Gebühren verhindert 
werden. So wird zur Finanzierung der Straßenverkehrsinfrastruk-
tur erwogen, eine Pkw-Maut einzuführen. Obwohl eine solche 
Straßennutzungsgebühr ökonomisch und fi nanzwissenschaft lich 
vorteilhaft  ist, ist sie derzeit unnöti g. Zur Finanzierung der Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur stehen mit der Energiesteuer, der Kfz-
Steuer und der Lkw-Maut bereits drei Mitt el zur Verfügung, mit 
denen der Staat mehr Geld als nöti g dafür akquiriert.159 Die Ein-
führung einer Pkw-Maut wäre daher nur dann sinnvoll, wenn z. B. 
die Kfz-Steuer im Gegenzug entf iele. 

157 Vgl. Odenthal (2008). 
158 Siehe ausführlich DSi (2014).
159 Siehe ausführlich DSi (2013b), S. 246 ff .
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III. Quasi-Steuern

1. Defi niti on

Zur Finanzierung öff entlicher Leistungen werden neben Steuern, 
Sozialversicherungsbeiträgen, Gebühren und anderen Beiträ-
gen auch Sonderabgaben erhoben. Sonderabgaben werden zur 
Finanzierung besti mmter öff entlicher Aufgaben von einer Grup-
pe von Abgabepfl ichti gen, die für diese Aufgabe eine besondere 
Finanzierungsverantwortung tragen, erhoben. Sonderabgaben 
fl ießen im Gegensatz zu Steuern nicht in den allgemeinen Staats-
haushalt. Im Unterschied zu Gebühren und Beiträgen werden sie 
unabhängig von öff entlichen Leistungen erhoben. Die Erhebung 
einer (gruppennützigen) Sonderabgabe setzt voraus, dass das 
Aufk ommen im Interesse der Abgabepfl ichti gen verwendet wird. 
Fremdnützige Sonderabgaben sind hingegen grundsätzlich unzu-
lässig; Ausnahmen können allenfalls begründet werden, wenn 
schwerwiegende Gründe für die Belastung besti mmter Gruppen 
zugunsten fremder Begünsti gter vorherrschen.160 

Für die Bezeichnung der Sonderabgaben als Quasi-Steuern ist 
ihre steuerähnliche Belastungswirkung ausschlaggebend.161 Wer 
eine Quasi-Steuer zu entrichten hat, erwirbt ebenso wie beim 
Steuerzahlen keinen Anspruch auf eine besondere öffentliche 
Gegenleistung. Stark ausgeprägt ist die steuerähnliche Belastung, 
wenn der Gesetzgeber das Aufkommen der Sonderabgabe für 
Zwecke gebunden hat, die im Interesse der Allgemeinheit oder 
anderer, nicht mit der gleichen Sonderabgabe belasteter Bürger 
und Betriebe liegen. Von einer solchen fremdnützigen Quasi-
Steuer hat der Abgabepfl ichti ge gerade ebenso viel oder ebenso 
wenig Nutzen wie jeder andere Bürger oder Betrieb (mit Ausnah-
me der begünsti gten Gruppe). 

160 Vgl. Kirchhof (2007a), Rdnr. 69 ff .
161 Siehe bereits m. w. N. KBI (1980), S. 9 f.
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Eine steuerähnliche Belastung weisen ferner die gruppennützi-
gen Sonderabgaben auf. Ihr Aufk ommen wird im Interesse der 
Abgabenpfl ichti gen verwendet, doch besteht zwischen Abgabe 
und öff entlicher Leistung nur ein unbesti mmter oder sehr locke-
rer Zusammenhang. Der Abgabepfl ichti ge hat deshalb keinen be-
sonderen, konkret wirtschaft lichen und individuellen Vorteil aus 
ihrer Verwendung, sondern nimmt als Gruppenmitglied an ihrem 
Nutzen ähnlich allgemein und pauschal teil wie ein Steuerzahler 
am Nutzen der allgemeinen Staatstäti gkeit. Der Gesetzgeber be-
zeichnet diese Sonderabgaben trotz ihrer steuerähnlichen Belas-
tungswirkung häufi g als Beiträge, Umlagen oder Gebühren.162 

Das Insti tut klassifi ziert letztlich 32 Abgaben als Quasi-Steuern. 
Ihr kassenmäßiges Aufk ommen belief sich 2014 auf rund 49 Mrd. 
Euro (siehe Tabelle 8).163

Tabelle 8: Übersicht der Quasi-Steuern

Quasi-Steuer Auf-
kommen 
in Mio. 

Euro

Auf -
kommens-

jahr1

U1-Umlagebeitrag 3.670 2014

U2-Umlagebeitrag 3.059 2014

Insolvenzgeldumlage 1.333 2015

Winterbeschäft igungsumlage 357 2015

Künstlersozialabgabe 260 2014

Ausgleichsabgabe 543 2014

162 Es kann off enbleiben, ob diese Abgaben tatsächlich Beiträge oder Gebühren darstel-
len; entscheidend ist insbesondere die steuerähnliche Belastungswirkung, die eine 
Zurechnung dieser Abgaben zu den Quasi-Steuern erlaubt.

163 Es handelt sich um kassenmäßige Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass einige 
Quasi-Steuern gemäß VGR-Abgrenzung zu Steuern (Jagdabgabe, Fischereiabgabe, 
Produkti onsabgabe Zucker, Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz, Bankenabgabe, 
Fremdenverkehrsbeitrag, Glücksspielabgaben) oder zu Sozialabgaben (U1-Umlage, 
U2-Umlage, Insolvenzgeldumlage, Winterbeschäft igungsumlage, Künstlersozialabga-
be) gezählt werden.
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Quasi-Steuer Auf-
kommen 
in Mio. 

Euro

Auf -
kommens-

jahr1

EEG-Umlage 22.304 2014

KWKG-Umlage 475 2014

§19-Umlage 594 2014

Off shore-Haft ungsumlage 735 2014

AbLa-Umlage 50 2014

Konzessionsabgabe Gas/Wasser/Strom 3.300 2013

Abwasserabgabe 259 2014

Wasserentnahmeentgelt 373 2014

Biokraft stoff abgabe 1 2014

Feldesabgabe 1 2014

Förderabgabe 649 2014

Jagdabgabe 14 2014

Fischereiabgabe 9 2014

Reitabgabe 1 2014

Walderhaltungsabgabe 1 2014

Produkti onsabgabe Zucker 35 2014

Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz 13 2014

Abgabe an den Deutschen Weinfonds 11 2014

Rundfunkbeitrag 8.324 2014

Filmabgabe 50 2014

Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz mind. 281 2014

Beitrag zum Restrukturierungs- bzw. Abwicklungsfonds 520 2014

Glücksspielabgaben 1.547 2014

Fehlbelegungsabgabe k. A. k. A.

Fremdenverkehrsbeitrag k. A. k. A.

Abgaben von Bauherren k. A. k. A.

Summe 48.769

1 Jeweils die aktuellsten verfügbaren Zahlen.
k. A.: keine Angabe, da keine Zahlen verfügbar.
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2. Probleme und Nachteile

Mit der Existenz und Erhebung von Quasi-Steuern sind zahlreiche 
Probleme und Nachteile verbunden. Die wesentlichsten Mängel 
werden im Folgenden skizziert.164 

2.1 Verschleierung und Erhöhung der Abgabenbelastung

Wie bereits eingangs ausgeführt, werden oft  nur die Steuer- und 
Abgabenquoten als maßgeblicher Belastungsindikator – auch bei 
internati onalen Vergleichen – herangezogen. Quasi-Steuern blei-
ben weitgehend unberücksichti gt.165 Damit wird suggeriert, dass 
die staatlich beeinfl usste Abgabenbelastung sich auf Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge beschränkt. 

Wegen der unzureichenden Berücksichti gung der Quasi-Steuern 
wird die Gesamtbelastung der Bürger und Unternehmen un-
vollständig wiedergegeben bzw. verschleiert und folglich unter-
schätzt.166 Eine Verschleierung der tatsächlichen Staatstäti gkeit 
und Abgabenbelastung führt zu fi skalischen Illusionen. Dies wird 
auch dadurch befördert, dass das Abgabenspektrum aufgrund 
zahlreicher Abgaben immer breiter, komplexer, intransparenter 
und für die Belasteten kaum zu überschauen ist. Wenn aber die 
Bürger den Umfang der Staatstäti gkeit und ihrer Abgabenbelas-
tung nicht kennen und auch nicht darüber informiert werden, 
können sie ihre Rolle als mündige Demokraten nicht wahrneh-
men.167 

164 Siehe ausführlich KBI (1980), S. 15 ff . Zur rechtswissenschaft lichen Auseinanderset-
zung mit nichtsteuerlichen Ausgaben siehe auch m. w. N. Droege (2013).

165 In den Steuer- und Abgabenquoten gemäß der Finanzstati sti k sind Quasi-Steuern 
nicht berücksichti gt. Anders ist es bei Steuer- und Abgabenquoten gemäß der VGR. In 
dieser Abgrenzung werden manche Quasi-Steuern unter Steuern oder Sozialversiche-
rungsbeiträgen subsummiert. Siehe Kapitel I, Fn 15.

166 Siehe KBI (1980), S. 24 ff .
167 Vgl. KBI (1992), S. 183 ff .
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Auch der Gesetzgeber muss bei seinen Entscheidungen über 
Ausgaben und Einnahmen das Ausmaß der bereits bestehenden 
Belastungen kennen. Eine Nichtbeachtung von besti mmten ge-
wichti gen Abgaben führt nämlich dazu, dass die parlamentarisch-
demokrati sche Legiti mati on und Kontrolle über die fi nanzielle In-
anspruchnahme der Bürger nicht wirksam werden kann.168

2.2 Flucht aus dem Budget und Verschleierung der Staats-
täti gkeit

Der Staat kann indes mithilfe der Quasi-Steuern das Abgaben-
spektrum und somit seinen fi nanziellen Handlungsspielraum in 
erheblichem Maße vergrößern.169 So kann er gesamtgesellschaft -
liche Aufgaben, die eigentlich mitt els Steuern aus dem allgemei-
nen Staatshaushalt fi nanziert werden sollten, aus seinen Kern-
haushalten auslagern und durch steuerähnliche Abgaben fi nan-
zieren.170 Dies triff t zum Beispiel auf die Subventi onierung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien mitt els der EEG-Umlage171 zu. 

Die Auslagerung gesamtgesellschaft licher Aufgaben aus den 
Kernhaushalten und ihre Finanzierung mitt els nichtsteuerlicher 
Zwangsabgaben, die auch als „Flucht aus dem Budget“ oder 
„Fondswirtschaft “ bezeichnet wird, ist mit zahlreichen anderen 
Nachteilen behaft et.172 Allen voran verstößt eine solche Praxis 
gegen eine gerechte Finanzierung staatlich bereitgestellter Leis-
tungen. Es ist allgemein anerkannt, dass gesamtgesellschaft liche 
Aufgaben aus Steuermitt eln fi nanziert werden sollten, die nach 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip erhoben werden.173 Viele der 
Quasi-Steuern sind jedoch mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

168 Siehe BVerfGE 108, 186.
169 Vgl. KBI (1980), S. 24.
170 Vgl. auch Kube (2006), S. 27 ff .
171 Vgl. DSi (2015b), S. 79 ff .
172 Siehe auch Casear (1980), S. 409 ff .
173 Vgl. m. w. N. DSi (2013b), S. 10.
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unvereinbar, weil die Abgabenpfl ichti gen unabhängig von ihrer 
wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung gesamtge-
sellschaft licher Aufgaben herangezogen werden. Zudem wirken 
viele Quasi-Steuern, wie z. B. die Stromumlagen oder der Rund-
funkbeitrag, regressiv. In Relati on zum Einkommen ist die Belas-
tung der Abgabepfl ichti gen umso höher, je niedriger ihr Einkom-
men ist. Dadurch werden einkommensschwache Haushalte über-
proporti onal belastet. Dies ist verteilungspoliti sch bedenklich. 
Die Finanzierung gesamtgesellschaft licher Aufgaben außerhalb 
der Kernhaushalte entlässt außerdem diese haushaltsfl üchti gen 
Aufgaben „aus der Verwendungskonkurrenz um Steuermitt el und 
befreit sie vom jährlichen Rechtf erti gungsdruck im Prozess par-
lamentarischer Prioritätensetzung“.174 Dadurch steigt das Risiko, 
überhöhte und nicht erforderliche Ausgaben zu täti gen, was der 
steigenden Abgabenbelastung wiederum Vorschub leistet. 

2.3 Kollision mit Haushaltsgrundsätzen der Nonaff ektati on, 
Einheit und Vollständigkeit

Bei den meisten Quasi-Steuern darf das Aufk ommen nur für 
besti mmte, gesetzlich festgelegte Zwecke verwendet werden. 
Die Quasi-Steuern stehen damit im Widerspruch zu dem Haus-
haltsgrundsatz der Nonaff ektati on, der es verbietet, besti mmte 
Einnahmen für besti mmte Zwecke zu binden. Dieses Zweckbin-
dungsverbot geht davon aus, dass sämtliche Einnahmen zur De-
ckung sämtlicher Ausgaben zur Verfügung stehen müssen, damit 
die anstehenden Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wich-
ti gkeit erledigt werden können. Zweckbindungen würden einer 
Umschichtung öff entlicher Mitt el im Wege stehen und dadurch 
die bestmögliche Verwendung der Einnahmen verhindern. Im Ex-
tremfall könnten für einige Aufgaben Mitt el im Überfl uss bereit-

174 Hüther (2013).
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stehen, während bei anderen, ebenso dringlichen Aufgaben ein 
Mangel an Finanzierungsmitt eln herrscht.175 

Die Auslagerung von Staatsaufgaben auf Nebenhaushalte und Fi-
nanzierung derer mitt els Quasi-Steuern verstößt auch gegen die 
Haushaltsgrundsätze der Einheit und Vollständigkeit.176 Bei eini-
gen Quasi-Steuern werden nämlich weder die Einnahmen noch 
die Ausgaben im Haushalt einer Gebietskörperschaft  eingestellt. 

Die Verletzung der Grundsätze der Einheitlichkeit und Vollständig-
keit des Haushalts ist mehrfach bedenklich. An erster Stelle steht 
der Verlust an politi scher Kontrolle über die ausgegliederten Berei-
che der Staatstäti gkeit. Das Parlament bewilligt die Erhebung von 
Sonderabgaben und ihre Verwendung über mehrere Jahre hinaus 
oder sogar für unbesti mmte Zeit lediglich aufgrund einer einma-
ligen Dringlichkeitsprüfung; eine alljährliche Überprüfung dieses 
Beschlusses – wie sie sich bei einer Aufnahme der Einnahmen 
und Ausgaben in den Haushalt quasi automatisch ergeben 
würde – unterbleibt zumeist. Daraus ergibt sich die Gefahr, 
dass Sonderabgaben und Sonderfonds länger als nötig bestehen 
und die Abgabepflichtigen unnötig belasten. Ferner besteht die 
Gefahr, dass mit der Zeit die Verwendung der Mittel (Aufteilung 
auf die einzelnen zulässigen Verwendungszwecke) von den 
Vorstellungen des Parlaments abweicht, das Parlament aber aus 
Unkenntnis dieser Entwicklung keine Korrektur vornimmt. 

Die Ausgliederung von Staatsaufgaben aus den Kernhaushal-
ten führt zwar zu einer Entlastung dieser Haushalte, verringert 
aber zugleich deren Aussagefähigkeit und behindert zudem 
den Überblick des Parlaments (und der Öffentlichkeit) über 
die Gesamtheit der finanziellen Tätigkeiten des Staates. Diese 
Verschleierung der Staatstätigkeit setzt sich beim Bund in der 

175 Siehe ausführlich KBI (1980), S. 27 f.
176 Siehe ausführlich KBI (1980), S. 29 ff . Siehe auch KBI (1992), S. 181 ff . 
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mitt elfristi gen Finanzplanung und dem Subventi onsbericht fort, 
weil diese nur Vorgänge erfassen, die über den Bundeshaushalt 
laufen. Eine rati onale Finanz- und Wirtschaft spoliti k ist dadurch 
zumindest erschwert. Der Umfang der staatlichen Täti gkeit, der 
Subventi onen, der Abgaben und der Kreditaufnahme wird unter-
schätzt. Zugleich werden die Erfolge der Finanzpoliti k bei der Be-
grenzung der Abgabenbelastung, bei dem Abbau der Subventi o-
nen und bei der Eingrenzung des staatlichen Regelungsanspruchs 
überschätzt. Vergleiche zwischen den Haushalten von Bund, Län-
dern und Gemeinden werden wegen des unterschiedlichen Aus-
gliederungsvolumens beeinträchti gt. 

2.4 Komplizierung des Abgabenrechts

Quasi-Steuern machen das Abgabenrecht noch komplizierter und 
noch schwerer überschaubar.177 Zunächst erhöhen sie die Zahl 
der Abgaben; die 32 Quasi-Steuern werden neben die – je nach 
Zählweise178 – 30 bis 40 Steuern und einer Vielzahl von Sozial-
versicherungsbeiträgen, Gebühren und anderen Beiträgen179 er-
hoben. Zudem sind die Quasi-Steuern häufi g noch komplizierter 
als die ohnehin kaum überschaubaren Steuern. So bereitet es er-
hebliche Schwierigkeiten, die gesetzlichen Grundlagen von Quasi-
Steuern zu ermitt eln, weil sie nicht in besonderen Abgabengeset-
zen enthalten sind. Verordnungen und Verwaltungsanweisungen, 
die ebenfalls heranzuziehen sind, lassen sich bei Quasi-Steuern 
mitunter wesentlich schwieriger auffi  nden als bei Steuern. 

Kompliziertheit und Rechtszersplitt erung haben zur Folge, dass 
unter den Zahlern von Quasi-Steuern die Rechtsunsicherheit 
besonders groß ist. Die Abgabepfl ichti gen sind vielfach nicht in 
der Lage, das Abgabeverlangen nachzuprüfen oder kennen ihre 

177 Siehe KBI (1980), S. 26 f.
178 Siehe Fn 2.
179 Siehe Kapitel II.
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Abgabepfl icht gar nicht und erfahren erst aus Mahnungen oder 
Zahlungserinnerungen von ihr. Dadurch wird die Belastung mit 
Quasi-Steuern fakti sch nicht voraussehbar. Es kann niemandem 
zugemutet werden, die Flut der Gesetze, Verordnungen und Ver-
waltungsanweisungen auf eine ihm noch nicht bekannte Quasi-
Steuer durchzusehen.

3. Quasi-Steuern im Einzelnen

3.1 Quasi-Steuern im sozialen Bereich

3.1.1 U1-Umlagebeitrag 

Arbeitgeber, die in der Regel nicht mehr als 30 Arbeitnehmer 
beschäft igen, sind verpfl ichtet, am sogenannten U1-Verfahren 
teilzunehmen. Im Rahmen dessen entrichten sie einen Umlage-
beitrag an die Krankenkasse des Arbeitnehmers. Damit haben 
sie Anspruch auf Erstatt ung von 40 bis 80 Prozent ihrer Lohnfort-
zahlungen (inkl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) im 
Krankheitsfall eines Arbeitnehmers, die ihnen die Krankenkassen 
auf Antrag gewähren.180 Das U1-Verfahren ist für besti mmte Ar-
beitgeber, wie z. B. den Bund, die Länder, die Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie sonsti ge Körperschaft en, Anstalten und 
Sti ft ungen des öff entlichen Rechts und die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspfl ege, nicht verpfl ichtend.181 

Der U1-Beitragssatz ist abhängig von dem gewählten Absiche-
rungsniveau bzw. Erstatt ungssatz und der Krankenkasse (siehe 
Tabelle 9). Bemessungsgrundlage ist das Arbeitsentgelt des versi-
cherten Arbeitnehmers bis zu der in der GRV geltenden Beitrags-
bemessungsgrenze (2016: 6.200 Euro/Monat in den alten und 

180 Siehe §§ 1 ff . Aufwendungsausgleichsgesetz.
181 Siehe § 11 Abs. 1 Aufwendungsausgleichsgesetz.
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5.400 Euro/Monat in den neuen Bundesländern).182 Das Aufk om-
men aus den U1-Umlagebeiträgen lag 2014 bei 3,67 Mrd. Euro.183

Tabelle 9: U1-Umlagesätze ausgewählter Krankenkassen 2016

Krankenkasse
Umlagesatz in Prozent bei einem Erstatt ungssatz von …

50 % 60 % 65 % 70 % 80 %

AOK Baden-Württ emberg 1,8 2,4 x 2,7 3,95

AOK Bayern 1,3 1,8 x 2,2 3,3

AOK PLUS 1,7 x 2,4 x x

BARMER GEK 1,3 x 1,9 x 3,2

DAK 1,3 1,7 x 2,0 3,9

Deutsche BKK 1,7 x x 2,4 x

IKK gesund plus x x 2,3 x x

KKH 1,5 x x 2,0 3,9

Knappschaft x x x x 1,0

Techniker Krankenkasse 1,1 x x 1,6 2,7

x = Erstatt ungssatz wird von der Krankenkasse nicht angeboten

Quelle: eigene Recherche.

 Das Ausgleichsverfahren wurde zum 1. Januar 1970 eingeführt.184 
Das Ziel war, kleinere Unternehmen vor einer Überlastung durch 
Lohnfortzahlungen zu schützen. Zum 1. Januar 2006 trat das gel-
tende Aufwendungsausgleichsgesetz in Kraft , nach dem das U2-

182 Siehe § 7 Abs. 2 Aufwendungsausgleichsgesetz.
183 Nach Auskunft  des GKV-Spitzenverbandes auf eine DSi-Anfrage betrugen die Einnah-

men der Krankenkassen (ohne Betriebskrankenkassen) aus den U1-Umlagebeiträgen 
3.449 Mio. Euro. Hinzu kommen die U1-Einnahmen der Betriebskrankenkassen von 
221 Mio. Euro (vgl. BKK 2015, S. 17). 

184 Siehe Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle und über 
Änderungen des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung, in: Bundesgesetzblatt , 
Teil I, Nr. 67 vom 30.07.1969, S. 946 ff .
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Verfahren auf weitgehend alle Unternehmen ausgeweitet wur-
de.185 

3.1.2 U2-Umlagebeitrag 

Im Unterschied zum U1-Umlageverfahren ist das U2-Verfahren 
seit 2006 für alle Arbeitgeber verpfl ichtend.186 Mit der Zahlung 
des Umlagebeitrags an die Krankenkasse des Arbeitnehmers er-
halten Arbeitgeber Anspruch auf Erstatt ung ihrer vollen Lohn-
fortzahlung (inkl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) im 
Falle einer Schwanger- und Mutt erschaft  einer Arbeitnehmerin. 
Die entsprechenden Aufwendungen werden den Arbeitgebern 
auf Antrag von den Krankenkassen gewährt.187 

Die Pfl icht zur Entgeltf ortzahlung beruht auf einem staatlichen 
Beschäft igungsverbot für (werdende) Mütt er, das spätestens 
sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin bis acht Wo-
chen nach der Geburt dauert. Bereits zuvor können werdende 
Mütt er von der Beschäft igung freigestellt werden, „soweit nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutt er oder Kind 
bei Fortdauer der Beschäft igung gefährdet ist“.188

Der U2-Beitragssatz ist von Krankenkasse zu Krankenkasse un-
terschiedlich (siehe Tabelle 10). Bemessungsgrundlage ist das 
Arbeitsentgelt des versicherten Arbeitnehmers bis zu der in 
der GRV geltenden Beitragsbemessungsgrenze (2016: 6.200 
Euro/Monat in den alten und 5.400 Euro/Monat in den neuen 
Bundesländern).189 Der U2-Umlagebeitrag ist übrigens auch dann 

185 Siehe Gesetz über den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen und zur Änderung 
weiterer Gesetze, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 76 vom 30.12.2005, S. 3686 ff . Sie-
he auch Bundesregierung (2005) und zur Historie der Ausgleichsverfahren Schmitt  
(2005), S. 333 ff .; ders. (2012), S. 339 f.

186 Siehe zur Historie Kapitel II.3.1.2. 
187 Siehe §§ 1 ff . Aufwendungsausgleichsgesetz.
188 § 3 Abs. 1 Mutt erschutzgesetz.
189 Siehe § 7 Abs. 2 Aufwendungsausgleichsgesetz.
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zu zahlen, wenn das beitragspfl ichti ge Unternehmen ausschließ-
lich Männer beschäft igt. Zur Bemessungsgrundlage zählen auch 
die Entgelte männlicher Beschäft igter. Das Aufk ommen aus den 
U2-Umlagebeiträgen lag 2014 bei rund 3,06 Mrd. Euro.190

Tabelle 10: U2-Umlagesätze ausgewählter Krankenkassen 2016

Krankenkasse Umlagesatz in Prozent

AOK Baden-Württ emberg 0,44

AOK Bayern 0,46

AOK PLUS 0,79

BARMER GEK 0,42

DAK 0,38

Deutsche BKK 0,35

IKK gesund plus 0,57

KKH 0,37

Knappschaft 0,30

Techniker Krankenkasse 0,49

Quelle: eigene Recherche.

3.1.3 Insolvenzgeldumlage

Auch die Insolvenzgeldumlage ist für alle Arbeitgeber verpfl ich-
tend. Mit der Insolvenzgeldumlage (auch „U3-Umlage“ genannt) 
wird das Insolvenzgeld fi nanziert. Das Insolvenzgeld kann von Ar-
beitnehmern in Anspruch genommen werden, die aufgrund der 
Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers kein Arbeitsentgelt erhal-

190 Nach Auskunft  des GKV-Spitzenverbandes auf eine DSi-Anfrage betrugen die Einnah-
men der Krankenkassen (ohne Betriebskrankenkassen) aus den U2-Umlagebeiträgen 
2.814 Mio. Euro. Hinzu kommen die U2-Einnahmen der Betriebskrankenkassen von 
245 Mio. Euro (vgl. BKK 2015, S. 17).
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ten. Es wird dann in Höhe des Nett ogehalts für die letzten drei 
Monate vor Eröff nung des Insolvenzverfahrens gezahlt.191 

Die Insolvenzgeldumlage wurde Mitt e 1974 als Umlage für das 
Konkursausfallgeld eingeführt.192 Ziel des Konkursausfallgeldes 
war es, Arbeitnehmer vor dem Risiko des Lohnausfalls bei Zah-
lungsunfähigkeit des Arbeitgebers zu schützen.193 Die Umlage 
wurde bis Ende 2008 im Rahmen der GUV erhoben. Erst seit 1. 
Januar 2009 existi ert die Umlage in der derzeiti gen Form. Sie wird 
zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag eingezo-
gen und von der Bundesagentur für Arbeit verwaltet.194 

Die Insolvenzgeldumlage ist grundsätzlich von allen Arbeitgebern 
zu zahlen. Ausgenommen sind u. a. der Bund, die Länder, die Ge-
meinden sowie Körperschaft en, Sti ft ungen und Anstalten des öf-
fentlichen Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
nicht zulässig ist, und private Haushalte.195 Der Umlagesatz beträgt 
zurzeit 0,12 Prozent.196 Bemessungsgrundlage ist das Arbeitsent-
gelt des versicherten Arbeitnehmers bis zu der in der GRV gelten-
den Beitragsbemessungsgrenze (2015: 6.200 Euro/Monat in den 
alten und 5.400 Euro/Monat in den neuen Bundesländern).197 Das 
Aufk ommen aus der Insolvenzgeldumlage lag 2015 bei rund 1,3 
Mrd. Euro.198

191 Siehe §§ 165 ff . SGB III.
192 Siehe Gesetz über Konkursausfallgeld, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 74 vom 

19.07.1974, S. 1481 ff .
193 Vgl. Bundesregierung (1974a).
194 Siehe § 359 SGB III.
195 Siehe § 358 Abs. 1 SGB III. 
196 Siehe § 360 SGB III.
197 Siehe § 358 Abs. 2 SGB III.
198 Vgl. BA (2016), S. 8 f.
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Abbildung 7: Entwicklung des Insolvenzumlagesatzes in Prozent seit 2009

Quelle: eigene Zusammenstellung.

3.1.4 Winterbeschäft igungsumlage

Zur Zahlung der Winterbeschäft igungsumlage sind Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer des Baugewerbes, des Gerüstbauerhandwerks, 
des Dachdeckerhandwerks und des Garten- und Landschaft sbaus 
verpfl ichtet. Mit der Umlage werden ergänzende Leistungen zum 
Saison-Kurzarbeitergeld in diesen Branchen fi nanziert. Dazu ge-
hören das Wintergeld sowie Arbeitgeberbeiträge bei saisonaler 
Kurzarbeit.199 

Die Winterbeschäft igungsumlage ist zum 1. Mai 1972 als Win-
terbau- bzw. Winterbauförderungsumlage eingeführt worden.200 
Damit sollten die Arbeitgeber des Baugewerbes zur Finanzierung 
des Wintergeldes herangezogen werden, das andernfalls von der 
Versichertengemeinschaft  der Arbeitslosenversicherung hätt e 
getragen werden müssen.201 

Die Höhe der Umlage ist je nach Branche unterschiedlich. Eben-
falls unterschiedlich ist die Auft eilung der Beitragslast zwischen 

199 Siehe § 354 i. V. m. § 102 SGB III.
200 Siehe Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Arbeitsförderungsgesetzes, 

Teil I, Nr. 44 vom 25.05.1972, S. 791 ff .
201 Vgl. Deutscher Bundestag (1972). 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer (siehe Tabelle 11). Die Bemes-
sungsgrundlage ist das Brutt oarbeitsentgelt der leistungsberech-
ti gten Arbeitnehmer.202 Die Winterbeschäft igungsumlage wird an 
eine gemeinsame Einrichtung eines Wirtschaft szweiges, eine Aus-
gleichskasse oder an die Bundesagentur für Arbeit abgeführt.203 
Das Aufk ommen aus der Winterbeschäft igungsumlage lag 2015 
bei 357 Mio. Euro.204

Tabelle 11: Höhe und Tragung der Winterbeschäft igungsumlage im Jahr 2016

Umlage 
in Prozent

Anteil 
Arbeitgeber

Anteil 
Arbeitnehmer

Baugewerbe 2,0 1,2 0,8

Dachdeckerhandwerk 2,0 1,2 0,8

Garten- und Landschaft sbau 1,85 1,05 0,8

Gerüstbauerhandwerk 1,0 1,0 0,0

Quelle: § 3 Abs. 1-2 Winterbeschäft igungs-Verordnung.

3.1.5 Künstlersozialabgabe

Die Künstlersozialabgabe wird zur (Mit-)Finanzierung der Künst-
lersozialversicherung (KSV), der gesetzlichen Sozialversicherung 
für Künstler und Publizisten, erhoben.205 Die Mitglieder der KSV 
haben grundsätzlich Anspruch auf Leistungen der Renten-, Kran-
ken- und Pfl egeversicherung. Ein Arbeitslosen- und Unfallversi-
cherungsschutz ist kein Bestandteil der KSV.206 Die Ausgaben der 
KSV werden zu 50 Prozent durch Beiträge der Versicherten, zu 20 
Prozent durch einen Bundeszuschuss und zu 30 Prozent durch die 
Künstlersozialabgabe fi nanziert.

202 Siehe § 355 SGB III.
203 Siehe § 356 SGB III.
204 Vgl. BA (2016), S. 8 f.
205 Siehe § 23 Künstlersozialversicherungsgesetz.
206 Siehe § 1 Künstlersozialversicherungsgesetz.
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Die KSV wurde zum 1. Januar 1983 eingeführt.207 Ziel war es, eine 
angemessene soziale Sicherung für Künstler und Publizisten zu 
schaff en.208 Die Künstlersozialabgabe blieb allerdings lange Zeit 
unbeachtet. Erst 2007/2008 erlangte sie Bedeutung, nachdem 
die Prüfung der Abgabepfl icht verschärft  wurde. Daraufh in hat 
sich die Anzahl der bei der Künstlersozialkasse erfassten Verwer-
ter in nur gut zwei Jahren verdoppelt.209 

Die Künstlersozialabgabe wird bei Auft rägen eines abgabepfl ich-
ti gen Unternehmens an selbständige Künstler und Publizisten er-
hoben. Abgabepfl ichti g sind erstens Unternehmer, die ein in § 24 
Abs. 1 S. 1 Künstlersozialversicherungsgesetz genanntes Unter-
nehmen betreiben (sogenannte „klassische Verwerter“). Dazu ge-
hören z. B. Verlage, Theater oder Galerien. Zweitens sind auch Un-
ternehmer abgabepfl ichti g, die im Zusammenhang mit Werbung 
oder Öff entlichkeitsarbeit Auft räge an selbständige Künstler oder 
Publizisten vergeben (z. B. zur Erstellung von Katalogen, Broschü-
ren oder der Internetseite).210 Dritt ens sind Unternehmen abga-
bepfl ichti g, die Werke oder Leistungen beauft ragter selbständiger 
Künstler und Publizisten für Zwecke ihres Unternehmens nutzen, 
wenn im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnahmen erzielt 
werden sollen.211 Darunter fallen z. B. Auft räge an Produktdesig-
ner oder das Engagement von Musikern in einem Restaurant. 

Die Künstlersozialabgabe beträgt derzeit 5,2 Prozent. Bemes-
sungsgrundlage sind die vom Unternehmen gezahlten Entgelte 
für künstlerische oder publizisti sche Werke oder Leistungen.212 
Die Künstlersozialabgabe muss nicht bei Auft rägen an Kapitalge-

207 Siehe Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten, 
Teil I, Nr. 31 vom 01.08.1981, S. 705 ff .

208 Vgl. Frakti onen der SPD und FDP (1980). Zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte 
siehe auch BMAS (2015), S. 867 f.; Schulz/Zimmermann (2007). 

209 Vgl. Künstlersozialkasse (2016a).
210 Siehe § 24 Abs. 1 S. 2 Künstlersozialversicherungsgesetz. 
211 Siehe § 24 Abs. 2 Künstlersozialversicherungsgesetz.
212 Siehe § 25 Künstlersozialversicherungsgesetz.
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sellschaft en entrichtet werden. Sie wird bei Auft rägen an Perso-
nengesellschaft en auch dann erhoben, wenn der Auft ragnehmer 
nicht in der KSV versichert ist.213 Die Künstlersozialabgabe wird 
von der Künstlersozialkasse eingezogen. Die Prüfung der Abgabe-
pfl icht obliegt der Deutschen Rentenversicherung Bund.214

Das Aufk ommen aus der Künstlersozialabgabe lag 2014 bei 260 
Mio. Euro.215

Abbildung 8: Entwicklung des Künstlersozialabgabesatzes in Prozent seit 2000

Quelle: Künstlersozialkasse (2016b).

Die Künstlersozialabgabe wird zwar aufgrund der Verfassungs-
rechtsprechung als Sozialversicherungsbeitrag beurteilt, jedoch 
ist ihre steuerähnliche Wirkung off ensichtlich. Wie soeben erläu-
tert, muss die Abgabe nämlich auch dann gezahlt werden, wenn 
der Künstler oder Publizist gar nicht Mitglied der KSV ist. Insofern 
handelt es sich bei der Künstlersozialabgabe eher um eine fremd-
nützige Sonderabgabe mit steuerähnlicher Wirkung. 

213 Vgl. BdSt Deutschland (2016b). 
214 Siehe §§ 27 ff . Künstlersozialversicherungsgesetz.
215 Auskunft  des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf eine DSi-Anfrage.
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3.1.6 Ausgleichsabgabe

Private und öff entliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeits-
plätzen sind dazu verpfl ichtet, auf wenigstens 5 Prozent der Ar-
beitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäft igen.216 Ar-
beitgeber, die dieser Verpfl ichtung nicht nachkommen, müssen 
eine Ausgleichsabgabe zahlen, die zum 1. Mai 1953 eingeführt 
wurde.217 Sie beträgt derzeit zwischen 125 und 320 Euro je un-
besetztem Pfl ichtarbeitsplatz und Monat; für Arbeitgeber mit 
weniger als 40 bzw. weniger als 60 Beschäftigten gelten dabei 
abweichende Regelungen (siehe Tabelle 12). Die Ausgleichsabga-
be wird entsprechend der Veränderung der monatlichen Bezugs-
größe in der Sozialversicherung angepasst, allerdings erst dann, 
wenn sich die Bezugsgröße um mindestens 10 Prozent seit der 
letzten Anpassung erhöht hat.218 Die letzte Anpassung fand zum 
1. Januar 2016 statt .219 

Tabelle 12:  Höhe der Ausgleichsabgabe je unbesetztem Pfl ichtarbeitsplatz pro 
Monat

Beschäft igungsquote Abgabe in Euro

3 bis unter 5 Prozent 125

2 bis unter 3 Prozent 220

unter 2 Prozent 320

Beschäft igte/Schwerbehinderte Abgabe in Euro

<40 Beschäft igte und <1 Schwerbehinderte 125

<60 Beschäft igte und <2 Schwerbehinderte 125

<60 Beschäft igte und <1 Schwerbehinderte 220

Quelle:  § 77 Abs. 2 und 3 SGB IX; Bekanntmachung über die Anpassung der Ausgleichsabgabe […] vom 
14. Dezember 2015, veröff entlicht im Bundesanzeiger am 24.12.2015.

216 Siehe § 71 Abs. 1 SGB IX. 
217 Siehe Zweites Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter, Teil I, Nr. 28 vom 

18.06.1953, S. 389 ff . Siehe auch Deutscher Bundestag (1952). 
218 Siehe § 77 SGB IX.
219 Siehe Bekanntmachung über die Anpassung der Ausgleichsabgabe […] vom 14. De-

zember 2015, veröff entlicht im Bundesanzeiger am 24.12.2015.
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Die Arbeitgeber entrichten die Ausgleichsabgabe an die zustän-
digen Integrati onsämter. Das Aufk ommen aus der Ausgleichs-
abgabe betrug 2014 rund 543 Mio. Euro (siehe Tabelle 13). 
Die Einnahmen werden auf die Integrati onsämter der Länder 
(80 Prozent), die Bundesagentur für Arbeit (16 Prozent) und den 
Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (4 Prozent) verteilt. Sie sind für Leistungen zur Förderung der 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zweck-
gebunden. 

Tabelle 13: Aufk ommen aus der Ausgleichsabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg 75,12

Bayern 95,55

Berlin 27,10

Brandenburg 12,75

Bremen 6,65

Hamburg 24,87

Hessen 44,49

Mecklenburg-Vorpommern 6,15

Niedersachsen 46,69

Nordrhein-Westf alen 119,62

Rheinland-Pfalz 19,52

Saarland 5,08

Sachsen 22,40

Sachsen-Anhalt 13,32

Schleswig-Holstein 13,68

Thüringen 9,90

Summe 542,89

Quelle: BIH (2015), S. 29.
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 3.2 Quasi-Steuern im Energie- und Umweltbereich

Zu den Quasi-Steuern im Energie- und Umweltbereich gehören 
vor allem die Stromumlagen, die Bestandteile des Strompreises 
sind. Der Strompreis für einen Haushalt setzt sich aus den weitge-
hend am Markt besti mmten Beschaff ungs- und Vertriebskosten 
sowie den Kosten für die Abrechnung und Messung zusammen. 
Zusätzlich besteht er aus acht staatlichen Abgaben sowie den 
staatlich beeinfl ussten Netzentgelten (siehe Abbildung 9).220 2016 
machten die staatlichen Abgaben 54,1 Prozent des Strompreises 
aus; 1998 betrug ihr Anteil lediglich 23,8 Prozent.221 Zählt man 
die staatlich beeinflussten Netzentgelte dazu, mit denen u. a. 
der Ausbau der Übertragungsnetze finanziert wird, beträgt der 
staatlich regulierte Anteil am durchschnittlichen Strompreis für 
Haushalte sogar 76,5 Prozent. Somit werden lediglich 23,5 Pro-
zent des Strompreises am Markt besti mmt.222

220 Weitere Informati onen zu den Strompreisen in Deutschland und in der EU siehe DSi 
(2015a).

221 Vgl. BDEW (2016), S. 7.
222 Genau genommen liegt der Anteil des Strompreises, der am Markt besti mmt wird, 

noch etwas niedriger, weil die Preise für Abrechnung und Messung teilweise reguliert 
sind.
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 Abbildung 9:  Zusammensetzung des Strompreises für Haushalte 2016 (pro 
kWh, Jahresverbrauch: 3.500 kWh)

Quelle: BDEW (2016), eigene Berechnungen.

Beim durchschnitt lichen Strompreis für Industriebetriebe sieht 
es ähnlich aus. Hier beträgt der Anteil staatlicher Abgaben 55,4 
Prozent und liegt damit um einen Prozentpunkt höher als beim 
durchschnitt lichen Strompreis für Haushalte. 1998 lag der staatli-
che Anteil lediglich bei 2 Prozent.223 

Die Stromumlagen gelten als gesetzliche Preisregelungen oder 
staatlich administrierte Preise.224 Bei dieser Abgabenkategorie 
handelt es sich um Preisbestandteile von Gütern, die zwar zur Fi-
nanzierung einer öff entlichen Aufgabe auferlegt werden, deren 
Aufk ommen jedoch der staatlichen Verfügungsgewalt entzogen 

223 Vgl. BDEW (2016), S. 24. Der Strompreis für Industriebetriebe ist niedriger als der 
Strompreis für Haushalte. Dies liegt vor allem daran, dass die Mehrwertsteuer nicht 
enthalten ist und die Unternehmen im Durchschnitt  eine geringere Stromsteuer und 
Konzessionsabgabe zahlen.

224 Siehe speziell zur EEG-Umlage als gesetzliche Preisregelung Gawel (2013) und BGH-
Urteil vom 25.06.2014, Az. VII ZR 169/13. 
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ist.225 Hierbei besteht eine Leistungsbeziehung zwischen (juristi -
schen) Personen des Privatrechts, die der Staat regelt. 

Der steuerähnliche Charakter der Stromumlagen ist off ensicht-
lich: Sowohl die Zahlungspfl ichti gen (Netzbetreiber) als auch die 
Zahlungsträger (Stromverbraucher) werden zur Finanzierung ei-
ner gesamtgesellschaft lichen Aufgabe, nämlich der Förderung 
des Ausbaus erneuerbarer Energien, herangezogen. Eine spezi-
elle Gegenleistung erhalten sie für die gezahlten Umlagen nicht. 
Auch die Konzessionsabgabe hat allein dadurch eine steuerähnli-
che Wirkung, dass sie abhängig von der Gemeindegröße bemes-
sen wird. Von den Stromverbrauchern wird sie ohnehin als eine 
gegenleistungslose (Quasi-)Steuer wahrgenommen.226 

Netzentgelte sind hingegen nicht als Quasi-Steuern zu klassifi zie-
ren, weil sie eher einen Entgeltcharakter als eine steuerähnliche 
Wirkung haben. Aufgrund ihres quanti tati v bedeutsamen Um-
fangs sollten sie aber im Rahmen des folgenden Exkurses näher 
betrachtet werden.

 Exkurs: Netzentgelte

Netzentgelte bzw. Netznutzungsentgelte müssen für die Nutzung 
eines Strom- oder Gasnetzes von den angeschlossenen Kunden 
entrichtet werden. So erheben die Netzbetreiber die Netzentgel-
te in der Regel von den Strom- und Gasversorgern, die sie wie-
derum an die Endverbraucher überwälzen.227 Das Netzentgelt ist 
somit ein Bestandteil des Strom- und Gaspreises.228 

225 Vgl. Altrock (2002); SVR Wirtschaft  (2008), Anhang E. 
226 Siehe auch Frankfurter Insti tut für wirtschaft liche Forschung (1988), S. 60 f.; Bork 

(1995), S. 74.
227 So sind gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 7 Energiewirtschaft sgesetz Strom- und Gaslieferanten 

verpfl ichtet, die Belastung der Letztverbraucher aus Netzentgelten in der entspre-
chenden Rechnung gesondert auszuweisen.

228 Vgl. BDEW (2016), S. 7; DSi (2015a). Siehe auch Abbildung 7 auf S. 55.
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Die rechtliche Grundlage für die Erhebung der Netzentgelte bil-
det das Energiewirtschaft sgesetz in Verbindung mit den Verord-
nungen über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetzen (Strom- und Gasnetzentgeltverordnung) 
sowie der Verordnung über die Anreizregulierung der Energiever-
sorgungsnetze. 

Die Netzentgelte sind im Zuge der Liberalisierung des Energie-
markts eingeführt worden.229 Seit 2005 ist die Bundesnetzagentur 
für die Genehmigung und Kontrolle der Netzentgelte zuständig. 
Seit 2009 werden die Netzentgelte auf Grundlage der sogenann-
ten Anreizregulierung festgelegt. Dies bedeutet, dass den Netz-
betreibern individuelle Erlösobergrenzen vorgegeben werden, 
die die gesamten Netzkosten decken. Je effi  zienter die Netzbe-
treiber wirtschaft en, desto deutlicher liegen sie unter den Erlö-
sobergrenzen, weshalb sie einen höheren Gewinn erzielen kön-
nen. Die in den Netzentgelten enthaltenen Kosten umfassen die 
Betriebs-, Bereitstellungs- und Erhaltungskosten. Netzentgelte im 
Elektrizitätsbereich umfassen auch die Kosten des Netzausbaus, 
die Entschädigungszahlungen für die Sti lllegung von Kohlekraft -
werken und die Kosten der „Redispatch-Maßnahmen“230.

Die Netzentgelte setzen sich aus einem fi xen Grundpreis und ei-
nem variablen Arbeitspreis pro Kilowatt stunde zusammen. Sie 
fallen je nach Abnahmemenge und Region unterschiedlich aus.231 
Im Durchschnitt  lagen 2015 die Netzentgelte (Strom) für Haus-
haltskunden bei 6,13 ct/kWh.232 Andere Ermitt lungen nennen für 
Haushaltskunden ein Durchschnitt sentgelt von 6,51 ct/kWh inkl. 
der Kosten für Abrechnung und Messung, während für Gewer-

229 Siehe Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaft srechts, in: Bundesgesetzblatt , 
Teil I. Nr. 23 vom 28.04.1998, S. 729 ff .

230 Unter „Redispatch-Maßnahmen“ versteht man Eingriff e der Netzbetreiber in das Netz 
zur Stabilisierung des Elektrizitätsversorgungssystems. 

231 Vgl. bspw. RAP (2014), Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt (2015), S. 114 ff . und 
S. 276 ff .

232 Siehe Abbildung 9 auf S. 55.
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bekunden mit einem Jahresverbrauch von 50 MWh das durch-
schnitt liche Netzentgelt bei 5,77 ct/kWh und für Industriekunden 
mit einem Jahresverbrauch von 24 GWh bei 2,12 ct/kWh lag.233 
Die Netzentgelte haben einen Anteil am gesamten Strompreis 
von ca. 14 (Industrie), 20 (Haushalt) und 27 Prozent (Gewerbe).234

Das durchschnitt liche Netzentgelt (Gas) betrug 2015 inkl. der Kos-
ten für Abrechnung und Messung für Haushaltskunden 1,40 ct/
kWh (bei Jahresverbrauch von 23.269 kWh), für Gewerbekunden 
1,21 ct/kWh (bei Jahresverbrauch von 116 MWh) und für Indus-
triekunden 0,33 ct/kWh (bei Jahresverbrauch von 116 GWh). Die 
Netzentgelte machen am Gaspreis etwa 20 Prozent des Gesamt-
preises aus.235 

Das Aufk ommen aus Netzentgelten im Elektrizitätsbereich wird 
für 2014 auf 21,4 Mrd. Euro geschätzt.236 Das Aufk ommen aus 
Netzentgelten im Gasbereich betrug 2012 4,9 Mrd. Euro.237 Zum 
Aufk ommen aus den Netzentgelten im Wasserbereich liegen kei-
ne belastbaren Zahlen vor. 

3.2.1 EEG-Umlage 

Ein wesentliches Instrument der Energiepoliti k ist das Erneu-
erbare Energien Gesetz (EEG). Es wurde zum 1. April 2000 zur 
Weiterentwicklung von Technologien zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien eingeführt und ersetzte damit das seit 
1991 geltende Stromeinspeisegesetz.238 Durch das EEG werden 
die Netzbetreiber verpfl ichtet, Anlagen zur Stromerzeugung aus 

233 Vgl. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (2015), S. 115.
234 Siehe Abbildung 9 auf S. 55. Vgl. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (2015), S. 116.
235 Vgl. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (2015), S. 277.
236 Vgl. Löschel et al. (2015), S. 83.
237 Vgl. Löschel et al. (2014), S. 159. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.
238 Siehe Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare Energien Gesetz – 

EEG) sowie zur Änderung des Energiewirtschaft sgesetzes und des Mineralölgesetzes, 
in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 13 vom 31.03.2000, S. 305 ff .
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erneuerbaren Energien bevorzugt an das Stromnetz anzuschlie-
ßen.239 Damit besteht für erneuerbare Energien ein sogenann-
ter Einspeisevorrang, d. h. der Strom aus erneuerbaren Energien 
muss vorrangig abgenommen, übertragen und an die Endver-
braucher verteilt werden. Da die Erzeugungskosten des Stroms 
aus erneuerbaren Energien in der Regel (noch) zu hoch sind und 
der Strom somit zum Marktpreis nicht kostendeckend verkauft  
werden kann, zahlen die Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber 
einen staatlich festgelegten Mindestpreis (Einspeisevergütung). 
Die Höhe der Einspeisevergütung orienti ert sich an den jeweiligen 
Erzeugungskosten und ist damit abhängig von der Erzeugungsart. 
Sie ist zudem degressiv ausgestaltet und sinkt jährlich für Neuan-
lagen. Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre zzgl. dem Jahr der 
Inbetriebnahme garanti ert.240 Da die Netzbetreiber den Strom 
aus erneuerbaren Energien nur zum Marktpreis absetzen können, 
wird die Diff erenz aus Einspeisevergütung und Marktpreis mitt els 
der EEG-Umlage auf die Stromkunden überwälzt.241

Die EEG-Förderkosten werden abzgl. der Markterlöse als EEG-
Diff erenzkosten über die EEG-Umlage auf die Stromkunden über-
wälzt. Die EEG-Umlage ist damit ein Bestandteil des Strompreises 
und beträgt 6,354 ct/kWh (2016). Seit 2000 hat sie sich mehr als 
verdreißigfacht (siehe Abbildung 10) und maßgeblich zum Ansti eg 
des Strompreises beigetragen. Am Durchschnitt spreis für private 
Haushalte hat die EEG-Umlage aktuell einen Anteil von 21,5 Pro-
zent und ist somit die höchste staatliche Abgabe auf den Strom-
preis (siehe Abbildung 9). Insgesamt wurden 2014 mitt els der 
EEG-Umlage Einnahmen von rund 22,3 Mrd. Euro erzielt.242 

239 Siehe § 8 Abs. 1 EEG.
240 Siehe §§ 37 ff . EEG.
241 Siehe § 60 f. EEG.
242 Vgl. Übertragungsnetzbetreiber (2015a). Das Umlagesoll 2016 beträgt rund 23 Mrd. 

Euro (vgl. Übertragungsnetzbetreiber, 2015b, S. 17).
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Abbildung 10: Entwicklung der EEG-Umlage 

Quelle: BDEW (2016), S. 7.

3.2.2 KWKG-Umlage

Mit der Umlage gemäß Kraft -Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG-
Umlage) werden seit Mai 2000243 die Kosten der Förderung des 
Ausbaus von Kraft -Wärme-Kopplungsanlagen auf die Stromver-
braucher überwälzt.244 Das KWKG verpfl ichtet Netzbetreiber, 
hocheffi  ziente KWK-Anlagen an ihr Netz unverzüglich vorrangig 
anzuschließen und den KWK-Strom unverzüglich vorrangig abzu-
nehmen, zu übertragen und zu verteilen. Zusätzlich zum zwischen 
Netzbetreiber und KWK-Anlagenbesitzer vereinbarten Preis wird 
ein Zuschlag gezahlt, dessen Höhe von verschiedenen Faktoren 
abhängig ist.245 Das Gesamtvolumen der Zuschläge wird durch die 
KWKG-Umlage von den Letztverbrauchern aufgebracht. 

Die KWKG-Umlage wird nach drei Letztverbrauchskategorien 
unterschieden (siehe Tabelle 14). Für die meisten Stromverbrau-
cher beträgt sie 2016 0,445 ct/kWh, was seit ihrer Einführung ein 

243 Siehe Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft -Wärme-Kopplung (Kraft -Wär-
me-Kopplungsgesetz), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 22 vom 17.05.2000, S. 703 ff . 

244 Siehe §§ 26 ff . KWKG.
245 Siehe im Einzelnen § 7 KWKG.
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Höchststand ist (siehe Abbildung 11). 2014 wurden mitt els der 
KWKG-Umlage Einnahmen von 475 Mio. Euro erzielt.246

Tabelle 14: Höhe der KWKG-Umlage nach Letztverbrauchskategorien 2016

Letztverbrauchskategorie Umlage in ct/kWh

A (Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch von bis zu 
1.000.000 kWh je Abnahmestelle) 0,445

B (Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch an einer Ab-
nahmestelle von mehr als 1.000.000 kWh, die nicht zur Letzt-
verbraucherkategorie C gehören)

0,04

C (Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnah-
mestelle 1.000.000 kWh übersteigt, die dem Produzierenden 
Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der Eisen-
bahninfrastruktur zuzuordnen sind und deren Stromkosten 
im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes 
übersti egen haben)

0,03

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber (2016a).

Abbildung 11:  Entwicklung der KWKG-Umlage für die Letztverbrauchskatego-
rie A

Quelle: BDEW (2016), S. 7.

246 Vgl. Übertragungsnetzbetreiber (2015c).
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3.2.3 §19-Umlage

Mit der Umlage gemäß § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverord-
nung (§19-Umlage) werden seit 2012247 die Kosten aus der Ent-
lastung großer Stromverbraucher bei den Netzentgelten auf alle 
Stromverbraucher umgelegt. Verbraucher von großen Mengen 
Strom können nämlich unter besti mmten Voraussetzungen von 
reduzierten Netzentgelten profi ti eren. Die reduzierten Entgelte 
sind gestaff elt und liegen zwischen 10 und 20 Prozent des veröf-
fentlichten Netzentgelts.248 Bis 2013 galt für große Stromverbrau-
cher sogar eine Befreiung von Netzentgelten, die jedoch europa-
rechtliche Zweifel nach sich zog und abgeschaff t wurde. 

Die §19-Umlage ist von allen Stromverbrauchern mit einem Jah-
resverbrauch von bis zu 1.000.000 kWh je Abnahmestelle in glei-
cher Höhe zu zahlen. Erst bei einem höheren Verbrauch zahlen 
größere Stromverbraucher für die zusätzliche Abnahmemenge 
eine geringere Umlage (siehe Tabelle 15). Sie beträgt 2016 für die 
meisten Stromverbraucher 0,378 ct/kWh, was seit ihrer Einfüh-
rung ein Höchststand ist (siehe Abbildung 12). 2014 wurden mit-
tels der KWKG-Umlage Einnahmen von 594 Mio. Euro erzielt.249

247 Siehe Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaft licher Vorschrift en, in: Bundesgesetz-
blatt , Teil I, Nr. 41 vom 03.08.2000, S. 1554 ff .

248 Siehe im Einzelnen § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung. 
249 Vgl. Übertragungsnetzbetreiber (2015d).
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Tabelle 15: Höhe der §19-Umlage nach Letztverbrauchergruppen 2016

Letztverbrauchergruppe Umlage in ct/kWh

A (Jahresstromverbrauch bis 1.000.000 kWh je Abnahmestelle) 0,378

B (zusätzliche Verbrauchsmenge an einer Abnahmestelle von 
mehr als 1.000.000 kWh) 0,050

C (zusätzliche Verbrauchsmenge an einer Abnahmestelle, die 
über 1.000.000 kWh liegt, von Letztverbrauchern, die dem 
Produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr 
oder der Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen sind und deren 
Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent 
des Umsatzes überstiegen haben)

0,025

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber (2016b).

Abbildung 12: Entwicklung der §19-Umlage für die Letztverbrauchergruppe A

Quelle: BDEW (2016), S. 7.

3.2.4 Off shore-Haft ungsumlage

Die Off shore-Haft ungsumlage wurde zum 1. Januar 2013 einge-
führt.250 Mit dieser Umlage werden Schadensersatzkosten, die 
durch verspäteten Anschluss von Off shore-Windkraft anlagen an 
das Übertragungsnetz oder durch Netzunterbrechungen entste-

250 Siehe Dritt es Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaft licher Vorschrift en, in: Bun-
desgesetzblatt , Teil I, Nr. 61 vom 27.12.2012, S. 2730 ff .
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hen können, auf die Stromverbraucher überwälzt.251 Betreiber 
von Windkraft anlagen auf See haben nämlich in den zuvor ge-
nannten Fällen einen Anspruch auf eine Entschädigungszahlung, 
welche bei 90 Prozent der EEG-Vergütung liegt, die bei einer 
Stromeinspeisung gezahlt worden wäre.252 

Wie bereits die vorgenannten Umlagen, ist auch die Off shore-Haf-
tungsumlage nach Letztverbrauchergruppen gestaff elt. Zudem 
ist sie in ihrer Höhe begrenzt (siehe Tabelle 16). Für die meisten 
Stromverbraucher beträgt sie 2016 0,04 ct/kWh und liegt damit 
zwar deutlich unter den Sätzen der Jahre 2013/14, jedoch ist sie 
höher als im Vorjahr (siehe Abbildung 13). Die Einnahmen aus der 
Off shore-Haft ungsumlage betrugen 2014 rund 735 Mio. Euro.253

Tabelle 16:  Höhe der Off shore-Haft ungsumlage nach Letztverbrauchergruppen 
2016

Letztverbrauchergruppe Umlage in ct/kWh

2016 maximale 
Höhe

A (Jahresstromverbrauch bis 1.000.000 kWh je Abnahme-
stelle) 0,040 0,25

B (zusätzliche Verbrauchsmenge an einer Abnahmestelle 
von mehr als 1.000.000 kWh) 0,027 0,05

C (zusätzliche Verbrauchsmenge an einer Abnahmestelle, 
die über 1.000.000 kWh liegt, von Letztverbrauchern, die 
dem Produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen 
Verkehr oder der Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen 
sind und deren Stromkosten im vorangegangenen 
Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen 
haben)

0,025   0,025

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber (2016c); § 17f Abs. 5 EnWG.

251 Siehe § 17f Energiewirtschaft sgesetz.
252 Siehe § 17e Energiewirtschaft sgesetz.
253 Vgl. Übertragungsnetzbetreiber (2015e).
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Abbildung 13:  Entwicklung der Off shore-Haft ungsumlage für die Letztverbrau-
chergruppe A

*  Die Off shore-Haft ungsumlage lag 2015 aufgrund von Überschusseinnahmen in den vorangegangen 
Jahren bei einem negati ven Wert von –0,051 ct/kWh.

Quelle: BDEW (2016), S. 7. 

3.2.5 AbLa-Umlage

Mit der Umlage für abschaltbare Lasten (AbLa-Umlage) werden 
die Kosten, die aus einer Reduzierung des Stromverbrauchs von 
großen Stromverbrauchern zur Vermeidung von Stromausfällen 
und damit zur Sicherstellung der Stromversorgung und Netzstabi-
lität entstehen, auf die Stromverbraucher überwälzt.254 Die AbLa-
Umlage wurde zum 1. Januar 2013 eingeführt, ist aber erstmals 
im Jahr 2014 erhoben worden.255 

Die AbLa-Umlage beträgt 0,006 ct/kWh und macht 0,02 Prozent 
des Strompreises aus. Obwohl die entsprechende Verordnung bis 
zum 30. Juni 2016 verlängert wurde, wird die AbLa-Umlage 2016 
nicht erhoben. Sollten 2016 umlagefähige Kosten entstehen, 

254 Siehe § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten.
255 Siehe Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (Verordnung zu ab-

schaltbaren Lasten), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 63 vom 31.12.2012.
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müssten sie ggf. in eine spätere Umlage eingepreist werden.256 

Die Einnahmen aus der Off shore-Haft ungsumlage betrugen 2014 
rund 50 Mio. Euro.257

Abbildung 14: Entwicklung der AbLa-Umlage 

Quelle: BDEW (2016), S. 7.

 3.2.6 Konzessionsabgabe Gas/Wasser/Strom

Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt für die Einräumung des 
Rechts zur Benutzung öff entlicher Verkehrswege für die Verle-
gung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Ver-
brauchern in einer Gemeinde mit Strom, Gas und Wasser.258 Eine 
erste Konzessionsabgabe wurde 1884 in Deutschland erhoben.259 

256 Siehe Übertragungsnetzbetreiber (2016d). 
257 Vgl. BDEW (2016), S. 39.
258 Siehe § 48 EnWG und die Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben 

der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an 
Gemeinden und Gemeindeverbände. 

259 Vgl. Kermel (2012), S. 1.
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Höchstbeträge für Konzessionsabgaben in der jetzigen Form wur-
den 1941 eingeführt.260

Die Höhe der Konzessionsabgabe wird in Konzessionsverträgen 
zwischen den Versorgern und Gemeinden festgelegt; sie darf 
bundesweit geltende Höchstgrenzen nicht überschreiten (siehe 
Tabelle 17). 

Tabelle 17:  Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe bei Versorgung mit 
Strom und Gas

Gemeindegröße maximale Abgabe in ct/kWh

Strom Gas

bis 25.000 Einwohner 1,32 0,51

bis 100.000 Einwohner 1,59 0,61

bis 500.000 Einwohner 1,99 0,77

über 500.000 Einwohner 2,39 0,93

Sondervertragskunden, z. B. Industriebetriebe 0,11 0,03

Quelle: § 2 Konzessionsabgabenverordnung.

Die Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung wird in 
der Regel auf die Endverbraucher überwälzt, sodass jene schließ-
lich die Abgabenträger sind.261 Die Konzessionsabgabe für die 
Stromversorgung beträgt für Haushalte durchschnitt lich 1,66 ct/
kWh und hatt e somit 2015 einen Anteil am gesamten Strompreis 
von 5,8 Prozent.262 Die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung 
lag 2014 für Haushalte je nach Tarif zwischen 0,03 und 0,26 ct/

260 Siehe Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen 
und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Ge-
meindeverbände, in: Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 57 
vom 08.03.1941. Siehe auch Gerbatsch/Walter (2011), Rdnr. 9.

261 So sind gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 7 Energiewirtschaft sgesetz Strom- und Gaslieferanten 
verpfl ichtet, die Belastung der Letztverbraucher aus der Konzessionsabgabe in der 
entsprechenden Rechnung gesondert auszuweisen.

262 Vgl. BDEW (2016), S. 7; DSi (2015a). Siehe auch Abbildung 9 auf S. 55.
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kWh und hat damit einen Anteil zwischen 0,5 und 3,6 Prozent am 
gesamten Gaspreis.263 

Die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung bemisst sich als 
Prozentsatz der Roheinnahmen ausschließlich der Umsatzsteuer 
aus den Versorgungsleistungen. Sie beträgt je nach Größe der Ge-
meinden zwischen 10 und 20 Prozent (siehe Tabelle 18). 

Tabelle 18:  Höchstbeiträge für die Konzessionsabgabe bei Versorgung mit Wasser

Gemeindegröße maximale Abgabe
in Prozent der Roheinnahmen 

bis 25.000 Einwohner 10

bis 100.000 Einwohner 15

bis 500.000 Einwohner 18

über 500.000 Einwohner 20

Quelle:  § 2 Abs. 1 Buchstabe b Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unter-
nehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Ge-
meindeverbände.

In den Kommunen der Flächenländer lag das Gesamtaufk ommen 
aus der Erhebung von Konzessionsabgaben 2013 bei rund 3,3 
Mrd. Euro.264 

 3.2.7 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe wird in allen Bundesländern für das Einlei-
ten von Abwasser in ein Gewässer erhoben.265 Sie wurde am 13. 
September 1976 eingeführt und erstmals 1981 erhoben.266 Ziel 
der Abgabe war es, „eine wirksamere Reinhaltung der Gewässer 
zu erreichen und die Kostenlast für die Vermeidung, die Beseiti -

263 Vgl. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (2014), S. 268 ff .
264 Auskunft  des Stati sti schen Bundesamts auf eine DSi-Anfrage.
265 Siehe § 1 Abwasserabgabengesetz. 
266 Siehe Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer, in: Bundesge-

setzblatt , Teil I, Nr. 118 vom 15.09.1976, S. 2721 ff .



79

gung und den Ausgleich von Gewässerschädigungen gerechter zu 
verteilen“267. Abgabepfl ichti g sind vor allem Abwasserverbände, 
Kommunen und Betriebe, die für die Abwasserentsorgung ver-
antwortlich sind. Bei sogenannten Kleineinleitern, die weniger 
als acht m³/Tag Schmutzwasser einleiten, sind von den Ländern 
zu besti mmende Körperschaft en des öff entlichen Rechts (in der 
Regel Kommunen) abgabepfl ichti g; jedoch können die Länder die 
Abwälzbarkeit der Abgabe auf die Einleiter regeln.268 

Die Abgabe bemisst sich grundsätzlich nach der Schädlichkeit 
des Abwassers. Der Abgabesatz beträgt 35,79 Euro je Schadein-
heit.269 Für Kleineinleiter legen Kommunen in ihren Satzungen ei-
nen pauschalen Abgabesatz fest, der in der Regel die Hälft e des 
oben genannten Satzes beträgt und mit der Einwohnerzahl des 
Grundstücks multi pliziert wird. Abgabenträger ist üblicherwei-
se der einzelne Gebührenzahler, da die Abwasserabgabe mitt els 
Abwassergebühr überwälzt wird. In Nordrhein-Westf alen hat sie 
beispielsweise einen Anteil von 2 bis 3 Prozent an der gesamten 
Abwassergebühr.270 

Das Aufk ommen aus der Abwasserabgabe ist zweckgebunden. 
Es soll für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der 
Gewässergüte dienen, verwendet werden.271 Die Bundesländer 
erzielten mit der Abwasserabgabe 2014 Einnahmen von insge-
samt 259,13 Mio. Euro (siehe Tabelle 19). 

267 Bundesregierung (1974b), S. 1.
268 Siehe § 9 Abs. 1 und 2 Abwasserabgabengesetz. Lediglich in Berlin ist eine Abwälzung 

gesetzlich nicht festgelegt (vgl. Gawel et al. 2014, S. 361 ff .).
269 Siehe § 9 Abs. 4 Abwasserabgabengesetz.
270 Vgl. BdSt NRW (2015a).
271 Siehe § 13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz.
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Tabelle 19: Aufk ommen aus der Abwasserabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg 8,90

Bayern 34,14

Berlin 10,10

Brandenburg 14,25

Bremen 4,87

Hamburg 6,96

Hessen 20,30

Mecklenburg-Vorpommern 5,78

Niedersachsen 32,49

Nordrhein-Westf alen 34,59

Rheinland-Pfalz 19,42

Saarland 8,62

Sachsen 13,90

Sachsen-Anhalt 15,53

Schleswig-Holstein 10,50

Thüringen 18,77

Summe 259,13

Quelle: Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer.

3.2.8 Wasserentnahmeentgelt

Das Wasserentnahmeentgelt wird in den Bundesländern für die 
Entnahme von Wasser aus Grund- und/oder Oberfl ächengewäs-
sern erhoben. Als erstes Bundesland hat Baden-Württ emberg 
eine solche Abgabe im Jahr 1988 eingeführt.272 Damit sollte für 

272 Siehe Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes (Entgelt für Wasserentnahmen), in: 
Gesetzblatt  Baden-Württ emberg, Nr. 10 vom 31.07.1987, S. 224 ff .
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Verbraucher ein Anreiz zur sparsamen Wassernutzung gesetzt 
und der Aufwand des Landes für die Unterhaltung und Reinhal-
tung der Gewässer abgegolten werden.273

Heute erheben bis auf Bayern, Hessen und Thüringen alle Bun-
desländer ein Wasserentnahmeentgelt.274 Rechtsgrundlagen sind 
die Wassergesetze der Länder. Abgabepfl ichti g sind insbesondere 
Wasserversorger, die Wasser aus Grund- und/oder Oberfl ächen-
gewässern entnehmen. Die Abgabenhöhe ist von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich. Für unterschiedliche Verwendungs-
zwecke und Abnahmemengen existi eren unterschiedliche Ab-
gabesätze. Die „normalen“ Sätze liegen zwischen 0,3 und 31 ct/
m³ (siehe Tabelle 13).275 Das Wasserentnahmeentgelt wird in der 
Regel in der Wassergebühr bzw. dem Wasserpreis an die Endver-
braucher überwälzt.

Die Bundesländer haben 2015 Einnahmen aus Wassernutzungs-
entgelten von insgesamt rund 373 Mio. Euro erzielt (siehe Tabelle 
20). Das Aufk ommen ist in den meisten Bundesländern zweck-
gebunden. Die Mitt el werden insbesondere zum Schutz und zur 
Sanierung der Gewässer verwendet. In Hamburg und Sachsen-
Anhalt gibt es keine, in Nordrhein-Westf alen und Saarland eine 
teilweise Zweckbindung, sodass die Einnahmen auch in den allge-
meinen Landeshaushalt fl ießen.276 

273 Vgl. Hansmeyer/Ewringmann (1987), S. 16 ff .
274 Das Wasserentnahmeentgelt wird in manchen Bundesländern auch als Wassernut-

zungsentgelt, Wasserentnahmegebühr oder Wasserentnahmeabgabe bezeichnet. 
Umgangssprachlich wird es auch Wassercent oder Wasserpfennig genannt. 

275 Zum Vergleich der Wasserentnahmeentgelte siehe ausführlicher BDEW (2015b); IHK 
Pfalz (2013). 

276 Ebd.
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Tabelle 20:  Höhe des Wasserentnahmeentgelts und Aufk ommen 2014 nach 
Bundesländern

Bundesland
Höhe des Entgelts für die 

öffentliche Wasserversorgung
in Cent pro m³

Aufk ommen 
2014 in Mio. 

Euro

Grundwasser Oberfl ächen-
wasser

Baden-Württ emberg 5,1 8,1 60,90

Bayern nicht erhoben 0,00

Berlin 31 nicht erhoben 55,18

Brandenburg 10 0,3-0,5 20,89

Bremen 5 5 4,81

Hamburg 14,9 nicht erhoben 15,00

Hessen nicht erhoben 0,00

Mecklenburg-Vorpommern 5 2 4,78

Niedersachsen 7,5 7-30 49,28

Nordrhein-Westf alen 5 3,5 98,79

Rheinland-Pfalz 6 2,4 26,20

Saarland 6-7 nicht erhoben 3,41

Sachsen 1,5 1,5 8,13

Sachsen-Anhalt 5 4 10,09

Schleswig-Holstein 12 1 15,80

Thüringen nicht erhoben 0,00

Summe 373,26

Quelle: BDEW (2015), Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer.

3.2.9 Biokraft stoff abgabe

Seit 1. Januar 2007 sind Unternehmen, die Ott o- und Dieselkraft -
stoff e in Verkehr bringen, verpfl ichtet, einen Mindestanteil an 



83

Biokraft stoff  abzusetzen.277 Ziel der Verpfl ichtung ist der Ausbau 
der Biokraft stoff e aus energie- und umweltpoliti schen Grün-
den.278

Bis Ende 2014 war diese Biokraft stoff quote auf mindestens 2,8 
Prozent (Ott okraft stoff e) bzw. 4,4 Prozent (Dieselkraft stoff e) fest-
gesetzt. Seit 2015 wurden die Biokraft stoff quoten durch eine 
Treibhausgasquote ersetzt. Die oben genannten Unternehmen 
haben nun sicherzustellen, dass die Treibhausgasemissionen der 
von ihnen in Verkehr gebrachten Kraft stoff e jährlich um einen be-
sti mmten Prozentsatz gegenüber einem Referenzwert gemindert 
werden.279 Kommen die Unternehmen ihrer Verpfl ichtung nicht 
nach, müssen sie eine Strafabgabe entrichten. Diese Biokraft -
stoff abgabe bemisst sich nach der Fehlmenge der zu mindernden 
Treibhausgasemissionen und beträgt 0,47 Euro pro Kilogramm 
Kohlenstoff dioxid-Äquivalent.280 

Die Einnahmen aus der Strafabgabe stehen dem Bund zu. 2014 
wurden Einnahmen von 1,26 Mio. Euro erzielt.281

3.3 Quasi-Steuern im landwirtschaft lichen Bereich

3.3.1 Feldesabgabe 

Die Bundesländer erheben eine Feldesabgabe, die Inhaber einer 
Erlaubnis zur Aufsuchung von Bodenschätzen zu gewerblichen 
Zwecken in einem besti mmten Erlaubnisfeld entrichten müssen. 
Die Feldesabgabe beträgt im ersten Jahr nach der Erteilung der 
Erlaubnis 5 Euro je angefangenen Quadratkilometer und erhöht 

277 Siehe Gesetz zur Einführung einer Biokraft stoff quote durch Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher 
Vorschrift en (Biokraft stoff quotengesetz – BioKraft QuG), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, 
Nr. 62 vom 21.12.2006, S. 3180 ff .

278 Vgl. Bundesregierung (2006).
279 Siehe § 37a Bundes-Immissionsschutzgesetz. 
280 Siehe § 37c Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz.
281 Vgl. Bundesregierung (2015b), S. 98.
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sich für jedes folgende Jahr um weitere 5 Euro bis zum Höchstbe-
trag von 25 Euro je angefangenen Quadratkilometer.282

Das Bundesberggesetz gilt als bundesweite Gesetzgrundlage 
für die Erhebung der Feldesabgabe. Es trat zum 1. Januar 1982 
in Kraft .283 Darin werden die Bundesländer ermächti gt, durch 
Rechtsverordnungen detailliertere Regelungen zu erlassen. In 
entsprechenden Verordnungen ist die Erhebung der Feldes- und 
der Förderabgabe zusammen geregelt. Dabei ist eine Erhebung 
der Feldesabgabe nicht verpfl ichtend. Folglich wird zurzeit nicht 
in allen Bundesländern eine Feldesabgabe erhoben. Die Höhe der 
Feldesabgabe ist außerdem auf maximal das Vierfache des oben 
genannten Betrags begrenzt. Besti mmte Tatbestände dürfen von 
der Abgabe befreit werden.284 

Das Gesamtaufk ommen aus der Feldesabgabe lag 2014 bei min-
destens 285 0,74 Mio. Euro (siehe Tabelle 21).

Tabelle 21: Aufk ommen aus der Feldesabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Tsd. Euro

Baden-Württ emberg 0,00

Bayern 50,07

Berlin 0,00

Brandenburg 6,64

Bremen 0,00

Hamburg 0,00

Hessen 0,00

Mecklenburg-Vorpommern 0,00

282 Siehe § 30 Bundesberggesetz.
283 Siehe Bundesberggesetz (BbergG), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 48 vom 20.08.1980, 

S. 1310 ff . Siehe zur Begründung Bundesregierung (1977).
284 Siehe § 32 Bundesberggesetz. 
285 Die Einnahmen aus der Feldesabgabe in Nordrhein-Westf alen, Saarland und Sachsen-

Anhalt konnten nicht separat ermitt elt werden. Sie sind im Aufk ommen aus der För-
derabgabe (siehe Tabelle 15) enthalten.
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Bundesland Aufk ommen in Tsd. Euro

Niedersachsen 513,77

Nordrhein-Westf alen k. A.1

Rheinland-Pfalz 0,00

Saarland k. A.1

Sachsen 0,00

Sachsen-Anhalt k. A.1

Schleswig-Holstein 170,00

Thüringen 0,00

Summe 740,48

1    Einnahmen aus der Feldesabgabe sind im Aufk ommen aus der Förderabgabe 
(Tabelle 15) enthalten. 

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer, Antworten der Landesfi nanzmi-
nisterien auf DSi-Anfragen.

3.3.2 Förderabgabe

Die Bundesländer erheben eine Förderabgabe für die auf einem 
besti mmten Feld gewonnenen bergfreien Bodenschätze.286 Berg-
freie Bodenschätze sind in der Regel kein Eigentum jenes Grund-
eigentümers, unter dessen Grundstück sie sich befi nden, sondern 
eine „herrenlose Sache“.287 Zu solchen Bodenschätzen gehören 
vor allem Erdöl, Erdgas und Metalle.288 Die Förderung der berg-
freien Bodenschätze setzt eine Bewilligung des jeweiligen Bun-
deslandes voraus. Die Förderabgabe beträgt grundsätzlich 10 Pro-
zent des durchschnitt lichen Marktwerts der Bodenschätze. 

Ebenso wie bei der Feldesabgabe gilt das Bundesberggesetz, das 
zum 1. Januar 1982 in Kraft  trat,289 als bundesweite Gesetzgrund-

286 Siehe § 31 Bundesberggesetz.  
287 Vgl. Meyer/Ludewig (2011), S. 5. 
288 Siehe im Einzelnen § 3 Abs. 3 Bundesberggesetz.
289 Siehe Bundesberggesetz (BbergG), in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 48 vom 20.08.1980, 

S. 1310 ff . Siehe zur Begründung Bundesregierung (1977).
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lage für die Erhebung der Förderabgabe.290 Darin werden die 
Bundesländer ermächti gt, durch Rechtsverordnungen detaillier-
tere Regelungen zu erlassen. Die Verordnungen umfassen sowohl 
Regelungen zur Feldes- als auch der Förderabgabe. Die Erhebung 
der Förderabgabe ist nicht verpfl ichtend, sodass sie zurzeit nicht 
in allen Bundesländern erhoben wird. Die Förderabgabe darf auf 
maximal 40 Prozent festgesetzt und besti mmte Tatbestände dür-
fen von der Abgabe befreit werden.291 

Die Bundesländer erzielten 2014 rund 649 Mio. Euro292 Einnah-
men aus der Förderabgabe (siehe Tabelle 22). Dabei entf ielen rund 
98 Prozent des Aufk ommens auf Niedersachsen und Schleswig-
Holstein. Dies liegt daran, dass sich das Erdöl- und Erdgasvorkom-
men in Deutschland weitgehend auf diese beiden Bundesländer 
verteilt. Die Einnahmen aus der Förderabgabe werden neben den 
Steuereinnahmen im Länderfi nanzausgleich berücksichti gt.293 

Tabelle 22: Aufk ommen aus der Förderabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg 0,00

Bayern 1,17

Berlin 0,00

Brandenburg 0,44

Bremen 0,00

Hamburg 0,00

Hessen 0,00

Mecklenburg-Vorpommern 0,22

290 Zu den Vorläufern einer Förderabgabe siehe Mann (2016), RdNr. 3.
291 Siehe § 32 Bundesberggesetz.  
292 Dabei ist zu beachten, dass die Aufk ommensangaben für Nordrhein-Westf alen, Saar-

land und Sachsen-Anhalt die Einnahmen aus der Feldesabgabe umfassen. Gleichwohl 
dürft en diese Einnahmen relati v gering sein. Siehe auch Fn 285.

293 Siehe § 7 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz.
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Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Niedersachsen 509,16

Nordrhein-Westf alen1 0,881

Rheinland-Pfalz 9,12

Saarland1 0,181

Sachsen 0,66

Sachsen-Anhalt1 1,381

Schleswig-Holstein 124,37

Thüringen 1,40

Summe 648,98

1 Aufk ommen inkl. Feldesabgabe. 

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer, Antworten der Landesfi nanzmi-
nisterien auf DSi-Anfragen.

3.3.3 Jagdabgabe

Die Bundesländer erheben zur Förderung des Jagdwesens eine 
Abgabe.294 Rechtsgrundlage bilden die Jagdgesetze der Bundes-
länder in Verbindung mit Verordnungen zur Besti mmung der Ab-
gabenhöhe. Abgabepfl ichti g sind Jagdscheininhaber. Die Jagdab-
gabe wird in der Regel mit der Jagdgebühr von den Kommunen 
erhoben. Die Abgabenhöhe ist von Land zu Land unterschiedlich. 
Neben einer Regelhöhe sind je nach Jagdscheinart und Dauer 
der Erlaubnis unterschiedliche Beträge festgelegt. Beispielsweise 
beträgt die Jagdabgabe in Nordrhein-Westf alen grundsätzlich 45 
Euro/Jahr295; in Brandenburg liegt sie bei 25 Euro/Jahr296. 

294 Von der Jagdabgabe sind die Jagdsteuer und die Jagdgebühr zu unterscheiden. Die 
Jagdsteuer wird von den Kommunen bzw. Landkreisen erhoben. Steuergegenstand ist 
die Ausübung des Jagdrechts; Bemessungsgrundlage ist der Jahresjagdwert (vgl. BMF 
2013, S. 84). Die Jagdgebühr wird für die Ausstellung eines Jagdscheins erhoben.

295 Siehe § 1 Verordnung über die Jagdabgabe vom 28. Mai 2015.
296 Siehe § 2 Abs. 1 Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Bran-

denburg vom 29. September 2014.
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Das Aufk ommen aus der Jagdabgabe fl ießt in die Landeshaushal-
te und ist zweckgebunden. So werden die Einnahmen beispiels-
weise für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Le-
bensgrundlagen des Wildes oder zur wildökologischen Forschung 
verwendet. Das Aufk ommen aus der Jagdabgabe lag 2014 bei 
rund 14 Mio. Euro (siehe Tabelle 23). 

Tabelle 23: Aufk ommen aus der Jagdabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg   1,65

Bayern   1,27

Berlin   0,08

Brandenburg   0,49

Bremen   0,011

Hamburg   0,081

Hessen   0,73

Mecklenburg-Vorpommern   0,42

Niedersachsen   3,07

Nordrhein-Westf alen   3,57

Rheinland-Pfalz   1,20

Saarland   0,08

Sachsen   0,21

Sachsen-Anhalt   0,16

Schleswig-Holstein   0,74

Thüringen   0,37

Summe 14,13

1 Plan-Einnahmen 2014, da Ist-Einnahmen 2014 nicht ermitt elbar.

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer, Antworten der Landesfi nanzmi-
nisterien auf DSi-Anfragen.
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3.3.4 Fischereiabgabe

Die Fischereiabgabe ist ähnlich wie die vorgenannte Jagdabgabe 
ausgestaltet. Sie wird von den meisten Bundesländern zur För-
derung des Fischereiwesens erhoben.297 Lediglich Bremen, Nie-
dersachsen, Sachsen und Thüringen erheben keine Fischereiab-
gabe. 

Rechtsgrundlage bilden die Fischereigesetze der Bundesländer in 
Verbindung mit Verordnungen zur Besti mmung der Abgabenhö-
he. Abgabepfl ichti g sind Fischereischeininhaber. Die Fischereiab-
gabe wird in der Regel mit der Fischereigebühr von den Kommu-
nen erhoben. Die Abgabenhöhe ist von Land zu Land unterschied-
lich. Neben einer Regelhöhe sind je nach Fischereischeinart und 
Dauer der Erlaubnis unterschiedliche Beträge festgelegt. Bei-
spielsweise beträgt die Fischereiabgabe in Nordrhein-Westf alen 
grundsätzlich 5 Euro/Jahr298; in Brandenburg liegt sie bei 12 Euro/
Jahr299. 

Das Aufk ommen aus der Fischereiabgabe fl ießt in die Landes-
haushalte und ist zweckgebunden. Die Einnahmen werden zur 
Förderung der Fischerei eingesetzt. Das Aufk ommen aus der Fi-
schereiabgabe betrug 2014 rund 9,46 Mio. Euro (siehe Tabelle 
24). 

297 Auch die Fischereiabgabe ist von der Fischereisteuer und der Fischereigebühr zu un-
terscheiden. Die Fischereisteuer wird von den Kommunen bzw. Landkreisen erhoben. 
Steuergegenstand ist die Ausübung des Fischereirechts; Bemessungsgrundlage ist die 
Anzahl der Fischereibezirke (vgl. BMF 2013, S. 84). Die Fischereigebühr wird für die 
Ausstellung eines Fischereischeins erhoben.

298 Siehe Punkt 5.1 des Runderlasses III-6–2463-5017 vom 18. Juli 1995 „Muster und Ge-
bühren für Fischereischeine, Fischereiabgabe“ i. V. m. Punkt 8.2 Allgemeine Verwal-
tungsgebührenordnung NRW.

299 Siehe § 1 Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe vom 2. August 2006.
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Tabelle 24: Aufk ommen aus der Fischereiabgabe 2014 nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg 0,85

Bayern 2,21

Berlin 0,48

Brandenburg 0,95

Bremen 0,00

Hamburg 0,03

Hessen 0,45

Mecklenburg-Vorpommern 0,69

Niedersachsen 0,00

Nordrhein-Westf alen 1,25

Rheinland-Pfalz 0,38

Saarland 0,12

Sachsen 0,00

Sachsen-Anhalt 0,55

Schleswig-Holstein 1,00

Thüringen 0,50

Summe 9,46

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer, Antworten der Landesfi nanz-
ministerien auf DSi-Anfragen.

3.3.5 Reitabgabe

Die Bundesländer Berlin und Nordrhein-Westf alen erheben zur-
zeit eine Reitwegeunterhaltungsabgabe bzw. eine Reitabgabe. 
Sachsen hat eine Reitwegeabgabe zum 1. Januar 2015 wieder ab-
geschaff t.300  

300 Das Aufk ommen aus der Reitwegeabgabe in Sachsen lag 2014 lediglich bei 32.745 
Euro. Vgl. Freistaat Sachsen (2015). 
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Wer in Nordrhein-Westf alen in der freien Landschaft  oder im 
Wald reitet, muss ein gut sichtbares, am Pferd beidseiti g ange-
brachtes gülti ges Kennzeichen führen. Solche Kennzeichen dür-
fen nur gegen Entrichtung einer Abgabe ausgegeben werden.301 
Die Reitabgabe besteht seit 1981 und beträgt 25 Euro und für 
Reiterhöfe 75 Euro je Kennzeichen und Kalenderjahr.302 2014 lag 
das Aufk ommen aus der Reitabgabe bei 1,27 Mio. Euro.303 Es ist 
zweckgebunden und wird für die Anlage und Unterhaltung von 
Reitwegen sowie für Ersatzleistungen für Schäden an Privatwe-
gen durch das Reiten verwendet.

In Berlin wird seit 2004 für die Anlage und Unterhaltung von Reit-
wegen einschließlich der Beseiti gung der durch die Nutzung der 
Reitwege verursachten Schäden eine Reitwegeunterhaltungsab-
gabe erhoben.304 2014 lag das Aufk ommen bei 15.240 Euro.305   

3.3.6 Walderhaltungsabgabe

In sechs Bundesländern (Baden-Württ emberg, Berlin, Branden-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) wird 
eine Walderhaltungsabgabe zum vollen oder teilweisen Ausgleich 
nachteiliger Wirkungen einer Umwandlung des Waldes in andere 
Nutzungsarten erhoben. Rechtsgrundlage bilden die Landeswald-
gesetze. Abgabepfl ichti g sind Begünsti gte bzw. Verursacher der 
Waldumwandlung. 

Das Aufk ommen aus der Walderhaltungsabgabe betrug 2014 
rund 1,1 Mio. Euro (siehe Tabelle 25). Es wird zweckgebunden für 
Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes verwendet.

301 Siehe § 51 Landschaft sgesetz NRW. 
302 Siehe § 17 Verordnung zur Durchführung des Landschaft sgesetzes NRW.
303 Vgl. Land Nordrhein-Westf alen (2015). 
304 Siehe § 16 Abs. 2 Landeswaldgesetz Berlin. 
305 Antwort der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin auf eine DSi-Anfrage.
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Tabelle 25:  Aufk ommen aus der Walderhaltungsabgabe 2014 nach Bundes-
ländern

Bundesland Aufk ommen in Tsd. Euro

Baden-Württ emberg 0,30

Bayern 0,00

Berlin 514,70

Brandenburg 505,83

Bremen 0,00

Hamburg 0,00

Hessen 10,00

Mecklenburg-Vorpommern 39,00

Niedersachsen 0,00

Nordrhein-Westf alen 0,00

Rheinland-Pfalz 0,00

Saarland 0,00

Sachsen 0,00

Sachsen-Anhalt 0,00

Schleswig-Holstein 0,00

Thüringen 0,00

Summe 1.069,83

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer, Antworten der Landesfi nanz-
ministerien auf DSi-Anfragen.

3.3.7 Produkti onsabgabe Zucker

Im Rahmen der EU-Zuckermarktordnung ist seit 1968 eine Pro-
dukti onsquote für Zucker festgelegt.306 Ziel der Konti ngenti erung 

306 Siehe EG-Verordnung Nr. 1009/67/EWG vom 18. Dezember 1967 über die gemein-
same Marktorganisati on für Zucker. Siehe auch Gesetz zur Änderung des Durchfüh-
rungsgesetzes EWG Getreide, Reis, Schweinefl eisch, Eier und Gefl ügelfl eisch sowie 
des Zuckergesetzes, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 52 vom 02.08.1968, S. 874 ff . 
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war es, einen Anteil von 85 Prozent des EU-Zuckers aus eigener 
Erzeugung sicherzustellen. Zur Mitf inanzierung der Zuckermarkt-
ordnung wird von den Erzeugern eine Produkti onsabgabe auf die 
festgelegten Zucker-, Insulinsirup- und Isoglukosequoten erhoben. 

Die Produkti onsabgabe beträgt aktuell 12 Euro pro Tonne Zucker 
bzw. Insulinsirup; für Isoglukose beträgt die Abgabe die Hälft e des 
Betrags.307 Die Einnahmen aus der Abgabe sind Teil der EU-Eigen-
mitt el und fl ießen in den EU-Haushalt. In Deutschland betrug das 
Aufk ommen aus der Produkti onsabgabe 2014 35,1 Mio. Euro.308

Die aktuelle EU-Zuckermarktordnung gilt allerdings nur noch bis 
zum 30. September 2017. Danach entf allen sowohl die Produk-
ti onsquoten als auch die Produkti onsabgabe.309

3.3.8 Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz

Zur Förderung der Milchwirtschaft  können Landesregierungen 
im Benehmen mit Landesvereinigungen der Milchwirtschaft  
oder den berufsständischen Organisati onen von den Molkerei-
en, Milchsammelstellen und Rahmstati onen Umlagen erheben. 
Die Umlage ist auf maximal 0,2 Cent je Kilogramm angelieferter 
Milch begrenzt.310 

Die Umlage wurde zum 1. Juli 1950 eingeführt. Ursprünglich soll-
te sie zur Förderung der Milchwirtschaft , insbesondere zur Be-
kämpfung von Rinderseuchen und zur Durchführung von Milch-
leistungsprüfungen dienen.311 Die Umlagemitt el können heute 

307 Siehe Arti kel 51 der EG-Verordnung Nr. 1234/2007 vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisati on der Agrarmärkte und mit Sondervorschrift en für besti mm-
te landwirtschaft liche Erzeugnisse.

308 Vgl. Bundesregierung (2015b), S. 99.
309 Siehe EU-Verordnung Nr. 1308/2013 vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsa-

me Marktorganisati on für landwirtschaft liche Erzeugnisse und zur Aufh ebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 34/79, (EG), Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 
1234/2007. 

310 Siehe § 22 Abs. 1 Milch- und Fett gesetz.
311 Vgl. Deutscher Bundestag (1950).
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z. B. für die Förderung und Erhaltung der Güte, Verbesserung der 
Hygiene von Milch oder Werbung zur Erhöhung des Verbrauchs 
von Milch und Milcherzeugnissen verwendet werden.312 

Aktuell erheben sieben Bundesländer die Umlage. 2014 betrug 
das Aufk ommen 13,06 Mio. Euro (siehe Tabelle 26).

Tabelle 26:  Aufk ommen aus der Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz 2014 
nach Bundesländern

Bundesland Aufk ommen in Mio. Euro

Baden-Württ emberg 0,00

Bayern 3,77

Berlin 0,00

Brandenburg 0,00

Bremen 0,00

Hamburg 0,00

Hessen 1,00

Mecklenburg-Vorpommern 0,00

Niedersachsen 3,42

Nordrhein-Westf alen 3,21

Rheinland-Pfalz 1,08

Saarland 0,13

Sachsen 0,00

Sachsen-Anhalt 0,00

Schleswig-Holstein 0,00

Thüringen 0,45

Summe 13,06

Quelle:  Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne der Bundesländer; Antwort des BMEL auf eine DSi-
Anfrage.

312 Siehe § 22 Abs. 2 und 2a Milch- und Fett gesetz.
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3.3.9 Abgabe an den Deutschen Weinfonds

Weinerzeuger müssen eine Abgabe von 0,67 Euro pro Ar (100 m2)
Weinbergsfl äche entrichten, soweit diese mehr als fünf Ar um-
fasst. Betriebe, die von ihnen oder auf ihre Rechnung abgefüllten 
Wein an andere abgeben, müssen zudem eine Abgabe von 0,67 
Euro je 100 Liter des abgegebenen Erzeugnisses zahlen. Dabei gilt 
ein Freibetrag von 80 Euro pro Kalenderjahr.313 Die Abgabe wird 
von den Gemeinden erhoben, die die Einnahmen an den Deut-
schen Weinfonds weiterleiten. 

Die Aufgaben des Weinfonds bestehen darin, zum einen die Qua-
lität des Weines sowie durch Erschließung und Pfl ege des Marktes 
den Absatz des Weines und sonsti ger Erzeugnisse des Weinbaus 
zu fördern und zum anderen auf den Schutz der durch Rechts-
vorschrift en für inländischen Wein festgelegten Bezeichnungen 
im In- und Ausland hinzuwirken.314 Der Deutsche Weinfonds er-
stellt hierfür einen Wirtschaft splan, der vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft  und Verbraucherschutz genehmigt 
werden muss.315 2014 betrug das Aufk ommen aus der Weinfonds-
abgabe 10,9 Mio. Euro.316 

Die Weinfondabgabe wurde 1961 als „Abgabe für den Stabilisie-
rungsfonds“ eingeführt. Neben der Absatzförderung bestanden 
seine originären Aufgaben darin, die vorübergehende Lagerhal-
tung inländischen Weins mitt els Kreditverbilligungen zu fördern 
und Wein zur Entlastung des Marktes abzunehmen.317

Darüber hinaus erhebt Rheinland-Pfalz noch eine besondere Ab-
gabe zur Förderung des in Rheinland-Pfalz erzeugten Weins. Ab-

313 Siehe § 43 Weingesetz. 
314 Siehe § 37 Weingesetz.
315 Siehe § 45 Weingesetz.
316 Vgl. Bundesregierung (2015b), S. 99.
317 Siehe Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete der Weinwirtschaft , in: Bundesge-

setzblatt , Teil I, Nr. 71 vom 08.09.1961, S. 1622 ff .
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gabepfl ichti g sind die Eigentümer und Nutzungsberechti gten der 
in Rheinland-Pfalz gelegenen Weinbergsfl ächen. Die Abgabe be-
trägt je nach Region 0,77 bzw. 0,87 Euro pro Ar Weinbergsfl äche, 
soweit diese mehr als fünf Ar umfasst. Genauso wie die Abgabe 
nach dem Weingesetz wird auch die rheinland-pfälzische Abgabe 
von den Kommunen erhoben und an den Deutschen Weinfonds 
weitergeleitet. Die Einnahmen werden ausschließlich zur Absatz-
förderung des in Rheinland-Pfalz erzeugten Weins verwendet.318 

3.4 Quasi-Steuern in anderen Bereichen

3.4.1 Rundfunkbeitrag

Zur Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks wird der 
Rundfunkbeitrag erhoben.319 Eine Rundfunkgebühr wurde in 
Deutschland erstmals 1923 eingeführt.320 Nach Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland betrug die monatliche Hörfunkge-
bühr zunächst 2 DM. 1954 kam eine Fernsehgebühr hinzu, die 
auf 5 DM festgesetzt wurde. Seitdem haben sich die Rundfunkge-
bühren steti g erhöht. Infolge der letzten Gebührenerhöhung zum 
1. Januar 2009 lag die Rundfunkgebühr bis Ende 2012 bei insge-
samt 17,98 Euro pro Monat (5,76 Euro Hörfunk- und 12,22 Euro 
Fernsehgebühr).321 Die Rundfunkgebühr wurde geräteabhängig 
erhoben: Nur wer Rundfunkempfangsgeräte besaß, musste die 
Gebühr zahlen. Seit 2013 wird ein geräteunabhängiger Rund-
funkbeitrag erhoben, der von jedem Haushalt in gleicher Höhe zu 
zahlen ist. Dabei ist es irrelevant, ob Empfangsgeräte im Haushalt 
vorhanden sind.322 

318 Siehe §§ 1 ff . Absatzförderungsgesetz Wein. 
319 Siehe § 13 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien i. V. m. Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag.
320 Vgl. Halefeldt (2001), S. 1416.
321 Vgl. ARD-Werbung SALES & SERVICES (2015), S. 6.
322 Zur Finanzierung des öff entlich-rechtlichen Rundfunks siehe ausführlich DSi (2013); 

BMF-Beirat (2014).
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Für Haushalte beträgt der Rundfunkbeitrag derzeit 17,50 Euro/
Monat. Empfänger von Grundsicherungs- und besti mmten Sozial-
leistungen können sich von der Beitragszahlung auf Antrag be-
freien lassen. Menschen mit Behinderungen, denen das Merkzei-
chen RF zuerkannt wurde, zahlen einen ermäßigten Beitrag von 
5,83 Euro/Monat.323 

Unternehmen zahlen pro Betriebsstätt e einen nach Beschäft ig-
tenzahl gestaff elten Beitrag (siehe Tabelle 27). Zudem muss ein 
Beitrag für betrieblich genutzte Kraft fahrzeuge entrichtet wer-
den. Pro beitragspfl ichti ge Betriebsstätt e ist ein Kraft fahrzeug 
beitragsfrei; für jedes weitere muss ein Beitrag von 5,83 Euro/
Monat gezahlt werden. Für besti mmte gemeinnützige Einrichtun-
gen gelten Sonderregelungen. So sind besti mmte Einrichtungen 
von der Beitragszahlung befreit, für andere ist die Beitragshöhe 
pro Betriebsstätt e auf maximal 17,50 Euro/Monat begrenzt.324 

Tabelle 27: Beitragsstaff elung für Betriebsstätt en

Beschäft igte pro Betriebsstätt e Beitragshöhe pro Betriebsstätt e 
in Euro/Monat

0 bis 8 5,83

9 bis 19 17,50

20 bis 49 35,00

50 bis 249 87,50

250 bis 499 175,00

500 bis 999 350,00

1.000 bis 4.999 700,00

5.000 bis 9.999 1.400,00

10.000 bis 19.999 2.100,00

ab 20.000 3.150,00

Quelle: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (2016).

323 Zu den Befreiungen und Ermäßigungen im privaten Bereich siehe § 4 Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag. 

324 Siehe § 5 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. 
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Der Rundfunkbeitrag wird vom Beitragsservice der ARD, ZDF 
und Deutschlandradio erhoben und in das Budget des öff entlich-
rechtlichen Rundfunks eingestellt. Das Aufk ommen aus dem 
Rundfunkbeitrag betrug 2014 rund 8,3 Mrd. Euro.325 

Der Rundfunkbeitrag entspricht grundsätzlich der Defi niti on ei-
nes öff entlichen Beitrags.326 So wird durch seine Zahlung die po-
tenzielle Möglichkeit der Inanspruchnahme einer öff entlichen 
Leistung, nämlich des Empfangs des öff entlich-rechtlichen Rund-
funks, entgolten.327 Allerdings entf altet er eine steuerähnliche 
Wirkung dadurch, dass sozialpoliti sch moti vierte Ermäßigungen 
und Befreiungen von der Rundfunkbeitragszahlung über den Bei-
trag mitf inanziert werden. Der Sozialausgleich ist jedoch eine ge-
samtgesellschaft liche Aufgabe, die aus dem allgemeinen Staats-
haushalt zu fi nanzieren ist. Entsprechend wären für Ermäßigun-
gen und Befreiungen von der Beitragszahlung Steuermitt el bereit 
zu stellen.328 Weil dies nicht erfolgt, wird der Rundfunkbeitrag 
übrigens auch als verfassungswidrig erachtet.329 Aufgrund des 
Einkommens- bzw. Solidarausgleichs kann der Rundfunkbeitrag 
sodann als eine Quasi-Steuer klassifi ziert werden.

3.4.2 Filmabgabe

Die Filmabgabe wird zur Finanzierung der Aufgaben der Filmför-
derungsanstalt (FFA) erhoben. Zweck der FFA ist die Förderung 
der deutschen Filmwirtschaft  und der Qualität deutscher Filme.330 

Die Filmabgabe wurde zum 1. Januar 1968 eingeführt.331 Ihre Er-

325 Vgl. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (2015), S. 41.
326 Vgl. Kapitel II.2.1, S.  17.
327 Siehe auch die entsprechende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum 

Rundfunkbeitrag, Az. BVerwG 6 C 6.15 vom 18. März 2016.
328 Vgl. Meßerschmidt (2015), S. 220 ff .; Kirchhof (2010), S. 71.
329 Vgl. Meßerschmidt (2015), S. 220 ff .
330 Siehe im Einzelnen § 1 und § 2 Filmförderungsgesetz.
331 Siehe Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films, in: Bundesgesetz-

blatt , Teil I, Nr. 75 vom 29.12.1967, S. 1357.
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hebung war zunächst bis Ende 1972 befristet. Die Befristung wur-
de zweimal verlängert, bis sie 1979 aufgehoben wurde.332

Abgabepfl ichti g sind vor allem Kinobetreiber und Unternehmen 
der Videowirtschaft . Die Filmabgabe beträgt zwischen 1,8 und 
3 Prozent des Jahresumsatzes der Abgabepfl ichti gen (siehe Tabel-
le 28). Sie wird für Kinobetreiber erst dann fällig, wenn der Nett o-
umsatz aus dem Verkauf von Eintritt skarten je Spielstelle 75.000 
Euro/Jahr übersteigt. Unternehmen der Videowirtschaft  müssen 
die Abgabe dann entrichten, wenn ihr Nett oumsatz 50.000 Euro/
Jahr übersteigt.333

Tabelle 28: Höhe der Filmabgabe für Kinobetreiber und die Videowirtschaft 

Filmabgabe für Kinobetreiber

Jahresumsatz in Euro Abgabe in Prozent

bis zu 125.000 1,8

bis zu 200.000 2,4

> 200.000 3,0

Filmabgabe der Videowirtschaft 

Jahresumsatz in Euro Abgabe in Prozent

Bis zu 30.000.000 1,8

Bis zu 60.000.000 2,0

> 60.000.000 2,3

Quelle: § 66 und § 66a Filmförderungsgesetz.

Des Weiteren sind auch Fernsehveranstalter abgabepfl ichti g. Für 
öff entlich-rechtliche Fernsehveranstalter beträgt die Abgabe 2,5 
Prozent ihrer Kosten für die Ausstrahlung von Kinofi lmen des vor-
letzten Jahres. Private Sender zahlen eine Abgabe abhängig vom 

332 Siehe Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films, in: Bundesgesetz-
blatt , Teil I, Nr. 32 vom 30.06.1979, S. 818.

333 Siehe § 66 und § 66a Filmförderungsgesetz.
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Anteil von Kinofi lmen an der Gesamtsendezeit zwischen 0,15 und 
0,95 Prozent der Nett owerbeumsätze des vorletzten Jahres. Für 
Veranstalter von Bezahlfernsehen beträgt die Abgabe schließlich 
0,25 Prozent ihrer Nett oumsätze mit Abonnementverträgen des 
vorletzten Jahres (siehe Tabelle 29).334 

Tabelle 29: Höhe der Filmabgabe für Fernsehveranstalter

Filmabgabe für öff entlich-rechtliche Fernsehveranstalter

Bemessungsgrundlage Abgabe in Prozent

Kosten für die Ausstrahlung von Kinofi lmen des vorletzten 
Jahres 2,5

Filmabgabe für private Fernsehveranstalter

Anteil von Kinofi lmen an der Gesamtsendezeit
Abgabe in Prozent der 
Nett owerbeumsätze 
des vorletzten Jahres

< 10 Prozent 0,15

10 bis < 18 Prozent 0,35

18 bis < 26 Prozent 0,55

26 bis < 34 Prozent 0,75

ab 34 Prozent 0,95

Filmabgabe für Veranstalter von Bezahlfernsehen

Bemessungsgrundlage Abgabe in Prozent

Nett oumsätze mit Abonnementverträgen des vorletzten 
Jahres 0,25

Quelle: § 67 Filmförderungsgesetz.

Das Aufk ommen aus der Filmabgabe lag 2014 bei 49,8 Mio. Eu-
ro.335 Aus diesen Einnahmen werden nach einem besti mmten 
Verteilungsschlüssel die Aufgaben der FFA fi nanziert.336 Die Auf-

334 Siehe § 67 Filmförderungsgesetz.
335 Vgl. Bundesregierung (2015b), S. 95.
336 Siehe §§ 67a ff . Filmförderungsgesetz.
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sicht über die FFA obliegt dem Bundesbeauft ragten für Kultur und 
Medien.337 Aufgrund dieser Zuständigkeit wird die Filmabgabe im 
Verzeichnis der Sonderabgaben des Bundes geführt. 

3.4.3 Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz

Abgaben nach dem Urheberrecht werden auf Geräte und Spei-
chermedien erhoben, die alleine oder in Verbindung mit ande-
ren Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme von 
Vervielfälti gungen benutzt werden. Abgabepfl ichti g sind vor al-
lem die Hersteller, Händler und Importeure solcher Waren (z. B. 
Kopierer, Scanner, Brenner, USB-Sti cks), Betreiber von Geräten 
(z. B. Copyshops) sowie Vermieter und Verleiher entsprechender 
Geräte (z. B. Bibliotheken).338 

Die Abgabenhöhe ist je nach Geräte- und Nutzungsart unter-
schiedlich (siehe Tabelle 30) und wird von den Verwertungsge-
sellschaft en, die die Interessen der Urheber wahrnehmen, festge-
legt. Zu den Urheberrechtsabgaben gehören auch die in jüngerer 
Vergangenheit kontrovers diskuti erten Abgaben an die Gesell-
schaft  für musikalische Auff ührungs- und mechanische Vervielfäl-
ti gungsrechte (GEMA), die die Nutzer von Musikwerken, z. B. in 
Diskotheken oder der Gastronomie, entrichten müssen.339

337 Siehe § 13 Abs. 1 Filmförderungsgesetz.
338 Siehe § 27 und §§ 54 Urheberrechtsgesetz.
339 Zur Abgabenhöhe siehe ausführlich GEMA (2016).
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Tabelle 30: Ausgewählte Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz 

Abgaben von Herstellern, Händlern und Importeuren

Gegenstand Abgabe in Euro/Stück

Verbraucher-PCs 13,1875

Business-PCs 4,00

USB-Sti ck, Speicherkarte mit einer Speicherkapazität bis zu 
4 GB 0,91

USB-Sti ck, Speicherkarte mit einer Speicherkapazität von 
mehr als 4 GB 1,56

Mobiltelefone ohne Touchscreen 12,00

Mobiltelefone mit Touchscreen und einer Speicherkapazi-
tät von weniger als 8 GB 16,00

Mobiltelefone mit Touchscreen und einer Speicherkapazi-
tät ab 8 GB 36,00

Abgaben von Betreibern (Copyshops)

Tarif Abgabe in Euro/Gerät

A = Einrichtungen in Hochschulnähe, d. h. wenn der Copy-
shop nicht mehr als 500 m zu Fuß von einer Hochschule 
entf ernt liegt

166,00

B = Einrichtungen in Hochschulstädten, die aber mehr als 
500 m zu Fuß von einer Hochschule entf ernt liegen 124,00

C = Einrichtungen in Orten ohne Hochschule 91,00

Quelle: ZPÜ (2016a); VG Wort (2016).

Zurzeit verfügen 13 Verwertungsgesellschaft en über die Erlaubnis 
zum Geschäft sbetrieb. Dazu gehören beispielsweise die GEMA 
oder die VG Wort (siehe Tabelle 31). Die Erlaubnis zum Geschäft s-
betrieb wird vom Deutschen Patent- und Markenamt als Auf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt er-
teilt und laufend geprüft . 9 der 13 Verwertungsgesellschaft en340 
haben sich dabei zur Zentralstelle für private Überspielungsrech-

340 Dies sind alle in Tabelle 25 genannten Verwertungsgesellschaft en außer VG Musikedi-
ti on, AGICOA, VG Media und GWVR.
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te (ZPÜ) zusammengeschlossen, die die Urheberrechtsabgaben 
eintreibt.

Tabelle 31: Liste der Verwertungsgesellschaft en in Deutschland

Kurzbezeichnung Verwertungsgesellschaft 

GEMA Gesellschaft  für musikalische Auff ührungs- und mechanische 
Vervielfälti gungsrechte

GVL Gesellschaft  zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH 

VG-Wort Verwertungsgesellschaft  Wort – Rechtsfähiger Verein kraft  Ver-
leihung

VG Bild – Kunst Verwertungsgesellschaft  Bild - Kunst 

VG Musikediti on Verwertungsgesellschaft  – Rechtsfähiger Verein kraft  Verleihung 

GÜFA Gesellschaft  zur Übernahme und Wahrnehmung von Filmauff üh-
rungsrechten mbH 

VFF Verwertungsgesellschaft  der Film- und Fernsehproduzenten mbH 

VGF Verwertungsgesellschaft  für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH 

GWFF Gesellschaft  zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten 
mbH

AGICOA Urheberrechtschutz Gesellschaft  mbH

VG Media Gesellschaft  zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutz-
rechte von Medienunternehmen mbH 

VG TWF  Verwertungsgesellschaft  Treuhandgesellschaft  Werbefi lm GmbH

GWVR Gesellschaft  zur Wahrnehmung von Veranstalterrechten mbH 

Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt (2016).

Die Einnahmen aus den Urheberrechtsabgaben werden zur De-
ckung der Ausschütt ungen an die Urheber von urheberrechtlich 
geschützten Werken verwendet, die bei den Verwertungsgesell-
schaft en gemeldet sind. 

Das Aufk ommen der ZPÜ aus den Urheberrechtsabgaben betrug 
2014 rund 281,2 Mio. Euro.341

341 Vgl. ZPÜ (2016b). 
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 3.4.4 Beitrag zum Restrukturierungs- bzw. Abwicklungsfonds 
(„Bankenabgabe“)

Krediti nsti tute sind verpfl ichtet, einen Beitrag zum Restrukturie-
rungsfonds zu entrichten. Dieser Beitrag wird häufi g als „Ban-
kenabgabe“ bezeichnet. Der Restrukturierungsfonds wird von 
der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung verwaltet und 
ist ein Sondervermögen des Bundes.342 Er wurde zum 1. Januar 
2011 eingeführt. Der Fonds dient der Stabilisierung des Finanz-
marktes.343 Die Fondsmitt el sollen zur Finanzierung von Restruk-
turierungs- und Abwicklungsmaßnahmen bei systemrelevanten 
Banken verwendet werden.344 Das gesamte Mitt elaufk ommen 
des Restrukturierungsfonds lag Ende 2014 bei rund 2,3 Mrd. Euro 
(siehe Abbildung 15).345

Der Restrukturierungsfonds wird ab 2016 durch einen einheit-
lichen Abwicklungsfonds auf EU-Ebene (Single Resoluti on Fund) 
ersetzt, in den alle Krediti nsti tute im Euro-Raum einzahlen. In der 
Übergangszeit bis Ende 2023 werden die Fondsbeiträge noch an 
den Restrukturierungsfonds gezahlt und schritt weise in den ein-
heitlichen Abwicklungsfonds übertragen. Ab 2024 wird der sup-
ranati onale Abwicklungsfonds den nati onalen Restrukturierungs-
fonds endgülti g ersetzen.346 Bis dahin soll ein Mitt elvolumen von 
insgesamt 55 Mrd. Euro akquiriert werden, was 1 Prozent der ge-
deckten Einlagen aller Krediti nsti tute der Euro-Zone entspricht. 
Etwa 15,5 Mrd. Euro der geplanten Fondsmitt el entf allen auf die 
Einzahlungen deutscher Krediti nsti tute.347  

342 Siehe § 1 Restrukturierungsfondsgesetz.
343 Siehe § 3 Restrukturierungsfondsgesetz.
344 Vgl. Bundesregierung (2010), S. 4.
345 Vgl. FMSA (2015).
346 Vgl. Bundesregierung (2015a). Siehe Gesetz zur Anpassung des nati onalen Banken-

abwicklungsrechts an den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die europäi-
schen Vorgaben zur Bankenabgabe (Abwicklungsmechanismusgesetz – AbwMechG), 
in: Bundesgesetzblatt , Teil I, Nr. 43 vom 02.11.2015, S. 1864 ff .

347 Vgl. SVR Wirtschaft  (2014), Tz. 344 ff .; Deutsche Bundesbank (2014).
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Die „Bankenabgabe“ wird als ein Jahresbeitrag an den Fonds ge-
leistet. Sie bemisst sich grundsätzlich nach den Verbindlichkeiten 
abzüglich der gedeckten Einlagen sowie nach dem Risikoprofi l des 
Krediti nsti tuts. Für kleinere Banken gilt ein Pauschalbetrag.348 

Abbildung 15:  Aufk ommen aus der „Bankenabgabe“ in Deutschland in Mio. 
Euro 

Quelle: FMSA (2015).

3.4.5 Glücksspielabgaben

Einige Bundesländer erheben Abgaben auf Glücksspiele, die je 
nach Bundesland als Glücksspiel-, Konzessions- oder Zweckab-
gaben bezeichnet sind. Rechtsgrundlage sind die Glücksspielge-
setze der Bundesländer. Die Abgaben betragen zwischen 13 und 
25 Prozent der Spieleinsätze. Abgabepfl ichti g sind Anbieter von 
Glücksspielen, in der Regel die staatlichen Lott eriegesellschaft en. 
In Bundesländern, in denen solche Abgaben nicht erhoben wer-
den, werden statt dessen die Landeslott eriegesellschaft en zur Ab-
führung ihres Reinertrags verpfl ichtet.349  

348 Siehe § 12 Restrukturierungsfondsgesetz. Vgl. auch Deutsche Bundesbank (2014).
349 Siehe Barth (2013), S. 22 ff . Nur in Sachsen-Anhalt werden sowohl Konzessionsabga-

ben erhoben als auch die staatliche Lott erie zur Abführung ihres Reinertrags verpfl ich-
tet. 
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2014 erzielten die Bundesländer insgesamt rund 1,55 Mrd. Euro 
Einnahmen aus den Glücksspielabgaben sowie den Reinerträgen 
und Jahresüberschüssen der staatlichen Lott erien. Davon resul-
ti erten rund 903 Mio. Euro aus den Glücksspielabgaben und rund 
644 Mio. Euro aus der Verpfl ichtung der staatlichen Lott erien, ih-
ren Reinertrag oder Jahresüberschuss an das Land zu überweisen 
(siehe Tabelle 32). 

Das Aufk ommen wird zu einem Teil zweckgebunden zur Finan-
zierung von Maßnahmen zur Glücksspielsuchtpräventi on und für 
gemeinnützige Zwecke verwendet und zum anderen Teil in den 
allgemeinen Landeshaushalt eingestellt.350  

Tabelle 32: Aufk ommen aus Glücksspielabgaben 2014 nach Bundesländern

Bundesländer mit Glücksspielabgaben

Bundesland Abgabe vom Spieleinsatz Aufk ommen 
in Mio. Euro

Berlin Zweckabgabe von 20 % 53,40

Brandenburg Glücksspielabgaben von 17,5 und 20 % 35,40

Bremen Zweckabgaben von 15 bzw. 21 % k. A.

Hamburg Konzessionsabgabe von 20 % 28,86

Niedersachsen Glücksspielabgaben von 15 bis 25 % 154,77

Nordrhein-Westf alen Glücksspielabgaben von 13 bis 25 % 364,37

Rheinland-Pfalz Konzessionsabgabe von 20 % 56,09

Sachsen-Anhalt Konzessionsabgabe von 15 bzw. 20 % 24,49

Schleswig-Holstein Zweckabgaben von 10 bis 25 % 185,90

Summe 903,28

350 Siehe für eine Übersicht Barth (2013), S. 26.
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Bundesländer mit Reinertrag- oder Jahresüberschussübertrag

Bundesland Reinertrag/Jahresüberschuss Aufk ommen 
in Mio. Euro

Baden-Württ emberg Reinertrag 210,69

Bayern Jahresüberschuss 230,43

Hessen Jahresüberschuss 86,40

Mecklenburg-Vorpommern Jahresüberschuss 25,05

Saarland Jahresüberschuss k. A. 

Sachsen Reinertrag 66,93

Sachsen-Anhalt Reinertrag 6,76

Thüringen Jahresüberschuss 17,43

Summe 643,69

Gesamtsumme 1.546,97

Quellen:  Haushaltsrechnungen, Haushaltspläne und Glücksspielgesetze der Bundesländer, Barth 
(2013), Antworten der Landesfi nanzministerien auf DSi-Anfragen.

Im Glücksspielstaatsvertrag ist darüber hinaus eine Konzessions-
abgabe festgelegt, die vom Nehmer einer Glücksspielkonzessi-
on erhoben werden soll. Eine Konzession ist für private Glücks-
spielanbieter – in der Regel Sportwett enveranstalter – notwen-
dig, um das Glücksspiel in Deutschland veranstalten zu dürfen.351 
Zunächst sollen 20 Konzessionen vergeben werden. 

Die Einnahmen aus dieser Konzessionsabgabe sollen von der Be-
hörde des Landes Hessen vereinnahmt und nach dem Königstei-
ner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden.352 Die vom 
Konzessionsnehmer gezahlten Steuern auf Grundlage des Renn-
wett - und Lott eriesteuergesetzes353 sind auf die Konzessionsabga-

351 Siehe § 4a Erster Glücksspielstaatsvertrag. 
352 Siehe § 4d Abs. 1 und 2 Erster Glücksspielstaatsvertrag.
353 Zur Rennwett - und Lott eriesteuer siehe DSi (2013b), S. 300 ff .
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be anzurechnen.354 Da die Konzessionsvergabe noch nicht erfolgt 
ist, wird die Konzessionsabgabe noch nicht erhoben.

3.4.6 Fehlbelegungsabgabe

Die Fehlbelegungsabgabe ist von Mietern einer staatlich ge-
förderten Sozialwohnung zu zahlen, wenn sie im Laufe der Zeit 
besti mmte Einkommensgrenzen überschreiten. Ziel ist es, die 
Zielgenauigkeit der Förderung zu erhöhen, indem eine Förde-
rung nicht bedürft iger Personen abgebaut wird.355 Die Möglich-
keit, eine Fehlbelegungsabgabe bundesweit zu erheben, wurde 
ursprünglich zum 1. Januar 1982 eingeführt.356 Mitt lerweile wird 
die Fehlbelegungsabgabe kaum mehr erhoben. Eine Ausnahme 
sind vier Kommunen in Rheinland-Pfalz (Frankenthal, Ludwigs-
hafen, Mainz und Neustadt an der Weinstraße). 2016 führte das 
Land Hessen eine auf fünf Jahre befristete Fehlbelegungsabgabe 
wieder ein.357    

Die Höhe der hessischen Fehlbelegungsabgabe ist nach dem 
Ausmaß der Überschreitung der Einkommensgrenze gestaff elt. 
Sie beträgt zwischen 30 und 100 Prozent der Diff erenz zwischen 
einer vergleichbaren Miete in einer nicht geförderten Wohnung 
und der tatsächlich geschuldeten Miete.358 Für die Erhebung der 
Abgabe sind die Kommunen zuständig. Das Aufk ommen steht ih-
nen dann zu, wenn es zur sozialen Wohnraumförderung verwen-
det wird. Andernfalls fl ießt es dem Land Hessen zu.359 

354 Siehe § 4d Abs. 7 Erster Glücksspielstaatsvertrag.
355 Vgl. Landesregierung Hessen (2015).
356 Siehe Gesetz zur Fehlsubventi onierung und der Mietverzerrung im Wohnungswesen 

als Arti kel 27 des Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Haushaltsstruktur, in: Bun-
desgesetzblatt , Teil I, Nr. 58 vom 29.12.1981, S. 1542 ff .

357 Siehe Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öff entlichen 
Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz – FBAG), in: Gesetz- und Verord-
nungsblatt  für das Land Hessen, Nr. 29 vom 09.12.2015, S. 497 ff .

358 Siehe § 3 Fehlbelegungsabgabe-Gesetz. 
359 Siehe §§ 10 f. Fehlbelegungsabgabe-Gesetz.
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3.4.7 Fremdenverkehrsbeitrag

Der Fremdenverkehrsbeitrag360 kann von Kurorten, Erholungs-
orten und sonsti gen Fremdenverkehrsgemeinden zur Förderung 
des Fremdenverkehrs sowie des Erholungs- und Kurbetriebs er-
hoben werden. Die Rechtsgrundlage bilden die Kommunalab-
gabengesetze der Bundesländer, die durch die Satzungen der 
Gemeinden konkreti siert werden. Neben den Stadtstaaten hat 
lediglich Hessen den Fremdenverkehrsbeitrag nicht in das Kom-
munalabgabengesetz aufgenommen. 

Beitragspfl ichti g sind in der Regel natürliche Personen, die eine 
selbständige Täti gkeit ausüben, und juristische Personen, soweit 
ihnen aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb besondere 
wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Somit kann sich die Beitrags-
pfl icht fakti sch auf alle Selbständigen im Erhebungsgebiet erstre-
cken.361

Die Regelungen zur Bemessung des Fremdenverkehrsbeitrags 
sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Grundsätzlich 
bemisst sich der Beitrag nach dem besonderen wirtschaft lichen 
Vorteil aus dem Fremdenverkehr. Bemessungsgrundlage ist in der 
Regel der einkommen- und körperschaft steuerliche Gewinn und/
oder der steuerbare Umsatz. Die Bemessungsgrundlage wird dann 
mit einem Vorteils-, Gewinn- und dem Fremdenverkehrsbeitrags-
satz multi pliziert. In der Stadt Monschau (Nordrhein-Westf alen) 
muss z. B. eine Schreinerei mit einem Jahresumsatz von 150.000 
Euro einen Fremdenverkehrsbeitrag von 96 Euro entrichten; ein 
Restaurant mit einem Umsatz in gleicher Höhe muss einen Bei-
trag von 1.344 Euro zahlen (siehe Tabelle 33). Das gesamte bun-
desweite Aufk ommen aus Fremdenverkehrsbeiträgen lässt sich 

360 Abweichend dazu wird der Fremdenverkehrsbeitrag in Brandenburg als Tourismusbei-
trag, im Saarland als Kurbeitrag, in Sachsen-Anhalt als betriebliche Tourismusabgabe 
und in Schleswig-Holstein als Tourismusabgabe bezeichnet.

361 Vgl. Stapelfeldt (2008), S. 134 f.



110

mangels amtlicher Zahlen nicht beziff ern. Es dürft e sich aber um 
einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.362

Tabelle 33:  Berechnung des Fremdenverkehrsbeitrags in der Stadt Monschau 
2015

Beispiel: Schreinerei (Betriebsart FB 13)

Jahres umsatz1 Vorteilssatz2 Gewinnsatz3 Beitragssatz4 Jahresbeitrag

150.000 Euro 5 % 8 % 16 % 96 Euro

Beispiel: Restaurant (Betriebsart B 01)

Jahresumsatz Vorteilssatz Gewinnsatz Beitragssatz Jahresbeitrag

150.000 Euro 80 % 7 % 16 % 1.344 Euro

1  Umsatz (nett o, ohne Mehrwertsteuer) bzw. die Summe der Einnahmen des Vorvor-
jahres.

2  Der Vorteilssatz wird nach dem wirtschaft lichen Vorteil einer Betriebsart aus dem 
Fremdenverkehr von der jeweiligen Gemeinde bemessen.

3  Der Gewinnsatz drückt die objekti ve Gewinnmöglichkeit der jeweiligen Betriebsart 
aus. Gewinnsätze beruhen auf Richtsätzen des Bundesministeriums der Finanzen.

4  Der Beitragssatz ist die prozentuale Höhe des Fremdenverkehrsbeitrags. 

Quelle: Stadt Monschau (2015).

3.4.8 Abgaben von Bauherren

In den Bauordnungen der Bundesländer sind Bauherren im Zuge 
einer Errichtung von Gebäuden dazu verpfl ichtet, eine besti mm-
te Anzahl von Stellplätzen für Kraft fahrzeuge und Fahrräder zur 
Verfügung zu stellen. Ist die Bereitstellung notwendiger Stellplät-
ze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, kann 
die Baurechtsbehörde mit Zusti mmung der Gemeinde auf die 
Verpfl ichtung verzichten, wenn der Bauherr einen besti mmten 
Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. Die Höhe dieser sogenannten 
Ablösung der Stellplatzpfl icht wird durch die Satzung besti mmt. 

362 So nahm z. B. Bayern 2014 aus Fremdenverkehrsbeiträgen rund 43,2 Mio. Euro ein. In 
Niedersachsen lagen die Einnahmen im selben Jahr bei rund 8,3 Mio. Euro. 
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Die Einnahmen aus solchen Ablösungen müssen von der Gemein-
de zweckgebunden verwendet werden. Als Verwendungszwecke 
gelten z. B. die Herstellung, Modernisierung und Instandhaltung 
öffentlicher Parkeinrichtungen oder investi ve Maßnahmen zur 
Verbesserung des öff entlichen Personennahverkehrs und des 
Fahrradverkehrs. 

In einigen Städten besteht zudem eine Pfl icht zur Kostenbetei-
ligung von Bauherren an sozialer Infrastruktur. Bauherren, die 
neue Wohnanlagen errichten, sind dazu verpfl ichtet, sich an der 
Finanzierung von zusätzlichen Kindertagesstätt en und Schulen 
sowie sozialem Wohnraum angemessen zu beteiligen. Hierzu 
werden besti mmte Beteiligungsbeträge festgelegt; die Einnah-
men sind für die Errichtung von Kindertagesstätt en und Schulen 
sowie sozialem Wohnraum zweckgebunden.363 

4. Reformbedarf und Handlungsempfehlungen

4.1 Transparenz durch Berichtspfl icht

Obwohl zahlreiche Quasi-Steuern existi eren, fehlt es an einer 
amtlichen Übersicht solcher Abgaben. Um vor allem die mit Pro-
blemen und Nachteilen behaft ete Flucht aus dem Kernhaushalt 
mitt els nichtsteuerlicher Abgaben364 zu begrenzen, ist die Trans-
parenz bezüglich der Staatstäti gkeit zu erhöhen. Hierzu sollten 
der Bundesregierung und den Landesregierungen eine Berichts-
pfl icht zu Quasi-Steuern auferlegt werden. Die Verfassungsrecht-
sprechung verpfl ichtet den Bund und die Länder bereits dazu, in 
Anlagen zu den Haushaltsplänen alle nichtsteuerlichen Abgaben 
aufzuführen, die weder Gebühr noch Beitrag sind.365 Zudem sind 

363 Vgl. Bunzel/Schlünder/Schneider (2012), S. 25 ff .
364 Siehe dazu Kapitel III.2.
365 Siehe BVerfGE 180, 186 ff .
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Bund und Länder dazu verpfl ichtet, das Verhältnis von solchen 
Sonderabgaben zu Steuern darzulegen. 

Zwar wird ein Verzeichnis der Sonderabgaben von Bund und Län-
dern als Anhang zu ihren Haushaltsplänen regelmäßig veröff ent-
licht, jedoch sind dort nicht alle hier als Quasi-Steuern deklarier-
ten Sonderabgaben enthalten. Daher sind diese Verzeichnisse zu 
vervollständigen. Hinzu kommt, dass Bund und Länder der Ver-
pfl ichtung, das Verhältnis von solchen Sonderabgaben zu Steu-
ern darzulegen, noch gar nicht nachgekommen sind. Auch dies ist 
nachzuholen. 

Schließlich sollten die Quasi-Steuern in der amtlichen Stati sti k ex-
plizit ausgewiesen werden. Hierzu sollte dem Stati sti schen Bun-
desamt und den Stati sti schen Landesämtern ein entsprechender 
Auft rag erteilt werden.

4.2 Regelmäßige Überprüfung der Quasi-Steuern

Im Rahmen der empfohlenen Berichtspfl icht sollten auch die 
Rechtf erti gung und das Erfordernis zur Weitererhebung der ein-
zelnen Quasi-Steuern regelmäßig geprüft  werden. Dies ist nicht 
nur aus fi nanzwissenschaft licher Sicht, sondern auch aufgrund 
verfassungsrechtlicher Vorgaben zwingend erforderlich. 

So hat das Bundesverfassungsgericht besti mmte Vorgaben zur 
Erhebung von Sonderabgaben aufgestellt. Danach ist der Gesetz-
geber „von Verfassungs wegen gehalten, stets zu überprüfen, ob 
seine ursprüngliche Entscheidung für den Einsatz des gesetzgebe-
rischen Mitt els ‚Sonderabgabe‘ aufrecht zu erhalten oder ob die 
wegen veränderter Umstände, insbesondere wegen Wegfalls des 
Finanzierungszwecks oder Zielerreichung zu ändern oder aufzu-
heben ist“.366

366 Siehe BVerfGE 55, 274.
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Dieser Vorgabe zur Überprüfung der Rechtf erti gung von Sonder-
abgaben kommt der Gesetzgeber nicht angemessen nach. Wie 
im Folgenden noch dargelegt wird, existi eren einige Sonderabga-
ben, deren Erhebung nicht mehr hinreichend begründet werden 
kann.367 Um eine Dauerbelastung durch ungerechtf erti gte Abga-
ben zu verhindern, könnten Quasi-Steuern grundsätzlich befristet 
werden.368 Gegebenenfalls könnten Befristungen mit einer Eva-
luati onspfl icht der jeweiligen Vorschrift en verbunden werden.369 
Der Bundestag und die Landtage wären somit verpfl ichtet, in re-
gelmäßigen Abständen (z. B. einmal pro Legislaturperiode) über 
die Weitererhebung bestehender Quasi-Steuern zu debatti  eren. 
Eine off ene parlamentarische Auseinandersetzung würde die Po-
liti k dazu zwingen, die Erhebung von Quasi-Steuern immer wie-
der zu überprüfen und gegenüber den Bürgern zu rechtf erti gen. 
Eine solche Befristung sollte nicht nur für neue Abgaben bzw. 
Abgabengesetze gelten, sondern kann auch grundsätzlich auf alle 
bestehenden Quasi-Steuern ausgeweitet werden.  

4.3 Abbau und Reform einzelner Quasi-Steuern

 Neben den Anforderungen zur angemessenen Darstellung der 
Abgabenbelastung gibt es Reformerfordernisse bei einzelnen 
Quasi-Steuern. So sind einige der hier aufgeführten Quasi-Steu-
ern überholt, ineffi  zient und entbehrlich; sie sollten ersatzlos ab-
geschaff t werden. Bei anderen Quasi-Steuern, deren Erhebung 
nicht infrage gestellt wird, existi ert indes Reformbedarf.

Im Bereich der Sozialabgaben und -umlagen sollte die Künstlerso-
zialabgabe, die äußerst bürokrati sch, ungerecht und möglicher-

367 Siehe Kapitel III.4.3.
368 Siehe bereits zur Befristung von Steuergesetzen DSi (2015b), S. 15.
369 Für Bundesgesetze existi ert bereits eine Vorgabe, eine Befristung zu prüfen (siehe § 

46 Abs. 1 Nr. 6 Gemeinsame Geschäft sordnung der Bundesministerien). Der Nati onale 
Normenkontrollrat darf zudem seit 2011 prüfen, ob der Gesetzgeber Erwägungen zur 
Befristung und Evaluati on von neuen Gesetzen korrekt durchgeführt hat (siehe § 4 
Abs. 2 Nr. 3 Gesetz zur Einsetzung eines Nati onalen Normenkontrollrates).
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weise verfassungswidrig ist, abgeschaff t werden. Sie kann nicht 
mehr hinreichend gerechtf erti gt werden, sodass ihre Abschaff ung 
überfällig ist.370 Zudem sollte erwogen werden, den Zwangscha-
rakter der U1-Umlage auch für Arbeitgeber, die in der Regel nicht 
mehr als 30 Arbeitnehmer beschäft igen, abzuschaff en. Genauso 
wie für alle anderen Arbeitgeber könnte die Umlage dann freiwil-
lig entrichtet werden.371

 Reformbedarf besteht bei den Stromumlagen, durch die die 
Stromverbraucher bereits hoch belastet sind. Grundsätzlich kön-
nen die Stromumlagen insgesamt infrage gestellt werden. Denn 
die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien ist eine ge-
samtgesellschaft liche Aufgabe, die eigentlich aus den vorhande-
nen staatlichen Einnahmen fi nanziert werden sollte.372 Sie recht-
ferti gt nicht bedingungslos die Einführung neuer Abgaben. Ak-
zepti ert man aber die Stromumlagen als Finanzierungsmitt el zur 
Subventi onierung erneuerbarer Energien, sollte die bestehende 
Förderung umgestaltet werden. Insbesondere die EEG-Umlage 
ist als Finanzierungsinstrument der derzeiti gen Förderung erneu-
erbarer Energien ökonomisch ineffi  zient. Das bestehende EEG 
sollte daher durch ein effi  zienteres Finanzierungsmodell, das so-
genannte Quoten-Modell373, abgelöst werden.374 Dies könnte zur 
Reduzierung der EEG-Umlage sowie der anderen Stromumlagen 
beitragen. 

370 Siehe ausführlich BdSt Deutschland (2013).
371 So bspw. BDA (2010).
372 Vgl. Manssen (2012), S. 499 f.; Hüther (2013); Heindl/Schüßler/Löschel (2014), S. 509 

und 511; Grösche/Schröder (2015).
373 Zurzeit werden die Einspeisevergütungen für Strom aus erneuerbaren Energien staat-

lich festgesetzt. Kosteneffi  zienter wäre es, wenn der Staat eine besti mmte Quote – 
also die Menge an Strom aus erneuerbaren Energien – festlegt, die von den Ener-
gieversorgern abgenommen werden muss. Die Versorger können dann selbst ent-
scheiden, welche erneuerbaren Energien sie abnehmen. Dadurch käme es zu einem 
Wett bewerb um den kostengünsti gsten Strom.

374 Siehe ausführlich SVR Wirtschaft  (2011), Tz. 422 ff .; Monopolkommission (2013), Tz 
236 ff .
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Im Bereich der Energie- und Umweltabgaben sollte die Abschaf-
fung gleich dreier Abgaben erwogen werden. Die Konzessions-
abgabe ist vor allem deshalb fragwürdig, weil das Entgelt für die 
Benutzung der öff entlichen Infrastruktur gar nicht von den Ver-
sorgern getragen, sondern auf die Verbraucher umgelegt wird 
und deren Belastung durch die Strom-, Gas- und Wasserkosten 
zusätzlich erhöht. Das Insti tut hat bereits 1991 ihre Abschaff ung 
gefordert.375 

Die Abwasserabgabe kann ebenfalls zur Dispositi on gestellt wer-
den. Das umweltpoliti sche Ziel der Abgabe war es, eine wirksa-
mere Reinhaltung der Gewässer zu erreichen. In Deutschland sind 
99,1 Prozent der Bevölkerung an Kläranlagen angeschlossen376, 
sodass dieses umweltpoliti sche Ziel erreicht wurde. Insofern ist 
ein gewichti ger Rechtf erti gungsgrund für die Abwasserabgabe 
entf allen. Hinzu kommt, dass aus den Landeshaushaltsplänen 
nicht ermitt elt werden kann, ob das Aufk ommen aus der Abga-
be tatsächlich zweckgebunden verwendet wird oder in den all-
gemeinen Haushalt fl ießt, sodass eine Fehlverwendung vermutet 
werden kann.377 

Ähnliche Bedenken können gegen das Wasserentnahmeentgelt 
vorgetragen werden. Auch hier ist die Reinhaltung der Gewässer 
aus denselben Gründen keine Rechtf erti gung mehr. Ebenfalls wird 
das Aufk ommen aus dem Wasserentnahmeentgelt in manchen 
Bundesländern gar nicht zweckgebunden für Umweltschutzmaß-
nahmen verwendet, sondern fl ießt in den allgemeinen Etat.378 
Schließlich ist es fragwürdig, ob das sogenannte Wassersparen 
noch ein berechti gtes umweltpoliti sches Ziel sein kann.379

375 Siehe KBI (1991). Siehe auch Frankfurter Insti tut für wirtschaft liche Forschung (1988), 
S. 60 f.

376 Vgl. BDEW/Stati sti sches Bundesamt (2014), S. 6.
377 Vgl. Gawel et al. (2014), S. 377 f.
378 Vgl. IHK Pfalz (2013), S. 8 f.
379 Zur Kriti k am Wasserentnahmeentgelt siehe auch BdSt NI/HB (2014).
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Bei den Agrarabgaben irriti ert vor allem das Nebeneinander von 
Jagdabgabe, Jagdsteuer und Jagdgebühr bzw. Fischereiabgabe, Fi-
schereisteuer und Fischereigebühr. Dass für die Ausstellung eines 
Jagd- bzw. Fischereischeins eine adäquate Gebühr sachgerecht 
erhoben wird, ist nicht kriti kwürdig. Die darüber hinausgehende 
Erhebung einer Jagdsteuer und Jagdabgabe bzw. einer Fischerei-
steuer und Fischereiabgabe sollte mit dem Ziel überprüft  werden, 
mindestens zwei Abgaben abzuschaff en. Gegen die Erhebung ei-
ner Jagdabgabe sprechen des Weiteren der unverhältnismäßige 
Erhebungsaufwand, die Feststellung, dass ihr Rechtf erti gungs-
grund, den Naturschutz zu stärken, bereits erreicht wurde380 und 
schließlich eine teilweise Mitt elfehlverwendung381.  

Zudem ist der Rundfunkbeitrag infrage zu stellen. Aufgrund ord-
nungspoliti scher und fi nanzwissenschaft licher Erwägungen sind 
die Abschaff ung der dualen Rundfunkordnung und eine formel-
le und materielle (Teil-)Privati sierung der öff entlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten zu empfehlen. Die Finanzierung würde dann 
nicht mehr mitt els Rundfunkbeitrag, sondern über Werbung und/
oder Pay-TV oder Pay-per-View erfolgen. Sollte dies nicht umsetz-
bar sein, könnte ein Medienfonds eingerichtet und ein Ausschrei-
bungswett bewerb um zeitlich befristete Lizenzen zur Produkti on 
(und Sendung) von Rundfunkinhalten initi iert werden.382 

380 Vgl. Thüringer Rechnungshof (2014); Hessischer Rechnungshof (2008), S. 207 ff .
381 So wurde z. B. in Brandenburg aus dem Aufk ommen aus der Fischereiabgabe eine 

Anglerzeitschrift  fi nanziert. Vgl. Landtag Brandenburg (2015).
382 Siehe ausführlich DSi (2013a), S. 96 ff . Siehe auch BMF-Beirat (2014).
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IV. Fazit 

Die vorherigen Ausführungen zeigen, dass die Bürger und Unter-
nehmen in Deutschland mit weitaus mehr Abgaben belastet wer-
den, als die geläufi gen Steuer- und Abgabenquoten suggerieren. 
Die Belastung setzt sich nämlich nicht nur aus Steuern und Sozial-
abgaben zusammen, sondern auch aus Gebühren und Beiträgen 
sowie steuerähnlichen Sonderabgaben bzw. Quasi-Steuern, die 
in den amtlichen Steuer- und Abgabenquoten unberücksichti gt 
bleiben. 

Der quanti tati ve Umfang dieser Abgaben ist zwar nicht so hoch 
wie bei den Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, jedoch er-
reicht er keinesfalls eine vernachlässigbare Höhe. So betrug das 
Aufk ommen aus Gebühren und Beiträgen an den Staat 2014 rund 
57 Mrd. Euro.383 Im Verhältnis zum BIP sind das rund 2 Prozent. 

Das Aufk ommen aus staatlich veranlassten Zwangsbeiträgen im 
privaten Bereich summierte sich 2014 auf rund 36 Mrd. Euro384 
bzw. 1,2 Prozent des BIP. Diese Summe enthält die Beiträge zur 
privaten Kranken- und Pfl egeversicherung sowie die Beiträge zu 
berufsständischen Versorgungswerken. 

Schließlich kommen die Quasi-Steuern hinzu, deren Aufk ommen 
2014 bei rund 49 Mrd. Euro lag. Dies sind rund 1,7 Prozent des BIP. 
Von diesem Gesamtaufk ommen entf allen jedoch rund 10 Mrd. 
Euro auf Abgaben, die bereits in der Steuer- und Abgabenquote 
gemäß VGR-Abgrenzung enthalten sind. Wird dies berücksichti gt, 
reduziert sich die Quasi-Steuerquote auf rund 1,3 Prozent des BIP.

383 Bei diesen Gebühren und Beiträgen sind lediglich die Einnahmen der Kern- und Extra-
haushalte berücksichti gt. Hinzu kommen noch Gebühren, die von staatlichen Unter-
nehmen erhoben, stati sti sch aber nicht erfasst werden.

384 In der Summe nicht enthalten sind die Beiträge an die Zusatzversorgungskassen, die 
nicht beziff ert werden können.
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Um die Belastung der Bürger durch alle staatlichen bzw. staatlich 
veranlassten Abgaben vollständig darzustellen und sie zu begren-
zen, ist es daher geboten, die Transparenz bezüglich nichtsteuer-
licher Abgaben und vor allem der Quasi-Steuern zu erhöhen. Zu-
dem sind einzelne Abgaben abzuschaff en oder zu reformieren.385

385 Siehe ausführlich Kapitel III.4.
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Anhang: Die 50 wichti gsten nichtsteuerlichen Abgaben von A bis Z

Abgabe Aufk om-
men 

in Mio. 
Euro

Auf-
kom-
mens-
jahr1

Text-
seite
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Abgaben von Bauherren k. A. k. A. 110 f.

AbLa-Umlage 50 2014 75 f.
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Beitrag zum Restrukturierungs- bzw. Abwicklungsfonds 520 2014 104 f.
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Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 207.317 2015 7 ff .

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 12.117 2014 14 ff .

Beitrag zur Sozialen Pfl egeversicherung 30.610 2015 13 f.

Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken 8.698 2014 21 f.

Beiträge zu berufsständischen Zusatzversorgungskassen k. A. k. A. 22 f.

Beiträge zur landwirtschaft lichen Sozialversicherung 2.460 2014 16 ff .

Beiträge zur privaten Kranken- und Pfl egeversicherung 27.800 2014 18 ff .

Biokraft stoff abgabe 1 2014 82 f.

EEG-Umlage 22.304 2014 68 ff .

Erschließungs-, Ausbau-, Anschluss- und Wegebeitrag k. A. k. A. 36 ff .

Fehlbelegungsabgabe k. A. k. A. 108

Feldesabgabe 1 2014 83 ff .

Filmabgabe 50 2014 98 ff .

Fischereiabgabe 9 2014 89 f.

Förderabgabe 649 2014 85 ff .
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Abgabe Aufk om-
men 

in Mio. 
Euro

Auf-
kom-
mens-
jahr1

Text-
seite

Fremdenverkehrsbeitrag k. A. k. A. 109 f.

Glücksspielabgaben 1.547 2014 105 ff .

Insolvenzgeldumlage 1.333 2015 56 ff .

Jagdabgabe 14 2014 87 f.

Kommunale Benutzungsgebühren k. A. k. A. 32 ff .

Kommunale Verwaltungsgebühren k. A. k. A. 31 f.

Konzessionsabgabe Gas/Wasser/Strom 3.300 2013 76 ff .

Künstlersozialabgabe 260 2014 59 ff .

Kurbeitrag k. A. k. A. 39 f.

KWKG-Umlage 475 2014 70 f.

Lizenzgebühren im Dualen System 941 2011 23 f.

Lkw-Maut 4.464 2014 24 ff .

Luft sicherheitsgebühr 494 2014 26 ff .

Off shore-Haft ungsumlage 735 2014 73 ff .

Personalausweis- und Reisepassgebühr k. A. k. A. 29

Reitabgabe 1 2014 90 f.

Rundfunkbeitrag 8.324 2014 96 ff .

Studiengebühren und Semesterbeiträge k. A. k. A. 30 f.

U1-Umlagebeitrag 3.670 2014 53 ff .

U2-Umlagebeitrag 3.059 2014 55 f.

Umlage nach dem Milch- und Fett gesetz 13 2014 93 f.

Walderhaltungsabgabe 1 2014 91 f.

Wasserentnahmeentgelt 373 2014 80 ff .

Winterbeschäft igungsumlage 357 2015 58 f.

Zuckerprodukti onsabgabe 35 2014 92 f.

1 Jeweils die aktuellsten verfügbaren Zahlen.
k. A.: keine Angabe, da keine Zahlen verfügbar.
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